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Er empfahl dem BMUKK, künftig die Notwendigkeit der externen Ver
gabe von Eva luationen im Hinblick auf das im schu lpsychologischen 
Dienst zur Verfügung stehende Datenmaterial (siehe auch TZ 22 ) in 

jedem Einzelfall kritisch zu prüfen. 

25.3 Laut Stellullgllahme des BMUKK härteIl die extern beauftragteIl Eva 
luierungen mit deli zur Verfügung stehenden Personalressourcell nicht 
durchgeführt werdelI kÖllnen; weitere externe Beauftragungen seieIl ill 
(fiesem Zusammellhang jedoch nicht geplallt. 

26.1 (1) Diejeweiligen Landesreferenten hatten übereinstimmend folgende 

Maßnahmen und Instrumente zur Qualitätssicherung des schulpsycho
logischen Dienstes festgelegt: 

- Dokumentation/Berichtswesen; 

- Mitarbeitergespräche; 

- Intervision durch Kollegen; 

- Informationsvernetzung; 

- Ausstattung mit Testmaterialien und Literatur sowie 

- Fortbildung. 

(2) Die Schulpsychologen dokumentierten ihre Tätigkeiten; die Lan
desreferenten fassten diese in Quartals- und Jahresberichten zusam
men (siehe TZ 21) . 

Die LandesreFerenten führten Mitarbeitergespräche durch, in deren 

Rahmen Arbeitsvereinbarungen getroffen und Entwicklungsrnaß
nahmen erörtert wurden. Bei Bedarf bestand die Möglichkeit zu In ter

visionsgesprächen mit Kollegen. Zur Informationsvernetzung dienten 
regelmäßige Besprechungen und Konferenzen sowohl innerhalb der 
Beratungsstellen als auch auf Abteilungsebene. 

Die Ausstattung der Beratungsstellen mit psychologischen Testmate
rialien und einschl äg iger Literatur war gegeben. 

Die Schulpsychologen nahmen regelmäßig an Fort- und Weiterbil

dungsveranstaltungen im Ausmaß von rund ei ner Arbeitswoche pro 
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Jahr und Person teil. Darüber hinaus bestanden regionale und über
regionale Arbeitskreise (z.B. für Legasthenie42 und für Dyskalkulie4J). 

(3) Im Rahmen der Gebarungsüberprüfung konnte der RH anhand der 
vorgelegten Unterlagen keine Mängel bei der Durchführung der ange
führten qualitätssichernden Maßnahmen feststellen. 

26.2 Der RH erachtete die Maßnahmen des Landesschulrats für Oberöster
reich, des Landesschulrats für Salzburg und des Stadtschulrats für 
Wien zur Qualitätssicherung im schul psychologischen Dienst nach 
ihrem Umfang und Durchführung für ausreichend. 

42 Lesr:- Rechtschreib- Schwäche 

43 Rechenschwäche 
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Schlussbemerkungen/Schlussempfehlungen 

Schulärztlicher Dienst 

Bund 2013/1 

27 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

BMG und BMUKK 

(1) Zur Steigerung der Effizienz des schulärztlichen Dienstes wäre die 
strikte Trennung zwischen Schulgesundheitspflege und Gesundheits
vorsorge aufzuheben. Beide Ressorts sollten diesen Bereich durch
lässiger gestalten und erforderlichenfalls die Änderung der entspre
chenden Kompetenzbestimmungen des B-VG betreiben. (TZ 2, 11) 

(2) Die Notwendigkeit von Projekten wäre künftig kritisch zu hin
terfragen; insbesondere wäre vor einer externen Vergabe von Stu
dien zu prüfen, ob mit den auf den Gesundheitsblättern vermerk
ten Daten das Auslangen gefunden werden könnte. (TZ 13) 

(3) Das BMG und das BMUKK sollten zur Vermeidung allfälliger 
Doppelgleisigkeiten ihre Zusammenarbeit intensivieren. (TZ 13) 

BMUKK 

(4) Das BMUKK sollte im Zuge einer Aufgabenreform den Schul
ärzten kostenneutral weitere Tätigkeiten (z.B. in der Gesundheits
erziehung oder in der Gesundheitsvorsorge) übertragen. (TZ 10) 

(5) Die Art der Durchführung der Reihenuntersuchungen wäre 
genauer zu regeln; die daraus gewonnenen Daten sollten für Zwecke 
der Gesundheitspolitik in anonymisierter Form zugänglich gemacht 
werden. (TZ 12) 

(6) Die schulärztlichen Leistungen an den Bundesschulen wärenjähr
lich in einem österreichweiten Gesamtbericht darzustellen; dieser 
wäre allen schulärztlichen Referenten zugänglich zu machen, um die 
Transparenz der Leistungen der Schulärzte zu gewährleisten. (TZ 12) 

(7) Allfällige Synergiepotenziale zwischen den Schulärzten und den 
Arbeitsmedizinern wären auszuloten. (TZ 12) 

(8) Ausgehend von den vorhandenen Ansätzen wäre ein systema
tisches Qualitätsmanagement für den schulärztlichen Dienst auf
zubauen. (TZ 14) 
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BMUKK 

(9) Um alle im schulpsychologischen Dienst eingesetzten Psycholo
gen im Personalaufwand des Bundes auszuweisen, wären die Ver
einspsychologen als Schulpsychologen in den Bundesdienst zu über
führen. (TZ 19) 

(10) Der Verein "Österreichisches Zentrum fiir psychologische 
Gewaltprävention im Schulbereich" wäre aufzulösen. (TZ 19) 

(l1) Zur Erhöhung der Effizienz des schul psychologischen Dienstes 
wäre das Aufgabenprofil zu evaluieren und an die aktuellen Bedürf
nisse anzupassen. Insbesondere könnte die Beratung bei Bildungs
entscheidungen künftig verstärkt von Schüler- und Bildungsbera
tern durchgefiihrt werde.n. (TZ 20) 

(12) Die Dokumentationsvorgaben fiir den schulpsychologischen 
Dienst wären so zu gestalten, dass die Tätigkeiten den einzelnen 
Kategorien klar abgrenzbar zugeordnet werden können. Erforderli
chenfalls wären die verwendeten Kategorien zu überarbeiten. (TZ 21) 

(tJ) Das BMUKK sollte jährlich einen österreichweiten Gesamtbe
richt über die Leistungen des schulpsychologischen Dienstes erstel
len und den Landesreferenten zugänglich machen. Ln diesem Bericht 
wäre - bis zur Überfiihrung der Vereinspsychologen in den schul
psychologischen Dienst - zweckmäßigerweise auch die Tätigkeit der 
Vereinspsychologen zu berücksichtigen. Dies würde quantiflzierbare 
Vergleiche der Aufgabenerfiillung des schul psychologischen Diens
tes ermöglichen und zur Transparenz beitragen. (TZ 21) 

(14) Die vorhandenen Daten aus den Tabellenblättem zu den Fall
statistiken, den Jahresberichten der Landesreferenten sowie aus den 
Ergebnisberichten wären künftig noch stärker zur strategischen Aus
richtung der inhaltlichen Tätigkeit des schulpsychologischen Diens
tes heranzuziehen. (TZ 22) 

(t 5) Im Hinblick auf das Verhältnis zwischen laufenden und Projekt
ausgaben sowie den beschränkt zur Verfiigung stehenden finanzi
ellen Mitteln wäre die Notwendigkeit der Projekte künftig kritisch 
zu hinterfragen. (TZ 23) 

(16) Im Rahmen der Qualitätssicherung sollte das BMUKK weiter
hin auf das Erreichen der Zielwerte hinwirken und die Indikatoren 
in regelmäßigen Abständen aktualisieren. (TZ 24) 
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Gesundheit der Schüler: Schulärztlicher Dienst 
und Schulpsychologischer Dienst 

(17) Aufgrund der im BMUKK ausreichend vorhandenen Informa
tion und Fachkompetenz wäre die Notwendigkeit der ex ternen Ver
gabe von Evaluationen in j edem Einzelfa ll kritisch zu prüfen. (TZ 25) 
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ANHANG 

ANHANG 

Zahlenwerte zu Abbildungen 8 bis 11 

(Einzelfallarbeit) 
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zu Abbildung 7: Einzelfallarbeit (Anzahl der Schüler) - Österreich 
(Schuljahr 2009/2010) 

Schulart Bildungs- Lernen Verhalten Lernen und 
beratung Verhalten, 

Emotionales 

Vorschulbereich 1.571 454 113 375 

VS 940 5.388' 1.403' 2.577' 

SO 60 140 93 157 

HS/ NMS 2.734' 1.325 1.329 1.221 

PTS 26 13 67 29 

BS 14 451 355 174 

AHS 1.224 1.033 595 550 

BMHS 322 311 262 229 

Sonstige 34 29 18 11 

Summe 6.925 9.144 4.235 5.323 

VS: Volksschulen 
SO: Sonderschulen 
HS/ NMS: Hauptschulen/ Neue Mittelschulen 
PTS: Polytechnische Schulen 
es: BerufsschuLen 
AH$: Allgemein bildende höhere Schulen 
BMHS: Berufsbildende mittlere und höhere Schulen 

Krisen 

2 

101 

16 

276 

24 

140 

312' 

152 

5 

1.028 

ANHANG 

Summe 

2.515 

10.409 

466 

6.885 

159 

1.134 

3.714 

1.276 

97 

26.655 

I Spitzenwerte der jeweiligen Kategorie (Bitdungsberatung; lernen; Verha lten; l ernen und Verhalten, Emotionales sowie Krisen) 

Quellen: BMUKK; RH 
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zu Abbildung 8: Einzelfallarbeit (Anzahl der Schüler) - Oberösterreich 
(Schuljahr 2009/2010) 

Schulart Bildungs- Lernen Verhalten Lernen und Krisen 
beratung Verhalten, 

Emotionales 

Vorschulbereich 50 13 7 3 2 

VS 98 231' 126' 314' 12 

SO 3 1 5 1 

HS/ NMS 317' 78 114 200 38' 

PTS 1 3 8 7 1 

BS 1 8 13 7 

AHS 163 66 52 99 16 

BMHS 18 28 20 50 17 

Sonstige 2 4 2 1 

Summe 652 425 342 688 93 

VS: Volksschulen 
SO: Sonderschulen 
HS/ NMS: Hauptschulen/ Neue Mittelschulen 
PIS: Polytechnische Schulen 
BS: Berufsschulen 
AH S: Allgemein bi ldende höhere Schulen 
BMHS: Berufsbildende mittlere und höhere Schulen 

R -
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Summe 

75 

781 

10 

747 

20 

29 

396 

133 

9 

2.200 

1 Spitzenwerte der jeweiligen Ka tegorie (Bildungsberatung; lernen; Verhalten; lernen und Verha lten , Emotionales sowie Krisen) 

Quellen: BMUKK; RH 
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zu Abbildung 9: Einzelfallarbeit (Anzahl der Schüler) - Salzburg 
(Schuljahr 2009/2010) 

Schulart 8ildungs- Lernen Verhalten Lernen und 
beratung Verhalten, 

Emotionales 

Vorschulbereich 97 14 5 58 

VS 1081 4651 761 2371 

SO 7 8 13 23 

HS/ NMS 60 110 70 66 

PTS 7 1 

BS 5 1 

AHS 17 85 31 18 

BMHS 2 15 24 16 

Sonstige 

Summe 291 702 226 420 

VS: Vo lksschulen 
SO: Sonderschulen 
HS/NM S: Hauptschulen/ Neue Mittelschulen 
PTS: Polytechnische Schulen 
BS: Berufsschulen 

AHS: Allgemein bildende höhere Schulen 
BMHS: Berufsbildende mittlere und höhere Schulen 

Krisen Summe 

174 

12 898 

1 52 

161 322 

2 10 

3 9 

13 164 

8 65 

1 1 

56 1.695 

1 Spitzenwerte der jeweiligen Kategorie (Bildungsberatung; lernen; VerhaLten; Lernen und Verhalten, Emotionales sowie Krisen) 

Quellen: BMUKK; RH 
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zu Abbildung 10: Einzelfallarbeit (Anzahl der Schüler) - Wien (2009) 

Schulart Bildungs- Lernen Verhalten Lernen und Krisen Summe 
beratung Verhalten, 

Emotionales 

Vorschulbereich 147 165 13 21 346 

VS 103 1.074' 102 260' 4 1.543 

SO 5 25 2 7 39 

HS/NMS 45 222 76 156 6 505 

PTS 4 1 1 6 

BS 5 397 305' 91 103 901 

AHS 164' 265 24 48 113' 614 

BMHS 149 115 33 48 35 380 

Sonstige 2 1 8 3 14 

Summe 624 2.265 563 631 265 4.348 

VS: Volksschulen 
SO: Sonderschulen 
HS/ NMS: Hauptschulen/ Neue Mittelschulen 
PTS: Polytechnische Schulen 
es: Berufsschulen 
AHS: Allgemein bildende höhere Schulen 
BMHS: Berufsbildende mittlere und höhere Schulen 
1 Spitzenwerte der jeweiligen Kategorie (Bildungsberatung; lernen; Verhalten; lernen und Verhalten, Emotionales sowie Krisen) 

Quellen: BMUKK; RH 
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des Rechnungshofes 

Finanzierung der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften 
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Abkürzungsverzeichnis 

Abs. 
AFRAC 
AGEI 
ATS 

BGBI. 
BHG 
Bn 
BIP 

BM .. . 
BMBWK 
BMF 

BMWF 
bzw. 

CeMM 

ERP 
EStG 
EU 
EUR 
exkl. 

ff. 
FFG 
m 
FTl 
FWF 
FEtE 

gern. 
GmbH 
GMI 
GÖO 
GuV 

HEG 

Absatz 
Austrian Financial Reporting and Auditing Committee 
Akademie- Gebäude- Errichtungs- und - Instandhaltungs-GmbH 
Schilling 

Bundesgesetzblatt 
Bundeshaushaltsgesetz 
Boehringer Ingelheim International GmbH 
Bruttoinlandsprodukt 
Bundesministerium ... 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
für Finanzen 
für Wissenschaft und Forschung 
beziehungsweise 

Zentrum für Molekulare Medizin GmbH 

European Recovery Program 
Einkommensteuergesetz 
Europäische Union 
Euro 
exklusive 

fortfolgend(e) 
Österreich ische Forschungsförderungsgesellschaft mbH 
Forschung, Technologie und Entwick.lung 
Forschung, Technologie und Innovation 
Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung 
Forschung und Entwicklung 

gemäß 
Gesellschaft(en) mit beschränkter Haftung 
Gregor- Mendel- Institut für Molekulare Pflanzen biologie GmbH 
Gewerkschaft Öffentlicher Oienst 
Gewinn- und Verlustrechnung 

Hauserrichtungsgemeinschaft 1MBA GmbH und GM! GmbH 
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IMBA 
IMP 
inkl. 
IT 
i.Y.m. 

KLNV 
KStG 
KVG 

I it. 

Abkürzungen 

Institut für Molekulare Biotechnologie GmbH 
Forschungsinstitut für Molekulare Pathologie GmbH 
Inklusive 
Informationstechnologie 
in Verbindung mit 

Konrad-Lorenz- Institut für Vergleichende Verhaltensforschung 
Körperschaftsteuergesetz 
Kapita lverkehrsteuergesetz 

litera 

ma th. - na t. M a thema tisch - N a tu rwissenscha ftl i chI e) 
Mio. 

ÖAW 
OECD 
OeNB 

p.a. 
phil.-hist. 

rd. 
RH 
RITE 

S. 

TZ 

u.a. 
UGB 
URG 

v.a. 
vgl. 
YBÄ 

Z 
z.B. 
ZIT 

Millionen 

Österreich ische Akademie der Wissenschaften 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
Österreich ische Nationalbank 

per annum 
Ph i losophisch-H istorisch(e) 

rund 
Rechnungshof 
Rat für Forschung und Technologieentwicklung 

Seite 

Textzahl(en) 

unter anderem 
Unternehmensgesetzbuch 
U n terneh mens reo rga n isa ti 0 nsgesetz 

vor allem 
vergleiche 
Vo Il besch ä ftigu ngsäq u i val e nt( e) 

Ziffer 
zum Beispiel 
ZIT - Die Technologieagentur der Stadt Wien GmbH 
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Bund 2013/1 

BMVIT BMWFJ BMW 

Wirkungsbereich der Bundesministerien für 
Verkehr, Innovation und Technologie 
Wirtschaft, Familie und Jugend 
Wissenschaft und Forschung 

Finanzierung der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften 

Obwohl di e der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 
(ÖAW) vom Bund zur Verfügung gestellten Budgetmi ttel inner
halb der letzten zehn Jahre stark anstiegen, kämpfte di e Akademie 
zuletzt ständig mi t Liquidi tätsengpässen. Hauptgru nd dafü r war 
di e kon tinuierliche Gründung neuer sowie der Ausbau bestehender 
Fo rschungseinrichtungen in Verbindun g mi t einer unzureichenden 
mehrjährigen Finanzplanung. 

Oie ÖAW verwendete die ihr zur Verfügun g stehenden Mi ttel in der 
Vergange nheit überwiegend zu r Finanzierung zusä tzlicher Kapazi
tä ten sowohl im Sachmittel- als auch im Personalbereich. 

Zwei Tochtergesellschaften der Akademie nahmen 2005 drei ERP
Kredite in Höhe von insgesamt rd. 20 Mio. EUR au f, obwohl sie die 
in den Richtlinien des ERP-Fonds genannte n Voraussetzungen nicht 
erfüll ten . Oie unbedingte Zusage der Akademie an ihre beiden Toch
tergesellschaften, alle aus di esen Kredi ten künftig anfa llenden Zah
lungsverpflichtungen (Tilgungen, Zinsen, Provisionen) rechtzeitig 
abzudecken, führte in den Bilanzen der Tochtergesellschaften zu kei
nem entsprechenden Fo rderungsausweis und somit zu einer stark 
verzerrten Darstellung ihrer wirtschaftlichen Lage. 

Oie ÖAW befand sich zu r Zeit der Gebarungsübe.rprürung inmi t
ten eines umfassenden Reformprozesses, in dessen Rahmen sie 
gemeinsam mi t dem BMWF mehrere Empfehlungen des RH aus dem 
Jahr 2004 umsetzte (z.B. mehrjährige Leistungsvereinbarungen mi t 
Globalbudget). 
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Prüfungsziel 

Der RH überprüfte von April bis Juli 2011 die Finanzierung der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und ihrer 
Tochtergesellschaften. Ziel dieser Überprüfung war es, den finan
ziellen Status, die Finanzplanung und die Organisation im Bereich 
Finanzierung der ÖAW sowie die Steuerung der ÖAW durch das 
BMWF, die Steuerung der Tochtergesellschaften durch die ÖAW 
und die Finanzkontrolle der ÖAW und ihrer Tochtergesellschaften 
zu beurteilen. (TZ 1) 

Aufgaben und (Re-)Organisation der ÖAW 

Als juristische Person öffentlichen Rechts verstand sich die ÖAW 
zugleich als Gelehrtengesellschaft, Forschungsträgereinrichtung, 
Nachwuchsfdrdereinrichtung und Forschungsprogrammträger. (TZ 2) 

Trotz einer Verdoppelung der realen Budgetrnittel zwischen 1999 und 
2008 traten aufgrund der Aufstockung des Personals und der Ein
richtungen der ÖAW Budgetengpässe auf. (TZ 3) 

Die ÖAW befand sich zur Zeit der Gebarungsüberprüfung in einem 
bereits mehrere Jahre andauernden Reformprozess. Im Rahmen die
ses Prozesses sollte die historisch gewachsene Gremienstruktur der 
ÖAW an neue AufgabensteIlungen und Kontextbedingungen ange
passt sowie eine Professionalisierung des Forschungsmanagements 
erreicht werden. (TZ 4) 

Im Jahr 2011 beschloss die ÖAW eine neue Satzung und eine neue 
Geschäftsordnung. Diese sahen eine Bündelung der Gremienstruktur, 
eine Entlastung der Gesamtsitzung bei gleichzeitiger Stärkung des 
Präsidiums sowie die Einsetzung eines Direktors für Finanzen und 
Administration vor. Letzterer war dem Präsidium unterstellt. (TZ 4) 

Leistungsvereinbarungen 

Im Mai 2011 begannen Verhandlungen zwischen der ÖAW und dem 
BMWF, die auf den Abschluss einer mehrjährigen Leistungsverein
barung mit Globalbudget abzielten. Der RH hatte dies bereits sieben 
Jahre zuvor empfohlen. (TZ 25) 
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Während das BMWF eine rechtlich unverbindliche Leistungsverein
barung als ausreichend erachtete, strebte die ÖAW eine privatrecht
liche Vertragsform an. (TZ 26) 

Entwicklungsplan 

Um die für die im Mai 2011 begonnenen Leistungsvereinbarungs
verhandlungen (siehe TZ 25) erforderlichen Informationsgrundlagen 
zu schaffen, beauftragte das BMWF die ÖAW im September 2010 

mit der Erstellung eines Entwick:lungsplans. In diesem beschrieb 
die ÖAW ihre Struktur-, Forschungs- und sonstigen Ziele für die 
Jahre 2012 bis 2014. (TZ 5) 

Dem vom RH 2004 kritisierten Fehlen eines klaren Forschungskon
zepts mit strategischen Schwerpunktsetzungen begegnete die ÖAW 
im Entwicklungsplan ebenfalls. So sollten zwecks Vermeidung von 
Doppelgleisigkeiten künftig v.a. in jenen Bereichen Forschungs
schwerpunkte gesetzt werden, die wegen des Umfangs, RisikogehaIts, 
der besonderen Aktualität, Dauer oder Spezialisierung mit Univer
sitätsstrukturen und Lehrbetrieb nur schwer vereinbar sind. (TZ 6) 

Der Entwick:lungsplan sah vor, dass künftig die Mittelzufuhren an 
und Restrukturierungen (z.B. Erweiterungen, Ausgliederungen, Schlie
ßungen) von Forschungseinrichtungen ausschließlich auf strategiege
leiteten und transparenten Kriterien und Verfahren beruhen soUten. 
(TZ 7) 

Schließlich sah der EntwickJungsplan vor, dass das Finanzmanage
ment, das Beteiligungsmanagement, das Controlling sowie das 
Interne Kontrollsystem der ÖAW unter der Leitung des neu bestell
ten Direktors für Finanzen und Administration systematisch wei
terentwickelt werden sollten. (TZ 8) 

Eine explizite Ausrichtung der Forschungsschwerpunkte der ÖAW 
an der Forschungsstrategie des Bundes bzw. den Forschungsstrate
gien der Bundesländer erfolgte bislang nicht. (TZ 6) 
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Finanzierungsquellen 

Die Zuteilung der Budgetmittel des Bundes an die ÖAW erfolgte in 
den Jahren 2007 bis 201 1 entsprechend einer historisch gewach
senen Vorgangsweise in Form von einjährigen Budgetbriefen des 
BMWF. Die ÖAW stellte regelmäßig überhöhte Budgetanträge. Aus 
dem teilweise sehr späten Versand der Budgetbriefe durch das BMWF 
resultierte eine Planungs- bzw. Finanzierungsunsicherheit auf Seiten 
der ÖAW. Eine Erhöhung der Planungssicherheit erwartete die ÖAW 
aus dem für 2011 vorgesehenen Abschluss einer dreijährigen Leis
tungsvereinbarung inklusive Globalbudget mit dem BMWF. (TZ 9) 

Seit 2004 erhielt die ÖAW auch Zuwendungen von der National
stiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung. Obwohl es 
mit den Erläuterungen zum Bundesgesetz über die Nationalstiftung 
für Forschung, Technologie und Entwicklung sowie den Leitprin
zipien der Nationalstiftung im Widerspruch stand, finanzierte die 
ÖAW mit den ihr zugeteilten Mitteln den laufenden Betrieb ihrer 
eigenen Forschungseinrichtungen. (TZ 10, I I) 

Jahresabschluss 

Die ÖAW erstellte für das Jahr 2008 erstmals auf freiwilliger Basis 
einen Jahresabschluss nach unternehmensrechtlichen Grundsätzen, 
den sie allerdings nicht veröffentlichte. Trotz umfangreicher kon
zemintemer Schuldverhältnisse wurde kein die Einzelabschlüsse der 
ÖAW und ihrer Tochtergesellschaften zusammenfassender Konzern
abschluss erstellt. (TZ 12, 14) 

Die Eigenmittelquote der ÖAW betrug zum 31. Dezember 2009 rd. 
26 0/0; dies deutete gemeinsam mit einer fiktiven Schuldentilgungs
dauer von rund sechs Jahren auf eine insgesamt stabile Finanz- und 
Liquiditätslage hin. (TZ 13) 

Die Mitarbeiter der für die ÖAW hauptzuständigen Abteilungen des 
BMWF verfügten nur eingeschränkt über die für eine Analyse von 
Jahresabschlüssen erforderlichen betriebswirtschaftlichen Kennt
nisse. (TZ IJ) 
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Zehnjahresplanung 

Im Mai 2010 ersuchte das BMWF die ÖAW, bis spätestens Septem
ber 2010 eine Liquiditätsplanung für die kommenden zehn Jahre 
vorzulegen. Unmittelbar nach Übermittlung der Zehnjahresplanung 
an das BMWF beauftragte dieses einen Wirtschaftsprüfer mH der 
Durchführung einer PlausibiJitätsprüfung. Der Prüfer wies darauf 
hin, dass die ÖAW die vom BMWF aufgestellten Planungsprämis
sen (z.B. kein weiterer Ausbau, Berücksichtigung von Einsparungs
und RestrukturierungsmöglichkeitenJ in weiten Teilen nicht ein
hielt. (TZ 15, J I J 

Oie Zehnjahresplanung zeigte auf, dass die ÖAW die seitens des 
BMWF zur Verfügung gestellten Mittel in der Vergangenheit in 
erster Linie zur Finanzierung zusätzlicher Kapazitäten sowohl im 
Sachmittel- als auch im PersonaJbereich verwendet hatte, wäh
rend dringend erforderliche Erhaltungsmaßnahmen an bestehenden 
Standorten in der Hoffnung auf künftige Sondermittel des BMWF 
regelmäßig zurückgestellt wurden. (TZ 16J 

Steuerung der ÖAW durch das BMWF 

Das BMWF führte kein den Controlling-Richtlinien des BMF ent
sprechendes Beteiligungscontrolling betreffend die ÖAW und ihre 
Tochtergesellschaften durch und entsandte auch keine Mitarbeiter 
der für die ÖAW hauptzuständigen Abteilung in das Finanzkurato
rium der ÖAW. (TZ 17J Erst im Zuge der 2011 begonnenen Leistungs
vereinbarungsverhandlungen sollte ein standardisiertes Reporting 
zwischen dem BMWF und der ÖAW eingerichtet werden. (TZ 18J 

Budgetierung und Budgetvollzug 

Der komplexe Budgetierungsprozess der ÖAW war in den vom Prä
sidium zuletzt im November 2004 adaptierten BudgetrichtIinien 
detailliert beschrieben. Eine Anpassung der Budgetrichtlinien an 
spätere Änderungen der Geschäftsordnung unterblieb, so dass die 
in den Richtlinien beschriebenen Abläufe zur Zeit der Gebarungs
überprüfung nicht mehr der aktuellen Gremienstruktur entspra
chen. (TZ 19, 20J 
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Die in der Vergangenheit überwiegend auf einer Fortschreibung von 
Vorjahresansätzen erfolgte Budgetierung sollte laut Entwicklungs
plan in Zukunft durch eine primär ziel- und leistungsorientierte 
Mittelplanung und -zuteilung abgelöst werden. (TZ 7) 

Weitere Optimierungspotenziale betrafen die verstärkte Standardi
sierung und Benutzerfreundlichkeit der erstellten Budgetberichte. 
(TZ 21) 

Internes Kontrollsystem und Interne Revision 

Die 2002 in der ÖAW eingerichtete Interne Revision bestand aus nur 
einem Mitarbeiter. Die Tätigkeiten der Internen Revision waren in 
einer Revisionsordnung vom Jänner 2008 sowie injährlichen Arbeits
plänen geregelt. Eine Anpassung der Revisionsordnung an die im 
Gefolge der Reform 2011 neu geschaffene Grentienstruktur sagte das 
Präsidium der ÖAW dem RH zu. (TZ 22) 

Als Reaktion aufidentifizierte Schwächen des Budgetierungswesens 
der ÖAW erstellte die Interne Revision eigene Controllingberichte, 
womit sie selbst - mit der Revisionsfunktion unvereinbare - ope
rative Agenden übernahm. (TZ 23) 

Das Interne Kontrollsystem der ÖAW kannte kein umfassendes Risi
komanagement im Sinne einer systematischen Identifikation, Bewer
tung, Steuerung und Überwachung wesentlicher Risiken. (TZ 24) 

Tochtergesellschaften 

Eine für die ÖAW relativ neue Form von Grundlagenforschungsein
richtungen waren jene Institute, die als Gesellschaften mit beschränk
ter Haftung über eine eigene Rechtspersönlichkeit verfügten. Die 
erhöhte Eigenständigkeit dieser Gesellschaften - namentlich die 
Institut für Molekulare Biotechnologie GmbH (IMBA), die Gregor
MendeJ-Institut für Molekulare Pflanzenbiologie GmbH (GMI) und 
die Zentrum für Molekulare Medizin GmbH (CeMM) - sollte For
schungskooperationen mit der Wirtschaft erleichtern sowie den 
Zugang zu steuerlichen Förderungen eröffnen. (TZ 27) 
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Die Verwaltungsstellen der ÖAW erbrachten Dienstleistungen an die 
Tochtergesellschaften in den Bereichen Buchhaltung, Personalver
rechnung, Cashmanagement, Rechtsberatung, Informationstechnolo
gie und Öffentlichkeitsarbeit. Eine Belastung der Töchter mit den bei 
der ÖAW für die Erbringungen dieser Dienstleistungen angefallenen 
Personalkosten ("Konzernumlagen") erfolgte jedoch nicht. (TZ 28) 

Finanzierung der Tochtergesellschaften 

Alle drei Tochtergesellschaften wurden überwiegend aus über die 
ÖAW weitergeleiteten Mitteln des BMWF fmanziert. Die Gesellschaf
ten akquirierten außerdem erfolgreich Zweit- und Drittmittel bei regi
onalen, nationalen und europäischen ForschungsfOrderungsstellen. 
Die aus der kommerziellen Verwertung ihrer Forschungsergebnisse 
resultierenden Umsatzerlöse trugen bei keiner der drei Gesellschaf
ten bislang maßgeblich zur Mittelautbringung bei. (TZ 29) 

Jahresabschlüsse und Planungen der Tochtergesellschaften 

Die drei Tochtergesellschaften stellten Jahresabschlüsse nach unter
nehmensrechtlichen Grundsätzen auf und unterzogen diese einer 
Abschlussprüfung. Während die IMBA und die GMl aufgrund ihrer 
Größe zu einer Abschlussprüfung gesetzlich verpflichtet waren, erfolgte 
dies bei der CeMM auf freiwilliger Basis. Da die Jahresabschlüsse der 
Tochtergesellschaften der ÖAW vergleichbare Sachverhalte teilweise 
unterschiedlich abbildeten, war die Vergleichbarkeit und Transparenz 
zwischen den Tochtergesellschaften nicht gewährleistet. (TZ 30) 

Angesichts einer Eigenmittelquote von weniger als 8 0/0 und einer 
fiktiven Schuldentilgungsdauer von mehr als 15 Jahren wies der 
AbschJussprüfer 2010 betreffend die IMBA auf das Vorliegen der 
Voraussetzungen für die Vermutung eines Reorganisationsbedarfs 
nach dem Unternehmensreorganisationsgesetz hin. Bei den beiden 
anderen Tochtergesellschaften lagen die Voraussetzungen für die Ver
mutung eines Reorganisationsbedarfs hingegen nicht vor. Allerdings 
waren die Planungen der Tochtergesellschaften der ÖAW teilweise 
in transparent und unzureichend wechselseitig abgestimmt sowie ab 
2015 mit großer Prognoseunsicherheit behaftet, zumaJ zum Teil die 
Zuführung von Budgetrnitteln nicht durch verbindliche Zusagen des 
BMWF bzw. der ÖAW unterlegt war. (TZ 31 bis 33) 
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ERP-Kredite 

Zur Finanzierung von Investitionen in die Infrastruktur des Instituts
neubaus am Campus Vienna Biocenter nahmen die IMBA im Dezem
ber 2005 einen ERP-Kredit über 7,3 Mio. EUR und die GMl einen 
zweiten über rd. 1,9 Mio. EUR auf. Die aus der IMBA und der GMl 
gebildete nicht rechtsfähige Hauserrichtungsgemeinschaft IMBA und 
GMl schloss einen dritten ERP-Kreditvertrag über rd. 11 Mio. EUR 
ab. Die BewiUigung der Kredite erfolgte, obwohl die Richtlinien des 
ERP-Fonds die von den Gesellschaften betriebene Grundlagenfor
schung als nicht fOrderungs würdig einstuften. erz 34) 

Die ÖAW verpflichtete sich gegenüber den beiden Tochtergesellschaf
ten, ihnen die für die Bedienung der Kredite benötigten Finanzmit
tel zeitgerecht zur Verfügung zu stellen. Da es der ÖAW jedoch nicht 
gelang, die für die ab 2011 geplante Rückzahlung der Kredite erfor
derlichen Mittel durch geeignete Maßnahmen (z.B. Schließung von 
Forschungseinrichtungen) rechtzeitig frei zu setzen, mussten die IMBA 
und die GMl beim ERP-Fonds um eine Verschiebung des Tilgungs
beginns um jeweils zwölf Monate ansuchen. (TZ 35) 

Eigenkapitalsituation der IMBA 

Die vermutete Eigenkapitalschwäche (vermuteter Reorganisationsbe
darfwegen geringer Eigenmittelquote und langer fiktiven Schuldentil
gungsdauer) der IMBA sowie die aufgrund des Untemehmensreorga
nisationsgesetzes daraus potenziell resultierenden haftungs rechtlichen 
Konsequenzen für die Geschäftsführung waren regelmäßig Gegen
stand intensiver Diskussionen in verschiedenen Gremien der ÖAW 
sowie im Aufsichtsrat der IMBA. (TZ 33) 

Die unbedingte Zusage der ÖAW an das IMBA und das GMI, alle aus 
aufgenommenen ERP-Krediten künftig anfallenden Kosten recht
zeitig abzudecken, führte in den Bilanzen der bei den Tochterge
sellschaften zu keinem entsprechenden Forderungsausweis. (TZ 36) 

Der daraus resultierende unvollständige Eigenkapitalausweis ver
schärfte sich in Bezug auf die IMBA noch dadurch, dass diese die ihr 
über die ÖAW zugeführten Budgetmittel des BMWF - im Gegensatz 
zu den beiden anderen Tochtergesellschaften - in einem Sonderpos
ten außerhalb des Eigenkapitals verbuchte. (TZ 37) 
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Die IMBA wies in ihrer Bilanz 2009 ein von der Stadt Wien im 
Jahr 2000 gewährtes Darlehen zur Finanzierung des Institutsneu
baus mit rd. 19,6 Mio. EUR aus. Da die IMBA ausschließlich Grund
lagenforschung betrieb, war absehbar, dass diese aus eigener Kraft 
nicht in der Lage sein wird, das aufgenommene Darlehen samt Zin
sen am Ende der Laufzeit zurückzuführen. 

Auf Ersuchen der IMBA verlängerte die Stadt Wien 2007 die Laufzeit 
des end fälligen Darlehens von 25 auf 50 Jahre. Im Jahr 2010 stellte die 
Stadt Wien das Darlehen darüber hinaus zinsenfrei. Der Ausweis des 
gesamten Darlehensbetrags in der Bilanz der IMBA ließ die viel wahr
scheinlichere Tilgungsoption durch Übertragung des mit dem Darle
hen fInanzierten Gebäudes samt Grundstück in das Eigentum der Stadt 
Wien am Ende der Laufzeit außer Acht. (TZ 38) 

Das Eigenkapital der IMBA war nicht dem Grundsatz des "true and 
fair view" entsprechend in der Bilanz dargestellt. (TZ 36, 39) 

Beteiligungscontrolling 

Gemeinsame Quartalsbesprechungen zwischen dem Präsidium der 
ÖAW und den Geschäftsführern der Tochtergesellschaften dienten 
der regelmäßigen Berichterstattung über die wissenschaftlichen Leis
tungen sowie die fInanzielle Lage der Tochtergesellschaften. Darüber 
hinaus waren sie auch ein Forum, um Kooperationsmöglichkeiten 
zu diskutieren und Lösungen für unternehmensübergreifende Pro
blemstellungen zu fInden . (TZ 40) 

Aufsichtsräte 

Während die IMBA und die GMJ über freiwillig eingerichtete Auf
sichtsräte mit jeweils unterschiedlichen Kompetenzen verfügten, war 
- entgegen den Bestimmungen der Geschäftsordnung der ÖAW -
in der CeMM zur Zeit der Gebarungsüberprüfung kein Aufsichtsrat 
bestellt. (TZ 4 1) 

Interne Kontrollsysteme der Tochtergesellschaften 

Die Tochtergesellschaften verfügten nur über unvollständige und 
höchst unterschiedlich ausgestaltete Interne Kontrollsysteme. Die 
Kontrolltätigkeiten der Internen Revision der ÖAW erstreckten sich 
nur in geringem Ausmaß auch auf die Tochtergesellschaften. (TZ 42) 

325 

III-14 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 04 Hauptdokument Teil 4 (gescanntes Original) 29 von 100

www.parlament.gv.at (Neuverteilung gem. §21 Abs. 1a GOG-NR)



Kurzfassung 

326 

R -
H 

Forschungsprämie 

Die drei Tochtergesellschaften der ÖAW ermittelten die Bemes
sungsgrundlage für die von ihnen geltend gemachte steuerliche For
schungsprämie unterschiedlich. Die Ursache dafür lag in der unter
schiedlichen Interpretation und Verbuchung der über die ÖAW an 
die Tochtergesellschaften weitergeleiteten Budgetmittel des BMWF. 
Steuerliche Risiken betreffend die Forschungsprämie bestanden ins
besondere in Bezug auf die als KapitalrückJagen verbuchten Budget
mittel, die letztlich aus Förderungen der Nationalstiftung stamm
ten. (TZ 43) 

GeseUschaftsteuer 

Die unterschiedliche Verbuchung der seitens der ÖAW an die Toch
tergesellschaften weitergeleiteten Budgetmittel des BMWF führte 
zu einer uneinheitlichen Besteuerungspraxis betreffend die Gesell
schaftsteuer der GM!, der CeMM und der 1MBA. (TZ 44) 

Kostenmanagement 

Die ÖAW setzte in mehreren Teilbereichen Maßnahmen zur Kosten
senkung (z.B. Verlag, Evaluierungswesen). Die dabei erzielten Ein
sparungen fielen jedoch im Verhältnis zu den ständig gestiegenen 
Personalkosten nur gering aus. (TZ 45) 
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Kenndaten der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) 

Gründungsjahr 

Rechtsgrundlagen 

Rechtsform 

Aufgaben 

Zuständiges Ressort 

Standorte 

Kennzahlen' 

Forschungseinrichtungen 

Personalstand 

Personalaufwendungen 

Sachaufwendungen 

Budgetmittel 

Ordinarium 

Offensivmittel 

Nationalstiftungsmittel 

Sondermittel 

Summe 

davon an Tochtergesell-
schaften weiterzuleitende 
Budgetmittel des Bundes 

Zweit- und Drittmittel' 

1847 

- Bundesgesetz vom 14. Oktober 1921, betreffend die Akademie der 
Wissenschaften in Wien 

- Satzung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in der Fassung 
vom 16. Februar 2011 

Die Österreichische Akademie der Wissenschaften ist eine unter dem besonderen 
Schutz des Bundes stehende juristische Person öffentlichen Rechts. 

Förderung der Wissenschaft auf allen Gebieten - besonders im Bereich der 
Grundlagenforschung - in jeder Hinsicht. 

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 

Dornbirn, Graz, Innsbruck, Krems, Leoben, Linz, Mondsee, Salzburg, Wien, 
Wiener Neustadt 

2007 2008 2009 2010 2011 Veränderung 
2007/2011 

Anzahl in '10 

63 63 64 64 64 +2 

in Vollbeschäftigungsäquivalenten 

1.058 1.118 1.179 1.226 1.225 + 16 

in Mio. EUR 

56,4 63,3 68,1 71,4 69,6 + 23 

55,0 53,6 52,9 65,2 61,5 + 12 

35,0 35,0 80,0 83,3 87,1 + 149 

24,1 37,1 - 100 

14,4 11,0 5,0 4,3 7,7 - 47 

5,9 8,6 8,0 7,3 4,1 - 31 

79,4 91,7 93,0 94,9 98,9 + 25 

15,4 18,4 22,8 22,8 28,7 + 86 

19,2 22,3 23,8 24,1 25,3 + 32 

Kennzahlen einschließlich Tochtergesellschaften 
Zweitmittel (z.B. Mittel der Bundesländer) dienen - wie Erstmittel- nicht der Förderung eines spezifischen Forschungsprojekts, 
sondern der Förderung der Öste rreichi schen Akademie der Wissenschaften im Allgemeinen oder einer Forschungseinrichtung im 
Besonderen. Drittmittel (z.B. Mittel des Fonds zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung) sind Mittel. die lur Finanzierung 
konkreter Forschungsvorhaben meist kompetitiveingeworben werden. Sie werden von den Forschungseinrichtungen aus 
öffenUichen und privaten Quellen bezogen und dienen im Unterschied zu Erst- und Zweitmitteln nicht der institutionellen 
Förderung. 

Quellen: ÖAW, RH 
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1 Der RH überprüfte von April bis Juli 2011 die Finanzierung der ÖAW 
und ihrer Tochtergesellschaften. Ziel dieser Überprüfung war es, den 
fmanziellen Status, die Finanzplanung und die Organisation im Bereich 
Finanzierung der ÖAW sowie die Steuerung der ÖAW durch das BMWF, 
die Steuerung der Tochtergesellschaften durch die ÖAW und die Finanz
k.ontrolle der ÖAW und ihrer Tochtergesellschaften zu beurteilen. Der 
Prüfungszeitraum umfasste die Jahre 2007 bis 20 10 und, soweit the
matisch erforderlich, auch die davor liegenden Jahre. 

Die Gebarungsüberprüfung fand beim BMWF, der ÖAW sowie bei ihren 
drei Tochtergesellschaften (lMBA, GM] und CeMM) statt. 

Zu dem im Juni 2012 übermittelten Prüfungsergebnis nahmen die ÖAW 
und die Austria Wirtschaftsservice GmbH (AWS) als Geschäftsstelle 
des ERP-Fonds im Juli 2012, das BMVlT, das BMWF und das BMWFJ 
im September 2012 Stellung. Der RH übermittelte seine Gegenäuße
rungen im Jänner 2013. 
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2 Als juristische Person öffentlichen Rechts war die ÖAW zugleich 
Gelehrtengesellschaft, Forschungsträgereinrichtung, Nachwuchsf6rde
rungseinrichtung und Forschungsprogrammträgerin. Sie nahm inso
fern eine Sonderrolle ein, als westeuropäische Akademien der Wis
senschaften in aller Regel nicht als Forschungsträger in Erscheinung 
traten. 

Ihre wesentlichen Rollen fasste die ÖAW in einem Mission Statement 
sowie ausführlich in einem 2011 erstell ten Entwicklungsplan (siehe 
TZ 5 bis 8) zusammen: 

- Als Gelehrtengesellschaft diente die ÖAW dem globalen Wissens
austausch sowie der Beratung von Entscbeidungsträgern aus Politik., 
Wirtschaft und Gesellschaft in wissenschaftlichen Fragen. Sie war 
in zwei Klassen gegliedert, in die Mathematisch-Naturwissenschaft
liche und in die Philosophisch-Historische Klasse und bestand 2010 

aus insgesamt rd. 713 Mitgliedern (648 Männer und 65 Frauen). 
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- Als Forschungsträgerin unterhielt die ÖAW 2010 insgesamt 64 For

schungseinrichtungen an zehn Standorten, I in denen sie mehr als 

J. 100 Mitarbeiter beschäftigte. In der universitären Lehre war die 
ÖAW nicht tätig. Oie ÖAW betrieb auch eigene Serviceeinrichtungen 

im Forschungsbereich, so eine Bibliothek und einen Verlag. 

- Als Nachwuchsförderungseinrichtung bot die ÖAW in ihren For
schungseinrichtungen Ausbildungsplätze für den wissenschaftlichen 

Nachwuchs an. Außerdem förderte sie wissenschaftliche Talente 
durch die aus zweckgebundenen öffentlichen Mitteln und Beiträ

gen privater Sponsoren finanzierten Stipendien und Preise. 

- Als Programmträgerin nahm die ÖAW - über di e bei ihr angesie
delten Nationalkomitees2 - für das BMWF die Abwicklung von 
internationalen Forschungsprogrammen wahr. Weiters vertrat sie 

die Interessen Österreichs bei internationalen Verei nigungen. 

Oie ÖAW erhielt in jeder Budgetperiode vom BMWF Geldzuweisungen 

zur Bestrei tung der bei der Erfüllung ihrer Aufgaben anfallenden Per
sonal - und Sachaufwendungen (siehe TZ 9) . 

Zur Aufgabenerfüllung der ÖAW diente ihr folgende Organisations
struktur: 

I Darunter befanden sich 32 Institute, drei wissenschaftliche Tochtergesellschaften und 
29 Kommissionen. 2006 wurden verwandle Forschungsei nrichtungen zwecks Nutzung 
von Synergien in Zentren bzw. Fachbereichen (Cluster) zusammengefasst. 

2 Ein Nationalkomitee besteht aus Wissenschaftern , Vertretern von Bundesministeri en 

und Bundesländern: es bewilligt Forschu ngsprojektanträge. 
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Abbildung 1: Organe und Einrichtungen der ÖAW (Stand 31. Dezember 2010) 

Wirkliche Mitglieder der Wirkliche Mitglieder der Delegierte der 
Delegierte der mathematisch-natur· philosophisch-historischen korrespondierenden 
Jungen Kurie wissenschaftlichen Klasse Klasse Mitglieder beider Kla ssen 

I I I I 
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Senat ) ~ Strategie - und 
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K Prlstdtum ) f-( Forschung, kuratorium 
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Ins titu tsd i re k tore n- } Verwaltung l( Finanzkuratorium konferenz 

Fachbereiche des mathematisch-naturwissenschaftlich CLusters Zentren des philosophisch- historischen Clusters 

WissenschaftLiche Beiräte und Aufsichtsräte der GmbHs 
Wissenschaftliche Beiräte 

Forschung.einrichtungen, Forschungl-GmbHs Forschung •• inrichtung.n 

Quelle: ÖAW 
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3.1 (1) Vor dem Jahr 1999 ze igte die ÖAW hinsichtlich ihrer Aufgaben
bereiche eine konstante Entwicklung. Die Jahre 1999 bis 2008 waren 
durch einen stetigen Auf- und Ausbau der Forschungseinrichtungen 
der ÖAW gekennzeichnet: 

Tabelle 1: Auf- und Ausbau von Forschungseinrichtungen 1999 bis 2008 

Jahr 

1999 

2000 

Forschungsefnrfchtung 

IMBA - Institut für Molekulare Biotechnologie GmbH 

GMI - Gregor- Mendel- Institut für Molekulare Pflanzen biologie GmbH 

CeMM - Forschungszentrum für Molekulare Medizin GmbH 

Institut für Schallforschung (davor Forschungsstelle) 

2002 Institut für Iranistik (davor Kommission) 

Forschungsstelle für Europäisches Schadenersatzrecht 

2003 RICAM - Johann Radon Institute for Computational and Applied Mathematies 

Institut für Ouantenoptik und Ouanteninformation 

Forschungsstelle für Integrierte Sensorsysteme 

AAC - Austrian Academy Corpus 

2004 Kommission für Migrations- und Integrationsforschung 

Institut für Mittelalterforschung (davor Forschungsstelle) 

2006 Forschungsstelle für Geographie Information Science 

Forschungsstelle für Gebirgsforschung: Mensch und Umwelt 

Forschungsstelle für Atemgas-Analytik 

Institut für Byzanzforschung (davor zwei Kommissionen) 

2007 Forschungsstelle für Sozialanthropologie (davor Kommission) 

2008 Institut für Europäisches Schadenersatzrecht (davor Forschungsstelle) 

Quelle: RH 
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Alle in Tabelle 1 angeführten Forschungsstellen wurden nach 2008 in 
(befristete) Institute umgewandelt. 

(2) Eine deutliche Steigerung des Personalstands von 711 Mitarbeitern 
im Jahr 1999 auf 1.118 Mitarbeiter im Jahr 2008 war von einer Ver
doppelung des realen - vor allem aus dem Budget des BMWF, Offen
sivmitteln der Bundesregierung, Förderungsmitteln der Nationalstif
tung für Fo rschung, Technologie und Entwicklung sowie Zweit- und 
Drittmitteln gespeisten - Budgets begleitet (siehe Tabelle 2). Beson
ders stark stiegen dabei die Mitarbeitel"Lahlen in den drei Tochter
gesellschaften 1MBA, GM! und CeMM von rd. 20 (Anfang 2004) auf 
rd. 262 (Ende 2009). 

Tabelle 2: Entwicklung von realem Budget und Personalstand in der Expansionsphase 
(1999 bis 2008) 

1999 2000 

Budget' 43,8 46,6 

Personal,tand 
(inkl. Tochter- 711 685 gesell-
schaften) 

1 inklusive Zweit- und Drittmittel 

Quelle: ÖAW 
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Verinde-
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 rung 

1999/2008 

in Mio. EUR (inflation,bereinigt mit 1999 - 100) in% 

54,6 58,7 54,2 71,3 72,4 77,3 80,0 89,9 + 105 

in Vollbeschäftigung'äquivalenten (VBÄ) 

440 662 679 797 899 981 1.058 1.118 + 57 

(3) Obwohl mit dem stetigen Auf- und Ausbau der Forschungseinrich
tungen der ÖAW zwischen 1999 und 2008 eine Verdoppelung ihrer 
realen Budgetmittel verbunden war, wies das Präsidium der ÖAW seit 
2003 regelmäßig auf Budgetengpässe hin, welche die internationale 
Konkurrenzfahigkeit der ÖAW gefa hrdeten. Den steigenden Budget
bedarf rechtfertigte das Präsidium der ÖAW u.a. mit dem - insbeson
dere im Bereich der Life Sciences stark wachsenden - Bedarf an adä
quater Forschungsinfrastruktur. Außerdem habe Österreich 2009 zwar 
immerhin eine FEtE-Quote von rd. 2,73<\'0 des BlP erreicht; mit ledig
lich rd. 0,4<\'0 Anteil der Ausgaben für Grundlagenforschung am BlP 
läge Österreich jedoch unter dem Durchschnitt von EU und OECD und 
habe insofern Aufholbedarf. 
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(4) Das BMWF beauftragte im Juli 2009 eine Gruppe von Experten aus 
Wissenschaft und Praxis mit der Erstellung eines Berichts zur Beurtei
lung der fInanziellen Situation der ÖAW. Außerdem sol lten die Exper
ten eine Analyse der Organisationsstrukturen der ÖAW im Vergleich 
zu ähnlichen Einrichtungen im Ausland durchführen und inhaltliche 
Vorschläge für zukünftige Leistungsvereinbarungen (siehe TZ 25) zwi
schen dem BMWF und der ÖAW unterbreiten. 

Die Experten empfahlen - wie zuvor bereits der RH (siehe Reihe 
Bund 2004/7) - die künftige Durchführung einer mehrere Jahre umfas
senden und konsolidierten Finanzplanung für die ÖAW samt Tochter
gesell schaften. Außerdem waren die Abläufe zur Erstellung des Jah
resbudgets der ÖAW nach Ansicht der Experten überaus komplex und 
zum Teil unstimmig und sollten daher überdacht werden. Die Bewäl
tigung dieser und weiterer Aufgaben sollte einem neu zu bestellenden 
Finanzdirektor übertragen werden. 

3.2 Der RH wies darauf hin, dass trotz der realen Verdoppelung der Bud
getmittel in den Jahren 1999 bis 2008 seit 2003 aufgrund der von der 
ÖAW durchgeführten Aufgabenerweiterung und der damit verbun
denen Aufstockung des Personals der Einrichtungen der ÖAW Bud
getengpässe eintraten. Er erinnerte in diesem Zusammenhang an seine 
Empfehlung, eine leistungs- und projektbezogene Planung und Bud
getierung einzurichten (siehe Reihe Bund 2004/7). 

4.1 (I) Mit 16. Februar 201 1 traten eine neue Satzung und eine neue 
Geschäftsordnung der ÖAW in Kraft. Die auf umfangreichen Vorar
beiten) in den verschiedenen Gremien der ÖAW basierenden Reorga
nisationsmaßnahmen betraFen: 

- die Ausweitung der Kompetenzen des Präsidiums, 

- die Einrichtung eines Akademierats, 

- die Etablierung eines Direktors für Finanzen und Administration 
sowie 

- die Erweiterung der Befugnisse der Leiter von Forschungseinrich
lungen. 

'} Diese Vorarbeiten wurden in einem von der Gesamtsitzung im Juni 2010 beschlossenen 
Slmklurpapier zusa mmengefasst, das damit die wichtigste Grundlage für die 20 11 in 
Kran getretene Satzung und Geschärtsordnung darstel lte. 
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(2) Die neue Satzung sah zwecks Professionalisierung der administra
tiven und fmanzwirtschaftlichen Abläufe die Bestellung eines Direk
tors für Finanzen und Administration vor. 

Der Direktor für Finanzen und Administration war nicht Mitglied des 
Präsidiums, sondern berichtete an dieses. Hinsichtlich der Dienstauf
sicht unterstand er dem Präsidenten. Der 2011 bestellte Direktor für 
Finanzen und Administration verfügte über mehrjährige internatio
nale Erfahrung im Finanz- und Rechnungswesen. 

(3) Die vom Direktor für Finanzen und Administration im Einverneh
men mit dem Präsidium wahrzunehmenden Aufgaben betrafen ins
besondere die Bereiche Rechnungswesen, Budgetierung, ContrOlling 
und Berichtswesen, Liquiditäts- und Vermögensmanagement sowie 
Internes Kontrollsystem. 

4.2 Der RH beurteilte die mit der Bestellung eines Direktors für Finan
zen und Administration bezweckte Professionalisierung der adminis
trativen und betriebswirtschaftlichen Aufgaben der ÖAW positiv. Er 
bemängelte jedoch, dass der Direktor für Finanzen und Administration 
dem Präsidium der ÖAW unterstellt war. Da im Leitungsgremium einer 
Körperschaft öffentlichen Rechts mit einem Basisbudget von mehr als 
90 Mio. EUR (2010) und mehr als 1.100 Mitarbeitern nach Ansicht des 
RH mehljährige und internationale Praxiserfahrung im Finanz- und 
Rechnungswesen vertreten sein sollte, empfahl der RH der ÖAW, den 
Direktor für Finanzen und Administration gleichrangig in das Präsi
dium der ÖAW aufzunehmen. 

4.3 Die ÖAW teilte mit, dass sie diesbezügliche Überlegungen in die der
zeit laufenden Gespräche zur Weiteiführung der Reform der ÖAW auf
nehmen werde. 

5.1 Das BMWF beauftragte die ÖAW im September 2010 mit der Erstellung 
eines Entwicklungsplans auf Basis eines vorgegebenen Leitfadens, um 
die für die im Mai 2011 begonnenen Leistungsvereinbarungsverhand
lungen (siehe TZ 25) erforderlichen Informationsgrundlagen zu schaf
fen.' Nach intensiven Verhandlungsprozessen in den verschiedenen 
Gremien (z.B. Strategie- und Planungskommission, Senat) beschloss 
die Gesamtsitzung der ÖAW im April 20 11 den Entwicklungsplan und 
übermittelte ihn dem BMWF. 

4 Der vom BMWF der ÖAW zur Verfügung gestellte Leitfaden zu r Entwick.lungsplanung 
enthielt insgesamt 16 Punkte, zu denen der Entwicklungsplan nähere Ausführungen 
enthalten sollte (z.B. Forschungsschwerpunkte. Organisationsstruktur, Wissens- und 
Technologietransfer, Berichtswesen und Controlling. Frauenförderung). 

Bund 2013/1 

III-14 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 04 Hauptdokument Teil 4 (gescanntes Original)38 von 100

www.parlament.gv.at (Neuverteilung gem. §21 Abs. 1a GOG-NR)



R -
H 
Aufgaben, Organisation und Reform
schritte der ÖAW 

Finanzierung der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften 

Bund 2013/1 

Die zur Zeit der Geba run gsüberprüfung in wissenschaftlichen Kom

missionen betriebene Forschun g sollte neu geo rdnet werden. Auf Basis 
der bis Ende 201 2 abzuschließenden Evaluierun gen a ll er Forschun gs

einrichtungen sollte deren Zahl in einem ersten Schritt zwecks Pro

fll schärfung, Standortkonzent ration und Erreichun g kostengünsti ger 
Größenordnungen5 durch Zusa mmenl egun g bzw. Schließung von 63 

au f maximal 45 reduziert werden. 

5.2 Der RH beurteil te die von der ÖAW geplante Redukti on von Fo r

schun gseinrichtungen zur Erreichun g kri t ischer Größen pos itiv.6 Er 
verwies di esbezügli ch auch auf seine bereits 2004 geäußerte Empfeh
lung (siehe Reihe Bund 2004/7) . 

6.1 Die ÖAW begegnete im Entwicklungsplan dem vom RH anl ässlich sei
ner früheren Gebarun gsüberprüfung (siehe Reihe Bund 2004/7) , vom 

Wissenschaftsrat im Jahr 2009 und vo n der Strategie- und Planungs
kommission im Jahr 2010 kri tisierten Fehl en eines klaren Fo rschungs

konzepts mit strategischen Schwerpunktsetzu nge n. So soll ten zur Ver
meidung vo n Doppelgleisigkeiten mit den Universitäten kün ft ig v.a. in 

j enen Bereichen Forschungsschwerpunkte gesetzt werden, die - wegen 
des Um fa ngs, des Risikos, der besonderen Aktuali tät, Dauer oder Spe
zialisierun g - mit Universitä tsstrukturen und Lehrbetrieb nur schwer 

vereinbar sind. 

Eine ex plizite Ableitung der Forschungsschwerpunkte der ÖAW aus 
der Forschungsstrategie des Bundes bzw. den Forschungsstrategien der 
Bundesländer erfolgte jedoch nicht. 

6.2 Der RH würdigte die in Abgrenzu ng zu den Universitäten sowie auf 

Bas is von Evaluierungsergebnissen7 erfolgenden Anstrengungen der 

ÖAW zur Bündelung ihrer Forschungsaktiv itäten als geeigneten Schri tt 
zur strategischen Neuaus richtung di eser Aktivitä ten. 

5 Zur Zeit der Gebarungsüberpriifung wiesen 26 der insgesamt 6:1 Forschungseinrichtungen 
der ÖAW einen PersonalSl'and (VBÄ) von maximal sechs Mitarbeitern auf. 

6 Der Wissenschaftsrat hielt in seinem Konzept .. Universität Österreich 2025~ ft.'St: ~ J",cn/O-
1;01/(1 1 gesehen geltl der allgemeim' Trend in Richtung größerer Einricilfu lIgcII , was nielli 
zulell l auch durch TeUnahmekrilcriell an I,je/ell FiJrderprogrammcII der EU bestärkt wird. ä 

7 Der Entwicklungsplan sah vor, dass Forschungseinrichlungen der ÖAW im Abstand 
von sechs Jahren von zwei bis drei international renommierten Experten einer (verglei
chenden) Evaluierung unterzogen werden. 
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Er empfahl der ÖAW als bundesweit agierende Forschungseinrich
tung, bei der Identifikation von Forschungsschwerpunkten die For
schungsstrategie des BundesB sowie erforderlichenfalls auch die in den 
Forschungsstrategien der Bundesländer enthaltenen Schwerpunktset
zungen zu berücksichtigen. 

6.3 Die ÖAW teilte mit, dass die seitens der ÖAW behandelten Forschul/gs
bereiche - ul/ter Wahrung der ihr zukommenden Autonomie - im weit
gehenden Eil/klang mit den genannten Forschul/gsstrategien stünden. 

6.4 Der RH entgegnete, dass zur Zeit der Gebarungsüberprüfung eine expli
zite Ableitung der Forschungsschwerpunkte der ÖAW aus den For
schungsstrategien des Bundes und der Länder noch nicht erfolgt war. 

7.1 Der Entwicklungsplan sah unter Berücksichtigung der Kritik und der 
Vorschläge der Strategie- und Planungskommission vor, dass die Ein
richtung, der Ausbau, die Ausgliederung oder Schließung von For
schungseinrichtungen durch das Präsidium in Zusammenarbeit mit 
dem Akademierat künftig ausschließlich auf strategiegeleiteten und 
transparenten Kriterien und Verfahren beruhen sollten. 

Im Gegensatz zu der in der Vergangenheit überwiegend praktizierten 
- und vom RH bereits anlässlich seiner früheren Gebarungsüberprü
fung bemängelten - Fortschreibung bisheriger Budgetansätze der ein
zelnen Forschungseinrichtungen (siehe Reihe Bund 2004/7) sollten Mit
telzuteilungen an diese laut Entwicklungsplan künftig im Rahmen von 
- mittels überprüfbarer Qualitätsindikatoren weitestgehend standardi
sierten - Zielvereinbarungen mit dem Präsidium primär leistungsori
entiert erfolgen (.Kontraktrnanagement").9 

7.2 Der RH erachtete die im EntwickJungsplan der ÖAW enthaltene kriteri
enbasierte und damit leistungs- und wettbewerbsorientierte Zuteilung 
von Budgetmitteln an einzelne Forschungseinrichtungen für positiv. 

8 Im Zuge der Überlegungen zum Inhalt der zwischen der ÖAW und dem BMWF abzu
schließenden Leistungsvereinbarung für die Jahre 201 2 bis 2014 erarbeitete die ÖAW 
ein Positionspapier mit dem Titel .. Beiträge der ÖAW 2012 bis 2014 zur Umsetzung der 
Strategie der Bundesregierung rur Forschung, Technologie und Innovation ," 

9 Zum Thema .. Leistungskontrakte" als Teil der New Public Management- Konzeption vgl. 
l .B. ausführlich Schauer, Öffentliche Betriebswirtschaft - New Public Management, Wien 
2010, S. 65 ff. 
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Er empfahl der ÖAW, die Eva luierungsergebnisse (Ex- Ante-Evaluie

rung, Zwischeneva lui erung, Ex-Post-Evalui erung) für Entscheidungen 
betreffend die Gründung, den Ausbau sowie die Sch ließung von (tem

porären) Forschungsein richtu ngen zu nutzen. 'O 

7.3 Laut Stellungnahme der ÖAW seien Evaluierullgsergebllisse bereits bis
her zur Ullterstützung der Entscheidu llgsfindung herangezogen worden. 
Sie erarbeite derzeit detaillierte Richtlinien zur Erhöhung der Transpa
renz bei der Entscheidung betreffend die Gründung, den Ausbau und 
die Schließu ng VO ll Forschullgseillrichtungen. 

8.1 Weiters sah der Entwicklungsplan u.a. vor, dass das Finanzmanagement 
(z.B. mehrjährige Liquiditäts- und Investitionsplanung), das Beteili

gungsmanagement, das Controlling (z.B. Budgetierung, Berichtswesen, 

Beteiligungscontrolling) sowie das In terne Kontrollsystem der ÖAW 
unter der Leitung des Direktors für Finanzen und Admin istration wei

terentwickelt werden so ll ten. Dadurch soll ten den Entscheidungsträ
gern ergebnisorientierte Planungs- un d In formationsgrundlagen für 

eine vo rausschauende und bereichsübergreifende Steuerung zur Ver
fügung gestellt werden. 

8.2 Der RH erachtete die operative Umsetzung der von der ÖAW geplanten 
Maßnahmen in den Bereichen Finanzmanagement, Controll ing sowie 

In ternes Kontrollsystem für ehestens geboten, zuma l er bereits bei sei
ner früheren Gebarungsüberprüfung den Ausbau der Internen Revi
sion und die Einführung einer mittelfristigen Finanzplanung sowie 

eines auf Kennzahlen gestützten, sowohl strategische als auch opera
tive Erfo rdernisse abdeckenden, Controll ingsystems empfohlen hatte 
(siehe Reihe Bund 2004/7). 

Finanzierungsquellen der ÖAW 

Budgetbriefe 

Bund 2013/1 

9.1 (I) Gemäß § 14 der Satzung vom 12. Oktober 2007 erhä lt die ÖAW vom 
Bund für jede Budgetperiode Geldzuweisungen zur Bestreitung ihres 

Personal- und Sachaufwands. Die Zuteilung der Budgetmittel erfolgte 
in der Vergangenheit in Form vo n einjährigen Budgetbriefen. In die

sen waren die vom BMWF zweckgewidmeten Beträge (z.B. Tochter
gesellschaften, internationale Programme, Mitgliedsbeiträge) jeweils 
gesondert angeführt. Das BMWF überwies der ÖAW die Budgetmittel 
in Form monatlicher Tangentenzah lungen. 

10 Die im März 2011 veröffentlichte FTI-Stralcgie der Bundesregierung sah vor, dass die 
Einrich tung außeruniversitärer Strukturen künftig vorwiegend in Fornl ze itlich befris
teter Institutionen erfolgen sol lte. 
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(2) Die in den Budgetbriefen des BMWF enthaltenen Finanzmittelzu
sagen erfolgten nach interner Prüfung umfangreicher Antragsunterla
gen. 11 Dabei war in der Vergangenheit die Abstimmung von bis zu 13 
mit Angelegenheiten der ÖAW befassten Fachabteilungen im BMWF 
erforderlich. Da die von der ÖAW beantragten Budgetmittel - teil
weise auch aus verhandlungstaktischen Gründen - die dem BMWF 
zur Verfügung stehenden Mittel weit überschritten, mussten die Bud
gets (siehe Tabelle 3) regelmäßig in zeitintensiven Verhandlungsrun
den zwischen dem BMWF und der ÖAW fIxiert werden. 

Die Tabelle 3 weist die Budgetmittel der ÖAW nach ihren Herkunfts
quellen aus: 

Tabelle 3: Budgetmittel der ÖAW 2007 bis 2011 

Ordinarium (BMWF) 

Offensivmittel 
(Bundesregierung) 

Nationalstiftungsmittel 

Sondermittel 

Summe 

1 ohne Zuteilung für Folgejahre 

Quelle: RH 
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2007 2008 2009 2010 2011 Veränderung 
2007/2011 

in Mio. EUR in Ofo 

35,0 35,0 80,0 83,3 87,1 + 149 

24,1 37,1 0,0 0,0 0,0 - 100 

14,4 11,0 5,0 4,3' 7,7' - 53 

5,9 8,6 8,0 7,3 4,1 + 44 

79,4 91,7 93,0 94,9 98,9 + 25 

(3) Um die aus dem späten Versand der Budgetbriefe (siehe Tabelle 4) 
resultierende Planungsunsicherheit auf Seiten der ÖAW zu entschär
fen, stellte ihr das BMWF die voraussichtliche Höhe der für das jewei
lige Jahr zuerkannten Mittel bereits vorab in Aussicht und kündigte 
gleichzeitig die Übermittlung eines detaillierten Budgetbriefs an. 

11 Neben den jährlichen Budgetanträgen übermittehe die ÖAW dem BMWF bereits in der 
Vergangenheit Globalbudgetanträge für jeweils drei Jahre. Den Budgetantrag für die 
Jahre 2009 bis 2012 legte die ÖAW etwa am 26. November 2008 dem BMWF vor. 

Bund 2013/1 

III-14 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 04 Hauptdokument Teil 4 (gescanntes Original)42 von 100

www.parlament.gv.at (Neuverteilung gem. §21 Abs. 1a GOG-NR)



R -
H T 
Finanzierungsquellen der ÖAW Finanzierung der Österreichischen Akademie 

der Wissenschaften 

Tabelle 4: Budgetbriefe des BMWF 2007 bis 2011 1 

Budgetperiode Aviso Budgetbrief 

Budget 2007 4. JuLi 2007 30. Jänner 2008 

Budget 2008 13. Juni 2008 

Budget 2009 und 2010 15. Juni 2009 23. September 2009 

Budget 2011 16. Dezember 2010 27. Jänner 2011 

Für das Jahr 2005 erhielt die Akademie ei nen verbindlichen Budgetbrief im Dezember 2004. Der 
Budgetbrief des BMW F für das Jahr 2006 ging erst im April 2006 ein . 

Quelle: RH 

(4) Die interne Verteilung des Ordina riums und der Nati ona lstiftungs
mittel 2010 ist aus Tabell e 5 ersichtli ch: 

Tabelle 5: Interne Verteilung des Ordinariums und der Nationalstiftungsmittel 2010 

2010 

in 1.000 EUR in % 

Forschungseinrichtungen (ohne TochtergeseLLschaften) 

TochtergeseLLschaften (IM BA, GMI, CeMM) 

Stipendienprogramme 

44.414 

21.397 

1.422 

50,73 

24,44 

1,62 

Beauftragungen (z.B. InternationaLe Programme) 

Gelehrtengesellschaft und akademieübergreifende AngeLegenheiten 

Summe 

13.196 

7.122 

87.551 

15,07 

8,13 

100,00 

Quelle: RH 

Bund 2013/1 

(5) Die ÖAW teilte ihren Forschungseinri chtungen - auch ohn e Vor

liege n eines verbindlichen Budgetbri efs des BMWF - spätestens im 
Dezember die ihnen im kommenden J ahr zur Verfügung stehenden 

Budgetmittel ( .. Budgetprovisorium") mit. In den Jahren 2005 bis 2007 
überstiegen die (internen) Budgetzu weisunge n an die Forschungsein 

ri chtun gen die späteren Budgetzusagen des BMWF. Da der Experten
bericht vo m September 2009 feststell te, dass di e aus den überhöhten 
Zuw eisun gen in Summe resultierenden Budgetunterdeckungen von 

rd . 10,6 Mio. EUR nicht vom BMWF zu verantworten und damit auch 
ni cht zu bedecken wa ren, beschloss die Gesamtsitzu ng im Oktober 
2009 eine Bedeckung durch Einzug all er un gebundenen auf Instituts
ebene a ngesparten Budgetmi ttel12• 

12 Verwahrungen 
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(6) Das BMWF wies der ÖAW mit Budgetbriefvom September 2009 ein 
Doppelbudget für die Jahre 2009 und 2010 zu. Die Beschlussfassung 
durch die Gesamtsitzung erfolgte im Dezember 2009 auch für das Jahr 
2010. Für die Finanzierungssicherheit des Jahres 2010 stellte dies eine 
wesentliche Verbesserung im Vergleich zu den Vorjahren dar. IJ Eine 
weitere Erhöhung der Planungssicherheit erwartete die ÖAW aus dem 
für 2011 vorgesehenen Abschluss einer Leistungsvereinbarung inklu
sive Globalbudget für die Jahre 2012 bis 2014 (siehe TZ 25). 

9.2 Der RH erinnerte daran, dass er bereits anlässlich seiner früheren 
Gebarungsüberprüfung den Abschluss mehrjähriger Förderungs- und 
Leistungsverträge zwischen der ÖAW und dem BMWF (siehe Reihe 
Bund 2004/7) empfohlen hatte. Er kritisierte, dass die ÖAW das BMWF 
regelmäßig mit überzogenen Budgetanträgen konfrontierte. Der RH kri
tisierte weiters, dass die ÖAW überhöhte interne Budgetzuweisungen 
in Höhe von 10,6 Mio. EUR vorgenommen hatte. 

Der RH wies auf die verbesserte Planungssicherheit der ÖAW infolge 
des Abschlusses mehrjähriger Leistungsvereinbarungen mit dem BMWF 
hin. Er empfahl dem BMWF, in Hinkunft Budgetbriefe zeitgerecht vor 
Beginn des Budgeyahres an die ÖAW zu übermitteln. Der RH emp
fahl der ÖAW, in Hinkunft keine überhöhten internen Budgetzuwei
sungen vorzunehmen. Gegenüber dem BMWF sollten im Zuge künftiger 
Leistungsvereinbarungsverhandlungen nur die tatsächlich benötigten 
Budgeterfordernisse geltend gemacht werden. 

9.3 Laut Stellungnahme des BMWF werde es in Hinkunft nur noch Leis
tungsvereinbarungen geben, die sämtliche Rechte und Verpflichtungen 
der beiden Vertragsparteien regeln; gesonderte BudgetbrieJe seien daher 
nicht mehr vorgesehen. 

Die ÖAW teilte mit, dass die Geltendmachung der tatsächlichen Bud
geteifordernisse auJgrund des Abschlusses der Leistungsvereinbarung 
zwischen der ÖAW und dem BMWF sowie auJgrund der darin enthal
tenen Bestimmungen zum Mittelzufluss nunmehr gewährleistet sei. 

lJ Hingegen operierte die ÖAW in Ermangelung einer verbindlichen Budgetzusage von 
Jänner bis Oktober 2009 aur der Basis eines im Dezember 2008 von der Gesamtsitzung 
beschlossenen Budgetprovisoriums von rd. 73,5 Mio. EUR (keine neuen Dienstverhält
nisse. keine neuen Sachmittelbudgets. Einstellung sämtlicher Baumaßnahmen). 
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10.1 (I) Von 2001 bis 2008 erhielt die ÖAW auch Offensivmittel der Bundes
regierung und ab 2004 auch Zuwendungen von der Nationalstiftung 
für Forschung, Technologie und Entwicklung (Nationalstiftung). Im 

Jahr 201 1 betrugen die der ÖAW zugeflossenen Nationalstiftungsmittel 
7,7 Mio. EUR bzw. 7,8 % der Budgetmittel der ÖAW (siehe Tabell e 3). 

(2) Die Leitprinzipien der Nationalstiftung hielten fest, dass die Stif

tung keine Institutionen oder Einzelprojekte fördert, sofern diese durch 
andere Finanzierungsquellen (z.B. ordentliches Budget einer außeruni

versitären Forschungseinrichtung) - wie dies bei der ÖAW der Fall war 
- dotiert werden (Grundsatz der Additionalität). Die Erläuterungen zum 

FTE- Nationalstiftungsgesetz wiesen darauf hin, dass die Förderungs

mittel der Stiftung nicht direkt an Förderungswerber, sondern an vom 
Bund getragene Förderungseinrichtungen ausgeschüttet werden, weI

che ihrerseits die Mittel im Rahmen ihrer Förderungsrichtlinien an ein

zelne Förderungswerber weitergeben. 

Die Erläuterungen zum FTE-Nationalstiftungsgesetz führten ebenso 
wie die Leitprinzipien der Nationalstiftung u.a. die ÖAW al s antrags

berechtigte und damit potenzielle Begünstigte der Stiftung an. 

(3) Aus den der ÖAW zugeteilten Mitteln der Nationalstiftung fmanzierte 

diese Teile ihres eigenen mittelfristigen Forschungsprogramms bzw. die 
bei ihr in ihrer Eigenschaft als Forschungsträgerin eingerichteten For
schungseinrichtungen (Kommissionen, Institute, Tochtergesellschaften). 

Beispielsweise beantragte und erhielt die ÖAW 2009 u.a. 4 Mio. EUR zur 

Finanzierung der Forschungstätigkeit der GMI. Von den laut MitteIver
wendungsnachweis von der GMI 2009 insgesamt erzielten Ei nn ahmen 
in Höhe von rd. 6,4 Mio. EUR korrespondierten somit antei lsmäßig rd. 

63 % mit über die ÖAW weitergeleiteten Nationalstiftungsmitteln . 14 

Diesbezüglich wiesen sowohl der RH anlässli ch seiner früheren Geba
rungsüberprüfung im Zusammenhang mit damaligen Sondermitteln 

(siehe Reihe Bund 2004/7, TZ 7) als auch der Expertenbericht aus 2009 
darauf hin , dass diese Finanzierungsquelle nicht nachhaltig war, weil 
nicht gewährleistet war, ob dieser Teil der Finanzierung - auch auf-

14 Die zwischen der ÖAW und Nationalstiftungjährlich abgeschlossenen Vereinbarungen 
enthielten regelmäßig den Hinweis, dass aus den Sliftungsmitteln keine Bezüge an Pro
jektleiter und - mitarbeiter, die ein regelmäßiges Einkommen über dem Existenzmini
mum beziehen, fmanziert werden dürfen. Als rechnerischen Nachweis einer dem Stif
tungszweck entsp rechenden Mittelverwendung begnügte sich die Nationalsliftung stets 
mit einer Übermittlung des Jahresabschlusses der ÖAW des betreffenden Jahres. 
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grund der im Zeitablauf stark schwankenden Stiftungsmittel - weiter 
aufrecht erhalten werden kann. 15 

(4) Eine Dotierung der von der ÖAW im Rahmen ihrer Eigenschaft 
als Forschungsförderungseinrichtung im Auftrag des BMWF verwal
teten Forschungs- und Stipendienprogramme aus Nationalstiftungs
mitteln erfolgte nicht, obwohl dies den Leitprinzipien der National
stiftung entsprochen hätte. 

10.2 Nach Ansicht des RH war die ÖAW nur insoweit potenziell Begünstigte 
der Nationalstiftung, als sie selbst als Forschungsförderungseinrich
tung Mittel im Rahmen von Förderungsrichtlinien an Förderungswer
ber weitergab. Tatsächlich fmanzierte die ÖAW jedoch nicht die von ihr 
im Auftrag des BMWF verwalteten Forschungs- und Stipendienpro
gramme aus Mitteln der Nationalstiftung. Diese Mittel dienten hinge
gen zur direkten Finanzierung ihrer eigenen Forschungseinrichtungen; 
dies entsprach nach Ansicht des RH nicht den Intentionen des FTE
Nationalstiftungsgesetzes. 

Der RH empfahl daher der ÖAW, Nationalstiftungsmittel künftig nur 
zur Finanzierung der von ihr im Auftrag des BMWF abgewickelten 
Forschungs- und Stipendienprogramme zu verwenden. 

10.3 Laut Stellungnahme der ÖAW eIltspreche das derzeit seitens der Na ti
onalstiftullg geförderte New Frontiers Group-Programm J6 der Emp
fehlung des RH. 

11 (I) In seiner Empfehlung vom 5. Juni 2009 zur Schwerpunktsetzung 
für die Ausschreibung der FTE- Nationalstiftung 2010 bemängelte der 
Rat für Forschung und Technologieentwicklung (RITE) zum wieder
holten Male, dass die der ÖAW zugeteilten Nationalstiftungsmittel in 
erster Linie dazu dienten, erhebliche Budgetlücken im Ordinarium zu 
entschärfen. 

(2) Im Budgetbrief für die Jahre 2009 und 2010 hielt das BMWF expli
zit fest, dass eine allfällige Reduktion zuerkannter Nationalstiftungs
mittel durch das BMWF in Form einer entsprechenden Anhebung des 
Ordinariums kompensiert würde. 

]5 In ihrer Stellungnahme vom November 2009 zum Expertenbericht merkte die ÖAW an, 
dass der Unsicherheit betreffend die nachhaltige Finanzierung aus Mitteln der Natio
nalstiftung mit einer entsprechenden Bevorratung von Geldmitteln begegnet werden 
musste. 

16 Anmerkung: Programm zur Förderung von besonders begabtenjungen Wissenschaftlern 
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Bilanzierung 

12.1 (I) Auf Empfehlung des Finanzkurato riums erstell te di e ÖAW fü r das 
Jahr 2008 erstmals auf freiwilliger Basis einen Jahresabschluss nach 
unternehmensrechtli chen Grundsätzen (UGB), welcher einer JahresaIJ 
schlussprüfu ng un terzogen wurde. Sie verzichtetejedoch auf die Erstel
lung eines die Geschäftslage verbal erl äuternden Lageberichts. 11 Bei 
dem vo n der Gesa mtsitzu ng aufgrund eines Berichts des Finanzkurato
riums zu genehmigenden Jahresabschluss handelte sich um einen Ein
zelabschluss der ÖAW als juristische Person des öffentli chen Rechts. la 

Einen di e Einzelabschlüsse der Konzerngesellschaften (ÖAW, IMBA, 
GMI , CeMM, AG EI) zusammenfasse nden Konzernabschluss erstell te 
di e ÖAW nicht. 

Auch den Jahresabschluss 2009 unterzog die ÖAW einer freiwilligen 
Abschlussprüfung. Der geprü fte Jahresabschluss 2010 lag zur Zeit der 
Gebarungsüberprüfung noch ni cht vo r. 

(2) Eine Überp rüfung der Gebarung der ÖAW seitens des BMWF erfo lgte 
nicht. 19 

12.2 Der RH beurteilte die freiwill ige Erstellung und Prüfung eines den Vor
schriften des UGB entsprechenden Jah resabschlusses positiv. Er verwies 
in diesem Zusammenhang auf seine Ausführungen in TZ 18 über die 
vom BMWF unterbli ebene Einrichtung eines den Controlling- Richt
linien des BMF entsprechenden Beteiligungscontrolling in Bezug auf 
di e ÖAW. 

17 Die am 28. Jä nner 201 1 beschl ossene Geschäftsordnung der ÖAW s icht j edoch in § 57 

Abs. 5 lit. g die kü nft ige Erstell ung e ines Lageberichts vor. 

18 Die 100 %igen Beteiligungen der ÖAW an der IMBA, der GMI und der CeM M wurden 
im Jahresabschluss 2008 unt er Verweis au f nicht zu erwartende Gewi nnausschüttungen 
auf 0 EUR abgewertet. 

19 We ilers erstel lte die ÖAW eige ne Jahresabschlüsse rur die selbständigen Stiftungen und 
leite le diese a n die St iftun gskonlroll behö rde zu r Prüfung we iler. 
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Jahresabschluss 2009 

13.1 (1) Der Jahresabschluss 2009 erhielt vom Abschlussprüfer zwar einen 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk, jedoch übte der Abschluss
prüfer sowohl 2008 als auch 2009 seine - für Organe der ÖAW allenfalls 
haftungsrelevante - Redepflicht gern. § 273 Abs. 2 und Abs. 3 UGB20 
aus. 

Er wies darauf hin, dass sich die ÖAW 2005 gegenüber ihren Toch
tergesellschaften fMBA und GM! verpflichtet hatte, den Gesellschaf
ten die für die Bedienung (Tilgung, Zinsen und sonstige Kosten) der 
von ihnen aufgenommenen ERP-Kredite in Höhe von insgesamt rd . 
20 Mio. EUR erforderlichen Finanzmittel rechtzeitig zur Verfügung 
zu stellen. Mangels einer entsprechenden Refmanzierungszusage des 
BMWF zugunsten der ÖAW wies der Wirtschaftsprüfer auf eine ab 
Tilgungsbeginn 2011 schlagend werdende bilanzielle und finanzielle 
Belastung der ÖAW hin. 

(2) Das BMWF beauftragte im Oktober 2010 einen Wirtschaftsprüfer 
mit der Erstellung einer schriftlichen Stellungnahme betreffend die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der ÖAW auf Basis des geprüf
ten Jahresabschlusses 2009. 

(3) Die Stellungnahme des Wirtschaftsprüfers vom 9. Februar 2011 

(Auftragswert 26.400 EUR) enthielt folgende wesentliche Feststel
lungen : 

- Da die von der ÖAW getätigten Investitionen bis 2008 die entspre
chenden Abschreibungen erreichten bzw. sogar übertrafen, konnte 
der von der ÖAW wiederholt beanstandete Substanzverlust bzw. 
Investitionsrückstau anhand der vorliegenden Jahresabschlussin-

20 § 273 Abs. 2 und 3 UGS lauten wie fo lgt: 
(2) Stellt der Abschlusspriifer bei Wahrnehmung seiner Aufgaben Tatsachen fest, die 
den Bestand des geprilften Unternehmens oder Konzerns gefährden oder seine Ent
wicklung wesentlich beeinträchtigen können oder die schwerwiegende Verstöße der 
gesetzlichen Vertreter oder von Arbeitnehmern gegen Gesetz, Gesellschaftsvertrag oder 
Satzung erkennen lassen. so hat er darüber unverzüglich zu berichten. Darüber hinaus 
hat er unverzüglich über wesentliche Schwächen bei der Internen Kontrolle des Rech
nungslegungsprozesses zu berichten. 
(3) Der Abschlussprüfer hat auch unverzüglich zu berichten, wenn bei der Prüfung des 
Jahresabschlusses das Vorliegen der Voraussetzungen für die Vermutung eines Reor
ganisationsbedarfs (§ 22 Abs. 1 Z I URG) festgestellt wird; im Bericht sind in diesem 
Fall die Eigenminelquote (§ 23 URG) und die fiktive Schuldentilgungsdauer (§ 24 URG) 
anzugeben. 
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formationen nicht bestätigt werden. 2009 konnte allerdings nur 
noch eine Investitionsdeckung21 von rd. 66 "10 erreicht werden . 

- Die ÖAW konnte ihre Umsatzerlöse von 92,5 Mio. EUR im Jahr 200B 
auf96,6 Mio. EUR im Jahr 2009 steigern. Diesbezüglich war jedoch 

zu berücksichtigen, dass die ÖAW die ihr vom BMWF jährli ch zuge

führten Budgetmittel zur Gänze in den Umsatzerlösen ausw ies.22 

Während die ÖAW in der Vergangenheit regelmäßig Jahresfehlbe

träge erwirtschaftete, konnte sie 2009 ein positives Ergebnis vor 
Steuern von rd . 735.000 EUR ausweisen. 

- Die liquiden Mittel 2J stiegen von rd. 13,0 Mio. EUR im Jahr 2007 auf 
rd. 45,3 Mio. EUR im Jahr 2009 stark an. Diesem Anstieg stand ins

besondere ein entsprechender Anstieg der Verbindlichkeiten gegen
über den Tochterunternehmen gegenüber. 

- Die Eigenmittelquote der ÖAW betrug zum 31. Dezember 2009 rd. 
26 Ofo; dies deutete gemeinsam mit einer fiktiven Schuldentilgungs

dauer von rund sechs Jahren auf eine insgesamt stabile Finanz
und Liquiditätslage hin. Ein Reorganisationsbedarf im Sinne des 

URG lag somit zum 31. Dezember 2009 nicht vor. 

- Der wesentlichste Aufwandsposten innerhalb der betrieblichen Auf

wendungen war der Personalaufwand. Dieser stieg in der ÖAW (ohne 
Tochtergesellschaften) von rd. 51,6 Mio. EUR im Jahr 2008 auf rd. 
54,5 Mio. EUR im Jahr 2009 - somit um rd. 6 Ofo - an. Auch in 

den Jahren 2006 bis 2008 stieg der Personalaufwand jährlich um 
rd. 8 % bis 10 0/0. Die Entwicklu ng des Personalstands zeigte, dass 

der jährliche Anstieg des Personalaufwands nicht nur auf Bezugs

erhöhungen zurückzuführen war, sondern auch auf einen jährlichen 
Anstieg der Mitarbeiteranzahl. Im Jahr 2009 beschäftigte die ÖAW 
durchschnittlich 1.284 Mitarbeiter (nach Köpfen). Die Mitarbeiteran

za hl der ÖAW stieg seit 2007 jedes Jahr um rd. 8 Ofo. 

21 Die Invest itionsdeckung gibt an, ob die Investitionen ausreichen. um die bestehende 
Kapazität aufrecht zu erhalten. 

22 Die ÖAW wies auch die für die Tochtergesellschaften GMI und CeMM vorgesehenen Bud
gelameilc in den Um5.:1lZcrlösen aus. Die Weiterleitung dieser Mittel an diese Gesellschaf
ten erfasste sie im Forschungsaufwand. Die Budgetanteile fiir die IMBA wurden hingegen 
weder in den Ums.1tzerlösen und somit im Forschungsaufwand ausgewiesen. sondern als 
Durchlaufposlcn behandelt. 

2J Kassen- und Bankguthaben sowie Wertpapiere des Umlaurvermögens 
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- Betreffend die Risikolage der ÖAW verwies der Wirtschaftsprüfer 
v.a. auf die ab 2011 zu erwartende bilanzielle und fmanzielle Belas
tung der ÖAW aus der Rückführung der von der 1MBA und der GM! 
aufgenommenen ERP- Kredite.24 

13.2 Die Feststellungen des RH bestätigten die auch vom Wirtschafts- und 
Absch lussprüfer aufgezeigten Sachverhalte. 

Konzerninterne Schuldverhältnisse 

14.1 (I) Die ÖAW wies in ihrer Bilanz 2009 Verbindlichkeiten gegenüber 
ihren Tochterunternehmen in Höhe von insgesamt rd. 43,2 Mio. EUR 
aus. Diesem Betrag standen Forderungen der Tochterunternehmen 
gegenüber ihrem Alleingesellschafter ÖAW von 

- rd. 3,8 Mio. EUR betreffend die CeMM, 

- rd. 1,4 Mio. EUR betreffend die GMI, 

- rd. 13,3 Mio. EUR betreffend IMBA sowie 

- rd. 17.000 EUR betreffend die AGEI gegenüber. 

Die Differenz zwischen den bei der ÖAW insgesamt ausgewie
senen Verbindlichkeiten gegenüber ihren Tochtergesellschaften (rd. 
43,2 Mio. EUR) und der Summe der bei den Töchtern aktivierten Forde
rungen (rd. 18,5 Mio . EUR) betrug rd. 24,7 Mio . EUR. Sie war im Aus
maß von rd. 22,8 Mio. EUR auf die bei der IMBA und der GM! nicht 
erfolgte Aktivierung der von der ÖAW gegenüber den beiden Gesell 
schaften in Zusammenhang mit ERP- Krediten abgegebenen Bede
ckungszusagen zurückzuführen (siehe TZ 34, 35). 

24 Die unter der Passivseite der Bilanz auszuweisenden Eventualverbindlichkeiten belie
fen sich 2009 auf rd. 15.3 Mio. EUR. Dieser Betrag umfasste mit rd. 14,5 Mio. EHR im 
Wesentlichen den zweifachen Wert jenes Betrages von rd. 7.3 Mio. EUR, den die ÖAW 
der IMBA gemäß einem im September 1999 mit der BII, der IMBA und der IMP abge
schlossenen Forschungskooperationsvcrtragjedes Jahr zur VerfUgung zu stellen hat. Der 
Ansatz des zweifachen Jahresbctrags resultiert dabei aus der im Vertrag vorgesehenen 
zweijährigen Kündigungsfrisl. Da eine Kündigung des Vertrags seitens der ÖAW nicht 
vorgesehen war, resultiene aus dieser Eventualverbindlichkeit kein unmittelbartS finan
zielles Risiko. 
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(2) Weiters führte eine in der Bilanz 2009 der ÖAW ausgewiesene Ver
bindlichkeit gegenüber der CeMM in Höhe von 1,6 Mio. EUR25 bei der 
CeMM zu keinem entsprechenden Forderungsausweis. 

(3) Auch zwischen den Tochtergesellschaften bestanden Geschäfts
beziehungen, die in den Bilanzen 2009 zum Ausweis entsprechender 
Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Schwestergesellschaf
ten Führten. 

(4) Die ÖAW veröffentlichte ihren Jahresabschluss nicht. Die jährlich 
über die Homepage der ÖAW veröffentlichte Wissensbilanz enth ielt 
ausgewählte Finanzkennzahlen (z.B. Basisbudget, Personalaufwen
dungen, Investitionen). 

14.2 Der RH wies auf die bedeutenden Schuldverhältn isse zwischen der 
ÖAW und ihren Tochtergesellschaften hin, deren Darstellung in den 
entsprechenden kaufmännischen Rechenwerken jedoch den erfo r
derlichen Überblick und die gebotene Klarheit vermissen ließen. Er 
empfahl der ÖAW, einen Konzernabschluss nach §§ 253 Ff. UGB zu 
erstellen, in dessen Rahmen insbesondere auch all e Forderungen und 
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen zu elimin ie
ren sind (Schuldenkonsolidierung). Nach Ansicht des RH kann erst ein 
die Einzelabsch lüsse zusammenfassender Konzernabschluss den Ent
scheidungsträgern wesentliche (Zusatz-)lnFormationen über die Ver
mögens- , Finanz- und Ertragslage des Wissenschaftskonzerns ÖAW 
liefern. 

Um auch Stakeholdern außerhalb der ÖAW (z.B. RFTE, FWF, Univer
sitäten) Einblicke in deren wirtschaftlichen Verhältnisse zu ermögli
chen, empfahl der RH der ÖAW außerdem die Veröffentlichung sowohl 
ihres Einzel - als auch ihres Konzernabschlusses auf ihrer Homepage. 

14.3 Laut Stellungnahme der ÖAW seien die Forderungen der Tochtergesell
schaften 1MBA und GMl aus der Zusage der ÖAW, die Millelfür die 
ERP-Kredite zu bedecken, nicht aktiviert Ivorden, weil die Zusage der 
ÖAW damals nicht konkretisiert habe, in welcher Form dies geschehen 
würde (bspw. Gesellschafterzuschuss, Gesellschafterdarlehen, Besorgung 
einer anderen Finanzierung). Weiters sei die Zusage der ÖAW als beider
seits uneifülltes Geschäft zu sehen, das nur in der Bilanz berücksichtigt 
werde, wenn daraus dem Untemehmen künftige Verluste drohen. 

25 Dieser Verbindlichkeit stand in der Bilanz 2009 der ÖAW eine Akti ve Rechnungsab

grcnzung in gleicher Höhe gegenüber. 
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Weiters teilte die ÖAW mit, dass der Posten betreffend CeMM in Höhe 
von 1,6 Mio. EUR vom BMWF mit der Widmung für CeMM verein
nahmt worden, jedoch von CeMM noch nicht (z.B. in Form eines 
Umlautbeschlusses) mit Außenwirkung zugesagt worden sei. Dies sei 
der Grund für die Nichtaktivierung bei CeMM. In der ÖAW sei die noch 
nicht widmungsgemäße Einnahme entsprechend den Grundsätzen der 
AFRAC-Stellungnahme als Rechnungsabgrenzung passiviert worden. 
Dies führe zu der vom RH festgestellten asymmetrischen Darstellung. 

Schließlich teilte die ÖAW mit, dass die Empfehlung des RH, einen 
Konzernabschluss zu erstellen, bereits Bestandteil der aktuellen Leis
tungsvereinbarung sei. Ein konsolidierter Konzernabschluss werde erst
mals für das Geschäftsjahr 2013 erstellt werden. Die Veröffentlichung 
des Einzel- und des Konzernabschlusses der ÖAW auf ihrer Homepage 
werde in Hinkunft erfolgen. 

Zehnjahresplanung 

15.1 Im Mai 20 10 ersuchte das BMWF die ÖAW, bis spätestens Septem
ber 2010 eine Finanzplanung für die kommenden zehn Jahre, j eden
falls detailliert für die Jahre 2011 bis 2014, vorzulegen. Die Finanz
planung sollte das BMWF mit den für die geplanten Verhandlungen 
über eine zukünftige Leistungsvereinbarung erforderlichen Informa
tionsgrund lagen versorgen. 

Die von der ÖAW im Oktober 2010 fertig gestellte und im Jänner 
2011 überarbeitete Planungsrechnung enthielt als Ergebnis u.a. die in 
Tabelle 6 enthaltenen Budgeterfordernisse für die nächsten zehn Jahre. 

Tabelle 6: Zehnjahresplanung nach Planung der ÖAW 

Ve.inde-
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 rung 

2011/2020 

in Mio. EUR in% 

Budget 94,9 125,7 136,0 139,7 144,0 148,1 151,2 155,4 160,0 164,8 172,6 + 37 

Quelle: RH 
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Tatsächlich standen laut Budgetbrief 2011 der ÖAW für das Jahr 2011 

insgesamt 91,3 Mio. EUR aus Mitteln des BMWF zur Verfügung. Darüber 
hinaus wurden der ÖAW im Jahr 2011 Nationalstiftungsmittel in Höhe 
von 13,8 Mio. EUR zugesagt. Ausgehend davon sollten bis 2020 die 
gesamten Budgetmittellaut Zehnjahresplanung der ÖAW somit um rd. 
67,5 Mio. EUR (= 172,6 Mio. EUR - 91,3 Mio. EUR - 13,8 Mio. EUR26) 
bzw. um rd. 64,2 % anwachsen. 

Das BMWF beauftragte in der Folge einen Wirtschaftsprüfer mit der 
Durchführung einer Plausibilitätsprüfung der Zehnjahresplanung. Der 
Wirtschaftsprüfer bestätigte, dass die Planungsrechnungen der ÖAW 
und ihrer Tochtergesellschaften in betriebswirtschaftlich korrekter 
Weise erstellt wurden. Gleichzeitig wies der Wirtschaftsprüfer jedoch 
darauf hin, dass fo lgende vom BMWF kommunizierte Planungsprä
missen seitens der ÖAW nicht eingehalten wurden: 

- Eine konso lidierte Planungsrechnung der ÖAW samt Tochtergesell
schaften fehlte. 

- Ohne eine zugrunde liegende Strategie waren in den vorgelegten 
Planungsrechnungen sowohl Personalzuwächse27 als auch substanz
erweiternde Investitionen 28 angesetzt. 

- Einsparungs- und Restrukturierungsmöglichkeiten aus der Schlie
ßung oder der Zusammenlegung von Forschungseinrichtungen wur
den nicht aufgezeigt und folglich auch nicht in die Planung inte
griert. 

Die ÖAW stell te erforderli che Maßnahmen zur Gebäudeerhaltung 
zurück. 

26 Die im Jah r 201 1 bewilligten Nationalsliftungsmittel von 13,8 Mio. EUR fUhren aller

dings überwiegend erst in Folgejahren zu entsprechenden Ausschüttungen. Die der ÖAW 

201 1 insgesamt zu fli eßenden Mittel betrugen rd. 7.7 Mio. EUR (davon rd. 2,5 Mio. EUR 
aus der Vergabe 20 10 und rd. 5,2 Mio. EUR aus der Vergabe 20 11). 

27 So soll te der Personalaufwand von rd. 53,8 Mio. EUR im Jahr 2010 auf rd. 60,0 Mio. EUR 

im Jahr 2011 - um rd. 11 ,5 % - ansteigen. In den Folgejahren sollte der Personalaufwand 
zwecks Valorisierungjährlich um rd. 3 % weiter ansteigen. Der für das Jahr 2011 geplante 
Personalaufwand wurde allerdings im Jänner 2011 u.a. aufgrund der mit I. Jänner 2011 

erfolgten Ausgliederung des KLIW nach unten korrigiert. 

28 Die für das Jahr 20 10 geplanten Investitionen in das Sachanlagevermögen und das imma

terielle Vermögen von rd. 8,1 Mio. EUR sollten sich 20\ 1 aufrd. 18,1 Mio. EUR meh r 
a ls verdoppeln. Da die budgetierten Einzahlungen rur die Investitionen sofo rt in den 

Umsatzerlösen ausgewiesen werden, die entsprechenden Abschreibungenjedocb erst in 

den Folgejahren anfallen, kam es zu einer systematischen Verzerrung der Enrags- und 
Aufwandsstruktur. 

349 

III-14 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 04 Hauptdokument Teil 4 (gescanntes Original) 53 von 100

www.parlament.gv.at (Neuverteilung gem. §21 Abs. 1a GOG-NR)



R -
H 

Finanzielle lage der ÖAW 

350 

15.2 Der RH kritisierte, dass für ihn die Budgetmittel gemäß der Zehnjah
resplanung wegen der unrealistischen Fortschreibung der bisherigen 
Budgetmittel nicht nachvollziehbar waren. Weiters kritisierte er, dass 
der Zehnjahresplanung keine Strategie zugrunde lag, aber die ÖAW 
dennoch Personalzuwächse vornahm und substanzerweiternde Investi
tionen tätigte. Er wies weiters darauf hin, dass Erhaltungsmaßnahmen 
für Gebäude der ÖAW zurückgestellt wurden. Insgesamt war dadurch 
- nach Ansicht des RH - die finanzielle Planung von der inhaltlichen 
Planung entkoppelt. 

Der RH empfahl der ÖAW daher, finanzielle Planungen mit vorange
henden inhaltlichen Planungen zu verbinden und Erhaltungsinvesti
tionen zu berücksichtigen. Schließlich bemängelte der RH die Nicht
einhaltung der vom BMWF vorgegebenen Planungsprämissen seitens 
der ÖAW. Im Übrigen verwies er auf seine Empfehlungen zu TZ 31. 

15.3 Laut Stellungnahme der ÖAW erarbeite sie derzeit Vorgehensweisen 
und Richtlinien zur verstärkten Verknüpfung finanzieller und inhalt
licher Planung auch im Hinblick auf die Budgetierungsprozesse, zur 
Hebung von Kostensenkungspotenzialen sOlvie zur Standardisierung 
und Hebung der Aussagekraft des Berichtswesens. Nach derzeitiger 
Planung werde ein roll- out im ersten Halbjahr 2013 erwartet. 

15.4 Der RH anerkannte die Bemühungen der ÖAW zur Verbesserung des 
Budgetierungsprozesses. In diesem Zusammenhang wies er auf die 
aktuelle finanzielle Situation der ÖAW hin: Die Eigenmittelquote der 
ÖAW ist von rd. 26 % im Jahr 2009 auf rd. 19,7 % im Jahr 201 1 gesun
ken. Vor allem wegen der Bedienung der ERP-Kredite (siehe TZ 34, 35), 
die im Jahresabschluss 2011 mit rd. 22,8 Mio. EUR ausgewiesen waren, 
der Investit ionen in die Infrastruktur, der Kostensteigerungen durch 
Berufungszusagen und der Stagnation der Mittelzuflüsse kann die 
Finanzierbarkeit der ÖAW nur durch Einsparungsmaßnahmen gewähr
leistet werden . 

16.1 (I) Die ÖAW begründete in ihrer Zehnjahresplanung die ab 2011 in 
großem Umfang erforderlichen Investitionen damit, dass sie in den 
vergangenen Jahren zur Einhaltung der restriktiven Budgetrahmen 
substanzerhaltende Investitionen zurückstellen musste. Sie verwies 
u.a. auf die bei einer Reihe von Forschungseinrichtungen (z.B. Insti
tut für Limnologie, Institut für Hochenergiephysik, Institut für Bio
medizinische Altersforschung) dringend erforderlichen Generalsanie
rungen bzw. Bauinvestitionen. 
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(2) Der Wirtschaftsprüfer hielt dem entgegen, dass in den vergangenen 

Jahren die Investitionen in das Sachanlagevermögen und das imma
terielle Vermögen die entsprechenden Abschreibungen zumeist über

trafen, so dass die Substanz zumindest erhalten bzw. soga r erweitert 
werden konnte. 

16.2 Die von der ÖAW für das Aufschieben substanzerhaltender Investitionen 
ins Treffen geführten restriktiven Budgetrahmen waren für den RH inso

fern nicht nachvollziehbar, als die ÖAW ihr reales Basisbudget inklusive 
Driltmittel von rd. 43,8 Mio. EUR im Jahr 1999 auf rd. 89,9 Mio. EUR 

im Jahr 2008 mehr als verdoppeln konnte (siehe Tabelle 2). 

Nach Ansicht des RH verwendete die ÖAW die ihr zur Verfügung ste
henden Mittel in der Verga ngenheit aufgrund entsprechender Prio
ris ierungen überwiegend zur Finanzierung zusätz licher Kapazitäten 

sowo hl im Sachmittel- als auch im Personal bereich, demgege nüber 
sie Erhaltungsmaßnahmen an bestehenden Standorten zurückstellte. 

Der RH empfahl der ÖAW, erforderliche Bau- und Renovierungsvorha

ben im Zuge der Leistun gsvereinbarungsverhandlungen zu priorisie
ren und budgetär mit dem BMWF abzustimmen. 

16.3 Die ÖAW stimmte dem RH inhaltlich zu, wies aber darauf hin, dass 
eine tatsächliche Umsetzung der Empfehlung erst im Zuge der nächs
ten Leistungsvereinbarungsllerhandlungen für die Periode 20 15 bis 
2018 möglich sei. 

Informationsquellen 

17.1 (1) Als primäre Informatio nsq uell en für ei ne finanziell e Überwachung 
und Steuerung der ÖAW sta nden dem BMWF der Jahresa bschluss, die 

j ährli ch erstellte Wissensbilanz29 sowie der ebenfalls jährlich erstellte 

Tätigkeitsbericht zur Verfügung. 

(2) Weiters forderte das BMWF für Steuerungszwecke benötigte Infor

mationen (z.B. Entwicklung der Persona lkosten, Institutsneugrün

dungen) in Form von Ad-hoc-Anfragen bei der ÖAW an. Außerdem 

29 Seit 2004 legte die ÖAW dem ßMWF alljährlich eine Wissensbilanz vor. Ähnlich wie 
bei den örrentlichen UniversiHitcn soll te die Wissensbilanz eine kontinuierliche Rene
xion über die Leistungen der ÖAW im nationalen und internationalen Umfeld unter
stützen. erz ielte Wirkungen auf Wissenschaft. Gesellschaft sowie Wirtschaft aufzeigen 
und Verbesserungspotenziale sichtbar machen. 
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beauftragte es mehrfach externe Experten mit der Erstellung von Gut
achten betreffend die wirtschaftliche Lage der ÖAW.30 

(3) Schließlich verwies das BMWF auf das im Zuge der Reform 2007 
eingerichtete Finanzkuratorium, dessen Tätigkeit sich auf die Über
prüfung finanzieller Belange im Hinblick auf deren Sparsamkeit, Wirt
schaftlichkeit und Zweckmäßigkeit bezog und zu dessen Mitgliedern 
auch Delegierte des BMWF zu bestellen waren. Allerdings entsandte 
das BMWF nicht Mitarbeiter der für die Aufsicht der ÖAW hauptzu
ständigen Fachabteilung, sondern durchwegs externe Personen in das 
Finanzkuratorium. Dies erschwerte die Nutzung dieses Gremiums für 
Steuerungszwecke des BMWF. 

17.2 Der RH kritisierte, dass das BMWF ausschließlich externe Personen in 
das Finanzkuratorium entsandte und empfahl dem BMWF, künftig Mit
arbeiter der für die ÖAW hauptzuständigen Abteilung in das Finanz
kuratorium der ÖAW zu entsenden. 

17.3 Das BMWF teilte mit, dass es sich bei den vier vom BMWF entsand
ten Mitgliedern des Finanzkuratoriums um ausgewiesene Experten aus 
den Bereichen Forschungsorganisation und Wirtschaftsprüjung handle. 
Die zuständige Fachabteilung im BMWF sehe bei den Begleitgesprä
ehen ausreichend die Möglichkeit, prüfend und bewertend Einfluss 
auf die Governance der ÖAW zu nehmen, weil sie durch die Struktur 
der Begleitgespräche auch die Expertise anderer Fachabteilungen und 
externer Experten in Anspruch nehmen könne. Die Entsendung exter
ner Experten diene nicht zuletzt auch der Sicherstellung der Objekti
vität, weil die vier Personen nicht unmittelbar mit der Budgetierullg 
der ÖAW betraut sind. 

17.4 Der RH anerkannte, dass das BMWF ausgewiesene Experten in das 
Finanzkuratorium entsandt hat. Er hielt jedoch an seiner Empfehlung 
fest, künftig Mitarbeiter der für die ÖAW hauptzuständigen Abteilung 
in das Finanzkuratorium der ÖAW zu entsenden, weil dadurch einer
seits die Expertise der Mitarbeiter des BMWF im Finanzkuratorium 
genutzt werden kann und anderseits die Ergebnisse der Überprüfung 
fInanzieller Belange im Finanzkuratorium dem BMWF für Steuerungs
zwecke unmittelbar zur Verfügung stehen. Darüber hinaus wären nicht 
mehr so viele externe Beauftragungen notwendig. 

30 Solche: Gutachten betrafen beispielsweise den Expertenberi cht vom September 2009 

oder die SteJlungnahme zum Jahresabschluss 2009 vom Februar 201 1. 
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Beteil igungscontroll i ng 

18.1 (J) Gemäß § 1 Abs. 1 der Controlling-Richtlinien des BMF ist zur Unter
stützung von Steuerung und Kontrolle von Rechtsträgern im Sinne 
von § 15b Abs. 1 BHG- Novelle 2002 von dem die Anteilsrechte des 
Bundes verwaltenden bzw. Für die Aufsicht zuständigen Bundesmi
nister ein Beteiligungscontrolling durchzuführen. Rechtsträger gem. 
§ 1Sb Abs. 1 BHG- Novelle 2002 waren u.a. der Aufsicht des Bundes 
unterliegende Gesellschaften bzw. Anstalten öffentlichen Rechts. Die 
Controlling-Richtlinien des BMF traten am I. Jänner 2003 in Kraft. 

(2) Das Beteiligungscontrolling umfasst gem. § 4 der Controlling
Richtlinien des BMF die quartalsweise Meldung monetärer und 
nicht-monetärer Unternehmenskennzahlen (z.B. Eigenmittelquote, 
Anlagendeckungsgrad, fiktive Schuldentilgungsdauer, Cashflow aus 
dem Ergebnis) inkl. entsprechender Kommentierungen an das sach
lich zuständige Bundesministerium. Die Quartalsberichte sollten vom 
zuständigen Bundesministerium auf Vollständigkeit und Plausibili
tät geprüft werden und es ihm so ermöglichen, bei negativen wirt
schaftlichen Entwicklungen zeitnah erforderliche Gegenmaßnahmen 
zu ergreifen. 

Aufgrund einer am I. Juli 2011 in Kraft getretenen Richtlinienände
rung umfasst das Beteiligungscontrolling auch eine strukturierte Risi 
koberich tersta ttu n g. 

(3) Das BMWF Führte kein den Controlling-Richtlinien des BMF ent
sprechendes Beteiligungscontrolling betreffend die ÖAW und ihre Toch
tergesellschaften durch. Erst im Zuge der Leistungsvereinbarungsver
handlungen sollte ein standardisiertes Reporting zwischen dem BMWF 
und der ÖAW eingerichtet werden, um auf Seiten des BMWF ein kon
tinuierliches Umsetzungsmonitoring der mit der ÖAW vereinbarten 
Ziele zu ermöglichen. 

18.2 Der RH stellte kritisch fest, dass das BMWF kein den Controlling- Richt
linien des BMF entsprechendes Beteiligungscontrolling betreffend die 
ÖAW und ihre Tochtergesellschaften vornahm. 

Er empfahl dem BMWF, ein den Erfordernissen der Controlling-Richt
linien des BMF entsprechendes Beteiligungscontrolling (inkl. Risiko
berichterstattung) einzurichten.31 

3[ Der RH bemängelLe bereits anlässl ich seiner früheren Gebarungsüberpriifung die man
gelnde Überwachung der Gebarung der ÖAW durch das damalige BMBWK (siehe Rei he 
Bund 2004 /7) . 
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18.3 Das BMWF und die ÖAW teilten mit, dass die Etablierung eines 
Berichtswesens im Sinne der Controlling-Richtlinien des BMF bereits 
Teil der bestehenden Leistungsvereinbarung zwischell der ÖAW und 
dem BMWF sei. 

Budgeterstellung 

19.1 (1) Die wesentlichen Regelungen betreffend die Budgeterstellung und 
den Budgetvollzug fanden sich in der Satzung, der Geschäftsordnung 
sowie in den Budgetrichtlinien der ÖAW. 

Die Abläufe zur Erstellung des Jahresbudgets der ÖAW waren über
aus komplex, bezogen zahlreiche Gremien ein und waren zum Teil 
auch unstimmig. 

(2) Die von der Gesamtsitzung am 28. Jänner 2011 beschlossene Geschäfts
ordnung sah durch die Abschaffung der Strategie- und Planungskom
mission sowie der Rechnungskontrollkommission einerseits eine gewisse 
Bündelung der bisherigen Gremienstruktur vor. Mit der Installation des 
Akademierats sowie des dem Präsidium unterstellten Direktors für Finan
zen und Administration wurden jedoch gleichzeitig zwei neue Akteure 
mit umfassenden Kompetenzen im Budgeterstellungsprozess geschaffen. 
Die ÖAW passtejedoch ihre Budgetrichtlinien an die neue Geschäftsord
nung nicht an. 

(3) Eine Gegenüberstellung des Budgetierungsprozesses nach alter und 
neuer Geschäftsordnung zeigte, dass es künftig zu einer Konzentra
tion von Zuständigkeiten im Budgetierungsprozess beim Präsidium 
in Zusammenarbeit mit dem neuen Direktor für Finanzen und Admi
nistration kommen soll. Die Tabelle 7 gibt einen Überblick über den 
Budgetierungsprozess vor und nach Inkraftreten der Geschäftsord
nung vom 28. Jänner 2011: 
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Tabelle 7: Budgetierungsprozess der ÖAW 

Schritte des Budgetlerungsprozesses 

die Anträge aUer Organisationseinheiten für das 
Folgejahr/die Folgejahre sind im Frühjahr in das 
Planungsmodul des Rechnungswesensystems 
einzutragen 

formale Prüfung der Eingaben 

August: Hochrechnung der Personal-Jahreskosten auf 
Basis der Ist-Daten für das laufende Jahr 

September des laufenden Jahres: Entscheidung Uber 
die Höhe der Valorisierung der Personalkosten für die 
Planung des Folgejahres/der Folgejahre 

September: Entscheidung über die Auf teilung der Ge
samtbudgets des Folgejahres/ der Folgejahre fUr die 
Math_-Nat_ Klasse (inkl. GmbH), die Phil.- Hist. Klasse 
und die Zentrale Verwaltung 

September, Oktober: Planung der Personalkosten fUr 
das Folgejahr/die Folgejahre für Math_-Nat_ Klasse, die 
Phil.- Hist. Klasse und die Zentrale Verwaltung 

Oktober, November: Durchsicht der Anträge der 
Forschungseinheiten 

Oktober, November: Durchsicht der Anträge der Verwal
tungsstellen, der Forschungs-GmbH, der KostensteUen 
der Gesamtakademie und der GelehrtengeseUschaft 

Oktober, November: Leiter-Gespräche mit den Ver
antwortlichen der Forschungseinrichtungen und 
Adaptierung gemäß den Zielvorgaben des Präsidiums 

November: Gespräche mit den Leiterinnen und Leitern 
der VerwaltungssteUen und Adaptierung gemäß den 
Zielvorgaben des Präsidiums 

November: Übermittlung des Budgetbriefes des BMWF 
an die ÖAW (idealtypisch!) 

Dezember: Vorlage des Gesamtbudgets an das 
Präsidium 

Dezember: Aufteilung der Detail budgets der Zentralen 
Verwaltung und der Forschungseinrichtungen 

Dezember: Beschluss über das Gesamtbudget 

Dezember: Zustimmung zum Gesamtbudget 

Dezember: Empfehlungen bei der Klassen an die Ge
samtsitzung 

Beschluss über das ÖAW-Budget des Folgejahres/der 
Folgejahre 

nach alter Geschäfts- nach neuer Geschäfts-
ordnung (2007 bis 2011) ordnung (ab 2011) 
Institute/ Kommission/ 
VerwaltungssteUen 

Institute/Kommission/ 
Verwaltu ngssteUen 

Aktuariate/ Direktor für Finanzen und 
Generalsekretariat Administration 
#~~ ....... ...::.-; 
Rechnungswesen Rechnungswesen 

Präsidium 

Präsidium 

Personalmanagement 

Generalsekretariat 

Aktuariate 

Generalsekretariat 

Generalsekretariat 

Präsidium 

Präsidium 

Bud etkommissionen 

Klassensitzungen 

Gesamtsitzung 

Präsidium 

Präsidium/Direktor für 
Finanzen und Adminis
tration 

Personalmanagement 

Direktor fUr Finanzen und 
Administration 

Direktor fUr Finanzen und 
Administration 

Präsidium/ Direktor für 
Finanzen und Adminis
tration 

Präsidium/Direktor 
für Finanzen und 
Administration 

Direktor für Finanzen und 
Administration 

Präsidium/ Direktor für 
Finanzen und Adminis
tration 

Präsidium 

Akademierat 

Dezember: Budgetbriefe an aUe Forschungseinrich- Aktuariate Direktor fUr Finanzen und 
Administration tungen 

Dezember: Budgetbriefe an aUe VerwaltungssteUen, Generalsekretariat 
Budgetbriefe an die Forschungs-GmbHs und Budget-
briefe an das ÖAW-Rechnungswesen über aUe Budgets 
der GelehrtengeseUschaft und der Gesamtakademie 

Quellen: ÖAW; vereinfachte Darstellung RH 

Bund 2013/1 

Direktor fUr Finanzen und 
Administration 
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(4) Als wesentlichste Neuerung im Budgetierungsprozess sah die 
Geschäftsordnung vom 28. Jänner 2011 vor, dass die Leiter aller For
schungseinrichtungen künftig für dreijährige Budgetperioden eine 
(interne) Zielvereinbarung mit dem Präsidium abschließen. Die Ziel
vereinbarungen sollten neben den wissenschaftlichen Zielsetzungen 
u.a. auch Bestimmungen über die Finanziellen Rahmenbedingungen 
der Forschungseinrichtung für die kommende Budgetperiode enthalten. 

19.2 Der RH wies auF die hohe Komplexität des Budgetierungsprozesses 
hin. Nach Ansicht des RH war die hohe Komplexität auF die in jedem 
Jahr erfolgte Einbeziehung einer Vielzahl von Gremien zurückzufüh
ren. Er beurteilte die mit der Einrichtung eines Direktors für Finanzen 
und Administration geplante Konzentration von Zuständigkeiten im 
Budgetierungsprozess positiv und erachtete die internen Zielverein
barungen für ein wesentliches Instrument einer künftig stärker leis
tungsorientierten Mittelverteilung. 

Der RH bemängelte jedoch die nicht erFolgte Anpassung der Budget
richtlinien im Zuge der Änderungen der Geschäftsordnung. Er emp
Fahl der ÖAW, die Budgetrichtlinien rasch zu aktualisieren und hiebei 
- im Sinne eines "Better Budgeting" - u.a. vermehrt auF analytische 
Neuplanungen anstelle von Fortschreibungen der Vergangenheitswerte, 
ro llierende Mehrjahresplanungen sowie auF IT -gestützte Planungshil
Fen Bedacht zu nehmen.32 

19.3 Laut Stellungnahme der ÖAW aktualisiere sie derzeit ihre Budgetriclrt
linien. 

Budgetvollzug 

20.1 Neben dem Budgetierungsprozess regelten die Geschäftsordnungen 
vom 16. Oktober 2009 bzw. vom 28. Jänner 20 11 auch die Kompe
tenzen der für den Budgetvollzug zuständigen Gremien. 

Neben den Quartalsbesprechungen des Präsidiums mit den Geschäfts
führern der in Form von Kapitalgesellschaften ausgegliederten drei 
Forschungseinrichtungen (siehe TZ 40) war ein internes Quartalscon
trolling eingerichtet, an dem das gesamte Präsidium, der Controller, 
der Leiter des Rechnungswesens, der Interne Revisor sowie die Aktu
are (leitende Mitarbeiter der Verwaltung) teilnahmen. Im Rahmen die
ses Quartalscontrolling wurde die Gebarung der unselbständigen For-

12 Unter dem Begriff .. Better Budgetins" werden eine Reihe von Maßnahmen subsumiert, 
mit denen der klassische Budgetierungsprozess gestrafft und gleichzeitig die Planungs
qualität erhöht werden soll en. 
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schungseinrichtungen innerhalb der ÖAW mit den entsprechenden 
Budgetwerten verglichen, um detaillierte Kenntnisse über den fInan

ziellen Status der Einrichtungen zu erlangen und bei Bedarf geeig
nete Gegenmaßnahmen (z.B. Umschichtung von Budgets) einzuleiten. 

20.2 Der RH beurteilte die Einrichtung von Quartalsbesprechungen und 
eines Quartalscontrolling positiv. 

Budgetberichte 

21.1 (I) Die Ausgestaltung der im Zuge der Budgetierung und des Budget
vollzugs erstellten Berichte (Standard-, Sonder- und Ad-hoc-Berichte) 

änderte sich auf Wunsch verschiedener Berichtsadressaten im Zeitab

lauf häufIg. Außerdem enthielten die Berichte nur selten eine verbale 
Kommentierung ihrer umfangreichen Tabellenwerke. Erläuterungen 

der Tabelleninhalte erfolgten v.a. mündlich im Rahmen der verschie
denen Gremien und waren damit zumindest in den entsprechenden 

Sitzungsprotokollen schriftlich dokumentiert. 

(2) Da die von den Forschungseinrichtungen in der Vergangenheit vor

gelegten Jahresberichte sowo hl im Umfang als auch hinsichtlich ihrer 
Inha lte deutlich voneinander abwichen, beschloss das Präsidium im 
Dezember 2010 eine künftig einheitliche Struktur di eser Berichte, um 

Vergleiche zwischen den verschiedenen Einrichtungen zu erl eichtern. 

(J) Mit Inkrafttreten der Geschäftsordnung vom 28. Jänner 2011 fIel 

die Implementierung eines umfassenden Berichtswesens, welches den 

entscheidungsvorbereitenden und - befugten Organen hinreichende 
Informationen zur fundierten Beschlussfassung bzw. -vo rbereitung 

zur Verfügung stellt, in die Kompetenz des neuen Direktors für Finan
zen und Administration. 

21.2 Der RH empfahl der ÖAW, das Berichtswesen betreffend Budget und 
Budgetvollzug unter der Verantwortung des Direktors für Finanzen 
und Administration weiter zu standardisieren und durch verbale Erläu

terungen des enthaltenen Zahlenmaterials benutzerfreundlicher zu 
gesta lten. Insbesondere so llten auch Änderungen in den Berichtsglie
derungen und - inhalten zur Vereinfachung von Periodenvergleichen 

ausreichend kommentiert werden. 
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21.3 Laut Stellungnahme der ÖAW erarbeite sie derzeit Vorgehensweisen 
und Richtlinien zur verstärkten Verkn.üpjung finanzieller und inhalt
licher Planung auch im Hinblick auf die Budgetierungsprozesse, zur 
Hebung VOll Kostensenkungspotenzialen sowie zur Standardisierung 
und Hebung der Aussagekraft des Berichtswesens. Nach derzeitiger 
Planung werde ein roll-out im ersten Halbjahr 2013 envartet. 

Interne Revision 

22.1 Im November 2002 richtete die ÖAW eine Interne Revision ein. Sie 
bestand seither aus einem Mitarbeiter. Die Tätigkeiten der Internen 
Revision waren in einer Revisionsordnung vom Jänner 2008 sowie in 
jährlichen Arbeitsplänen geregelt. 

Die Revisionsordnung sah vor, dass die Interne Revision der Rech
nungskontrollkommission untersteht und der Obmann der Rechnungs
kontrollkommission Vorgesetzter der Internen Revision ist. Gemäß 
Revisionsordnung erstreckte sich die Tätigkeit der Internen Revision 
auch auf die Tochtergesellschaften der ÖAW. Die Interne Revision hatte 
dem Generalsekretär mindestens jährlich - bei Bedarf jedoch häu
figer - über die Ergebnisse ihrer Tätigkeit zu berichten. 

Die Rechnungskontrollkommission galt aufgrund der am 18. Juni 2011 
erfolgten Konstituierung des Prüfungsausschusses des Akademierats33 

als aufgelöst (vgl. § 86 Abs. 2 Iit c der Geschäftsordnung vom 28. Jän
ner 2011). Außerdem gab es laut neuer Geschäftsordnung die Funk
tion eines Generalsekretärs nicht mehr (vgl. § 29 Abs. 1). Eine Anpas
sung der Revisionsordnung erfolgte nicht. 

22.2 Der RH empfahl der ÖAW, die veraltete Revisionsordnung an die neue 
Gremienstruktur gemäß aktueller Fassung der Geschäftsordnung vom 
28. Jänner 2011 anzupassen. Die Umsetzung dieser Empfehlungen sagte 
die ÖAW dem RH noch im Zuge seiner Einschautätigkeit vor Ort zu. 

Hinsichtlich der personellen Ausstattung verweist der RH auf seine 
Empfehlung in TZ 42. 

22.3 Die ÖAW teilte mit, dass die Revisionsordnung bereits angepasst wor
den sei. 

II Gemäß § 57 Abs. 5lit. d der Geschäftsordnung vom 28. Jänner 2011 gehörte zu den Aufga
ben des Prüfungsausschusses u.a. auch die Einrichtung und Führung eines Internen Revi
sionssystems sowie die Erstellung einer Revisionsordnung. Die Einrichtung eines Internen 
Kontrollsystems fiel gern. § 48 Abs. 1 lil. c hingegen in den Aufgabenbereich des Direk
tors für Finanzen und Administration. 
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23 .1 Als Reaktion auf ident ifizierte Schwächen des Budgetierungsprozesses 

der ÖAW erstellte die Interne Revision eigene Controllingberichte und 
legte di ese dem Generalsekretariat, der Rechnungskont rollkommission 
sowi e dem Finanzkuratorium vor. 

23 .2 Der RH beurteilte das Bemühen der In tern en Revision um eine Opti

mi erung der Budgetberichte posit iv. Er bemängelte j edoch, dass di e 
Intern e Revision mi t der eigenständigen Erstellung von Controlling

berichten operative Controllingaufgaben übernahm und sich nicht auf 

Rev isionsaufgaben beschränkte. 

Er empfahl der ÖAW, aus Gründen der Unvereinbarkeit, di e Inte rne 
Revision von operativen Aufga ben freizuhalten. 

23 .3 Laut Stellu.ngnahme der ÖAW habe die Interne Revision keine operativen 
Aufgaben wahrgenommen, sondern lediglich für den internen Tätigkeits
bereich der Internen Revision UnterlageIl erstellt, deren Inhalt in man
chen FälleIl als die Wahrnehmung von ControliingauJgaben auJgeJasst 
werden kÖllnte. Die ÖAW sei sich bewusst, da ss auch der Anschein einer 
Vermischung von Revisions- und operativen Tätigkeiten zu vermeideIl 
ist. Sie werde dah er auch im Hinblick auJ die notwendige Vermeidung 
Ilon Interessenkon.flikten verstärkt um die Außensichtbarkeit der bereits 
bestehenden Trennung zwischen diesen Tätigkeiten bemüht sein. 

Risikomanagement 

24.1 Das In terne Kon trollsystem der ÖAW enthielt kein um fasse ndes Risi

komanagement im Sinne einer systematischen Identifikat ion (z.B. mi t

tels Ris iko inventurl , Bewertung (z.B. mittels Risk Mapl, Steuerung und 
Überwachung wesentlicher Ris iken. Durch di e früh zeitige Einbindung 

der Verwaltungsstelle für Rechtsangelegenheiten in all e Geschäftsfa ll e, 
die rechtli che Risiken aufwe rfe n konnten (z.B. Beschaffungsvorgä nge, 

geistige Eigentumsrechtel, wa r jedoch der Bereich Lega l Risk Manage

mentJ4 ausreichend abgedeckt. 

24.2 Zur systematischen Früh erkennung, Bewertun g, Steuerung und Kon
t roll e wese ntlicher strategischer, finanziell er, baulicher, perso nell er, 

operati onaler sowi e steuerli cher Ris iken empfahl der RH der ÖAW di e 
Erweiterung ihres In ternen Kontroll systems um ein Risikomanagement

system. Er verwies in diesem Zusa mmenhang auf di e im Juli 2011 in 
Kraft getretene Änderung der Co ntrolling-Richtlinien des BMF, wonach 

das Beteili gun gscont rolling des BMWF in Bezug auf die ÖAW kün ft ig 

) 4 Im Jahr 2009 erstell te oder prü fte die Rechtsabteilung mehr als 200 Verträge mit ei nem 
ku mlil icnen Vertragswert von über 70 M io. EUR. 
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auch eine strukturierte Risikoberichterstattung enthalten muss (siehe 
TZ IB). 

Leistungsvereinbarungen - Erstellungsprozess 

25.1 (I) Der RH hat bereits in seinem Bericht aus dem Jahr 2004 empfohlen, 
dass es für die Planungssicherheit der Forschungseinrichtungen der 
ÖAW vorteilhaft wäre, von einjährigen Budgetbriefen auf eine mehr
jährige Leistungsvereinbarung mit Globalbudget zu wechseln (siehe 
Reihe Bund 2004/7}.35 Der Wert der Implementierung von Leistungs
vereinbarungen lag seiner Ansicht nach neben der erhöhten Finan
zierungssicherheit auch in einer koordinierten Leistungsplanung samt 
Definition eines praktikablen Instrumentariums zur Überprüfung der 
gesetzten Zielsetzungen. 

(2) Die Verfasser des Expertenberichts vom September 2009 griffen die 
auf den Abschluss einer mehrjährigen Leistungsvereinbarung gerich
tete Empfehlung des RH auf. Der Expertenbericht empfahl eine vier
jährige Leistungsvereinbarungsperiode, die mit der Vierjahresperiode 
des Bundesfinanzrahmengesetzes synchronisiert werden sollte. Wei
ters sollte das Globalbudget aus Gründen der Planungssicherheit sowie 
zur Wahrung der Autonomie der ÖAW fix sein, wobei jedoch eine leis
tungsindikatorenbasierte Tangente (z.B. abhängig von der Anzahl der 
Publikationen, der Generierung von Drittmitteln) im kleinen Rahmen 
aus Gründen der Leistungsmotivation vorgesehen werden könnte. 

(3) Auch die im März 2011 veröffentlichte Forschungsstrategie der Bun
desregierung sah vo r, dass die Finanzierung außeruniversitärer Ein
richtungen künftig vorwiegend in Form von befristeten Leistungs- und 
Förderungsvereinbarungen, die als Kriterien z.B. Publikationen oder 
Patente aufweisen, erfolgen sollte. 

(4) Im Mai 2010 informierte das BMWF die ÖAW, dass seitens der Res
sortleitung die Aufnahme von Verhandlungen über den Abschluss einer 
Leistungsvereinbarung genehmigt wurden. Das BMWF lud die ÖAW 
in der Folge zu einer Kick-off-Veranstaltung am 4. Mai 20 11 ein, in 
deren Rahmen die Verhandlungspartner ein gemeinsames Memoran
dum of Understanding unterzeichneten. Dieses sah u.a. vor, dass die 
Verhandlungen auf den Abschluss einer dreijährigen Leistungsverein
barung für die Jahre 2012 bis 2014 abzielen und im Rahmen von durch 
beide Verhandlungspartner beschickte Arbeitsgruppen erfolgen sollten. 

]5 Im Bereich der Universitäten wurde ein derartiges Verfahren mit Inkrafttreten des Uni

versitätsgesetzes 2002 bereits in die Praxis umgesetzt (vgJ. §§ 12 und 13 Universitäts
gesetz 2002). 
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(5) Im Mai 2010 beauftragte das BMWF die ÖAW mit der Erstellung 
einer Finanzplanung für die nächsten zehn Jahre (siehe TZ 15), um 

daraus - nach einer Überprüfung des Plans durch einen Wirtschafts
prüfer - Anhaltspunkte für den mittelfristigen Finanzmittelbedarf der 

ÖAW ableiten zu können. Um auf Seiten des BMWF die für die Leis
tungsvereinbarungsverhandlungen erforderlichen In formationsgrund
lagen zu schaffen, beauftragte es die ÖAW im September 2010 mit der 

Erstellung eines Entwicklungsplans (siehe TZ 5). Die Gesamtsitzung 

der ÖAW beschloss den Entwicklungsplan im April 2011. 

(6) Im Mai 2011 nahmen insgesamt acht ArbeitsgruppenJ6 ihre Arbeit 

auf. Die Tätigkeit der Arbeitsgruppen war in eine stringente Projektor

ganisation eingebettet. Der verabschiedete Zeitplan für die Leistungs
vereinbarungsverhandlungen sah vor, dass diese bis Oktober 20 11 

abgeschlossen sein sollten. Das Präsidium der ÖAW plante, - nach 
Abschluss der Leistungsvereinba rung mit dem BMWF - mit j eder For
schungseinrichtung (Institute, GmbH) eine interne Zielvereinbarung 
als wesentliche Voraussetzung für eine künftig stärker leistungsorien
tierte Mittelverteilung abzuschließen. 

25.2 Der RH zeigte auf, dass das BMWF erst mit erheblicher zeitlicher Ver

zögerung, nachdem er eine entsprechende Empfehlung bereits 2004 
abgegeben hatte, in Leistungsvereinbarungsverhandlungen mit der 

ÖAW eintrat. 

Der RH empfahl der ÖAW, den mit der Einführung von Leistungsver

einbarungen einhergehenden Kulturwandel in der ÖAW von geeigneten 

Maßnahmen im Sinne ei nes Change Management aktiv zu begleiten 
(siehe TZ 7). 

Verbi ndl ichkeitsgrad 

26.1 (I) Im Vorfeld der Leistungsvereinbarungsverhandlungen beauftragte 

das BMWF einen Experten mit der Erstellung eines Gutachtens betref
fend den Rechtscharakter und damit den Verbindlichkeitsgrad der zwi

schen dem BMWF und der ÖAW abzuschließenden Leistungsverein
barung. 

] 6 Die acht eingerichteten Arbeitsgruppen befassten sich mit folgenden Themen: I) For

schung. Forschungsstra legie. Forschungsinfraslruklur, BeauFiragungen, Programme, 

Mitgliedschaften 2) Personal management J) Forschungsservice. Wissens- und Tech
nologietransfer 4) Verwaltung 5) Bauten und Standorte 6) Stipendien 7) Internationa

les 8} Gender. 
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(2) Das im November 2010 vorgelegte Gutachten unterschied drei 
grundsätzliche Ausgestaltungsmöglichkeiten: 

- rechtlich unverbindliche Vereinbarung ( .. soft law· bzw ... gentleman·s 
agreement"); 

- privatrechtlicher Vertrag; 

- öffentlich-rechtlicher Vertrag. 

Um eine rechtliche Verbindlichkeit zu erreichen, müsste laut Gutach
tenjedenfalls eine Vertragsform gewählt werden. Privatrechtliche Leis
tungsvereinbarungen wären gegenüber öffentlich-rechtlichen Verträgen 
jedenfalls das flexiblere Instrument, weil ihr Inhalt von den Vertrags
parteien relativ frei ausgestaltet werden könnte. Dabei würde es sich 
- laut Gutachtern - anbieten, die im Zeitablauf konstanten Rahmen
bedingungen ebenfalls als privatrechtlichen Vertrag auszugestalten. 
Der bei Streitigkeiten zwischen den Parteien im Falle privatrechtlicher 
Leistungsvereinbarungen grundsätzlich vorgesehene Rechtsweg zu den 
ordentlichen Gerichten könnte durch eine (Schieds- )Klausel, die eine 
Entscheidung bzw. Schlichtung durch ein kompetent zusammenge
setztes Schiedsgericht vorsieht, weitestgehend zurückgedrängt werden. 

Bei einer öffentlich- rechtlichen Lösung müssten hingegen die wesent
lichen Vorgaben für die abzuschließenden Leistungsvereinbarungen 
gesetzlich determiniert werden, was eine geringere Flexibilität, eine 
geringere Zeitnähe und einen im Hinblick auf die damit verbundenen 
legistischen Erfordernisse erhöhten Aufwand mit sich brächte. 

(3) Das BMWF erachtete eine rechtlich unverbindliche Leistungsver
einbarung als ausreichend, demgegenüber die ÖAW eine privatrecht
liehe Vertragsform anstrebte. 

26. 2 Der RH empfahl dem BMWF - nach Maßgabe der haushaltsrechtlich 
festgelegten Grenzen - aus Gründen der Flexibilität, Verbindlichkeit 
und Planungssicherheit, die Leistungsvereinbarungen mit der ÖAW in 
Form eines privatrechtlichen Vertrags mit Schiedsklausel abzuschlie
ßen. 

26.3 Das BMWF teilte mit, dass die Empfehlung des RH durch eine entspre
chende Rahmenvereinbarung und die Leistungsvereinbarung umgesetzt 
worden sei. 
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Die ÖAW teilte mit, dass die Leistungsvereinbarung mit dem BMWF 
in Form eines privatreclltlichen Vertrages mit Sclliedsklausel abge
schlossen worden sei. 

Tochtergesellschaften der ÖAW 

Ziele 

Zentrale Dienstlei s
tungen 

Bund 2013/1 

27 Eine für die ÖAW relativ neue Form von Grundlagenforschungsein
richtungen wa ren jene Institute, die als Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung über eine eigene Rechtspersönlichkeit verfügten. Die erhöhte 
Eigenständigkeit di eser Gesellscharten - namentlich die 1MBA, die GMI 
und die CeMM - so llte U.3 . Forschungskooperationen mit der Wirt
schaft erleichtern sowie den Zugang zu steuerlichen Vorteilen (z.B. 
Vorsteuerabzug bei Investitionen, Geltendmachung der Forschungs
prämie) eröffnen. An all en drei Gesellschaften war die ÖAW zujeweils 
100 Ofo beteiligt: 

- Die am Campus Vienna Biocenter ansässige IMBA wurde 1999 als 
gemeinsame Initiative der ÖAW und einem Pharmazie- Unterneh
men gegründet. Sie betrieb Grundlagenforschung in den Bereichen 
der Molekularbiologie und Medizin. 

- Die im Jahr 2000 gegründete GMI betrieb Grundlagenforschung im 
Bereich der Zell - und Entwicklungsbiologie. 

- Die im Jahr 2000 gegründete CeMM betrieb Forschung im Bereich 
der molekularen Medizin. Sie fungierte als Verbindung zwischen 
Grundlagenforschung und klinischen Anwendungen. 

28.1 (I) Dem mit der stä rkeren Dezentralisierung von Kompetenzen ver
bundenen Risiko einer völligen Verselbständigung der Tochterunter
nehmen begegnete die ÖAW durch die Bestellung von Aufsichtsräten 
bei der 1MBA und der GM] (siehe TZ 41). Bei Bedarf ergingen darü
ber hinaus Weisungen des Präsidiums der ÖAW an die Geschäftsftih
rer der Tochterunternehmen.J7 

(2) Jene Funktionen, die nicht unmittelbar der Forschungstätigkeit 
dienten und in allen Tochtergesellschaften in ähnlicher Form anfIe
len (z.B. Personalverrechnung, Rechtsberatung), soll ten zwecks Ver-

17 Beispielsweise bemängelte das Präsidium, dass die Tochtergesellschaften in Pressemel
dungen über die Erfolge ihrer Forschungstätigkeit mitunter nicht aurihre Zugehörigkeit 
zur ÖAW hinwiesen. Daher wies die ÖAW die Tochtergesellschaften im November 2010 
an, in Pressemitlcilungen auf die Eigenschaft der ÖAW als alleinige Gesellschafterin an 
prominenter Stelle hinzuweisen. 
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meidung von Parallelstrukturen bzw. zur Erzielung von Größen- und 
Spezialisierungsvorteilen bei der ÖAW gebündelt und von den Töch
tern bei Bedarf abgerufen werden. 

Wie der RH feststellte, erbrachten die Verwaltungsstellen der ÖAW für 
die Tochtergesellschaften - wenngleich in unterschiedlicher Intensi
tät - Dienstleistungen in den Bereichen Buchhaltung, Personalver
rechnung, Cashmanagement, Rechtsberatung, Informationstechnolo
gie und Öffentlichkeitsarbeit. 

Die Personalabteilung der ÖAW erbrachte hingegen keine Dienstleis
tungen (z.B. Unterstützung bei der Personalsuche und -auswahl, Über
tragung vnn Personalentwicklungskonzepten) für die Tochtergesell
schaften. Auf Initiative des Leiters der Personalabteilung der ÖAW 
fanden jedoch informelle Treffen mit den autonom agierenden Perso
nalverantwortlichen der Tochtergesellschaften statt, die auf eine künf
tig stärker aufeinander abgestimmte Vorgangsweise in personalwirt
schaftlichen Angelegenheiten abzielten (z.B. gemeinsame Anschaffung 
einer Personalcontrolling-Software). 

(3) Eine Belastung der Tochtergesellschaften mit den bei der ÖAW für 
die Erbringungen von Dienstleistungen angefallenen Personalkosten 
(.Konzernumlagen") wurde im Juni 2010 zwar diskutiert, danach vom 
Präsidium der ÖAW jedoch nicht weiter verfolgt. 

28.2 Der RH empfahl der ÖAW die Einhebung von Konzernumlagen für 
die von ihr an die Tochtergesellschaften erbrachten Dienstleistungen. 
Derartige Verrechnungen wären ein wichtiger Schritt zur Kostenwahr
heit und würden zusätzlich eine sparsame Inanspruchnahme zentraler 
Dienste durch die Tochtergesellschaften unterstützen. Fachliche Richtli
nienkompetenzen der zentralen Dienstleister - zu denen nach Ansicht 
des RH künftig auch die Personalabteilung der ÖAW zählen sollte -
sowie die zur Ermittlung der Konzernumlagen herangezogenen Ver
rechnungspreise sollten in Richtlinien schriftlich geregelt werden. 

28.3 Die ÖAW teilte mit, dass die Feststellung des RH, dass die Dienstleis
tungen der ÖAW an die Tochtergesellschaften nichtfremdüblich abge
rechnet wurden, zutreffend sei. Zu beachten sei aber auch, dass diese 
Kosten bei künftigen Aktivitäten im Interesse der Wahrung der Eigen 
tümersteIlung (shareholder activities) der ÖAW nicht an die Gesell
schaften verrechnet werden. 
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F i n a nzi eru ngsq uell en 

29 (1) All e drei Tochtergesellschaften wurden überwiegend über di e ÖAW 
aus Mitteln des BMWF fInanziert. Die von der ÖAW an die Tochterge
sellscha fte n mindestens weiterzulei tenden Beträge waren in den Bud
getbri efen des BMWF jeweils explizit ausgewiesen. 

Die nachfolgende Tabell e 8 zeigt die Zuteilung von Budgetmi tteln an 
die Tochtergesellschaften. 

Tabelle 8: Budgets der Tochtergesellschaften - Zuteilungen l 

2007 2008 2009 2010 Summe 
2007 bis 2010 

in Mio. EUR 

IMBA 8,0 9,0 7,9 7,9 32,8 

GM! 3,9 5,1 4,9 4,9 18,8 

CeMM 3,5 4,3 5,2 5,2 18,2 

GMI + CeMM 0,0 0,0 4,8 4,8 9,6 

Summe 15,4 18,4 22,8 22,8 79,4 

Die Tabelle beinhaltet auch seitens der Tochtergesellschaften der ÖAW in Anspruch genommene Mitte l, welche auf Forde· 
rungen gegenüber der ÖAW aus dem Zeitraum vor dem 1. Jänner 2007 zurückzuführen waren. 

Quelle: RH 

Bund 2013/1 

(2) Die Weiterleitung vo n Budgetmitteln an die Tochtergesellschaf
ten erfolgte auf Basis vo n zwischen dem Präs idium der ÖAW und den 
GmbH- Geschäfts führern abgestimmten Zahlungsplänen. Die vo n den 
Töchtern in einem Jahr ni cht eingesetzten Budgetmi ttel führten zu 
entsprechenden Fo rd erungen in den Bilanzen der Tochtergesellschaf
ten (siehe TZ 30 ff. ) und zu entsprechenden Verbindlichkeiten in der 
Bilanz der ÖAW. 

Die nachfo lgende Tabell e 9 zeigt die in den Jahren 2007 bis 20 10 von 
der ÖAW an ihre Tochtergesellschaften tatsächlich geleisteten Zah
lungen. 
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Tabelle 9: Inanspruchnahme von Budgetmitteln durch die Tochtergesellschaften 

IMBA 

GM! 

CeMM 

Summe 

Quelle: RH 

2007 2008 2009 2010 Summe 
2007 bis 2010 

7,5 

4,5 

5,7 

17,7 

0,2 

4,3 

4,4 

8,9 

in Mio. EUR 

5,0 

6,0 

6,4 

17,4 

9,7 22,4 

9,3 24,1 

12,0 28,5 

31,0 75,0 

Die Tochtergesellschaften der ÖAW nahmen in den Jahren 2007 bis 
2010 von den zugeteilten Budgetmitteln in Höhe von 79,4 Mio. EUR 
tatsächlich 75 Mio. EUR in Anspruch. 

(3) Die Tochtergesellschaften akquirierten auch erfolgreich Zweit- und 
Drittmittel bei regionalen, nationalen und europäischen Forschungs
förderungsstellen (siehe Tabelle 10) und machten die steuerliche For
schungsprämie gern. § lOBe EStG geltend (siehe TZ 43). 

, Tabelle 10: Zweit- und Drittmittel 

2007 2008 2009 2010 

IMBA GMI CeMM IM BA GMI CeMM IMBA GMI CeMM IMBA GMI CeMM 

in Mio. EUR 

FWF 0,3 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,5 0,6 0,1 1.2 1,0 0,2 

Bund (ohne FWF) 0,5 0,6 0,4 0,1 2,0 0,7 0,4 0,8 0,1 0,3 

OeNB 1,1 

EU 0,7 0,1 1,6 0,2 0,3 1,6 0,2 2,5 1,0 

Bundesländer 0,1 0,2 0,1 

Sonstiges 0,4 0,5 0,1 0,7 0,1 0,3 0,4 0,2 

Summe 2,0 0,5 1,3 3,2 1,0 0,8 4,8 1,3 0,8 4,8 1,5 1,7 

Quelle: RH 

(4) Die aus der kommerziellen Verwertung ihrer Forschungsergebnisse 
resultierenden Umsatzerlöse trugen bislang bei keiner der drei Gesell-
schaften maßgeblich zur Mittelaufbringung bei. 
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- Die CeMM wies in ihrem Jahresabschluss 200938 keine Umsatzer

Iöse mit konzernfremden Unternehmen aus. 

- Die GMI erwirtschaftete 2010 Umsatzerlöse mit konzern fremden 

Unternehmen in Höhe von rd. 300.000 EUR. 

- Der Jahresabschluss 2010 der IMBA wies Umsatzerlöse mit konzern

fremden Unternehmen in Höhe von rd. 3,8 Mio. EUR aus. Der von 
der IMBA erwirtschaftete Umsatzerlös war überwiegend auf die ver

traglich geregelte Abrechnung von erbrachten Dienstleistungen an 
ei ne Tochtergesellschaft des erwä hnten Pharmazie- Unternehmens 

im Rahmen der gemeinsamen Ressourcennutzung zurückzuführen. 

Jahresa bschl uss( - prü fungen) 

30.1 (I) Bei der IMBA und der GMI handelte es sich um mittelgroße Kapi

talgesellschaften im Sinne des § 221 UGB, weshalb deren Jahresab
schlüsse verpflichtend einer Abschlussprüfung zu unterziehen waren. 

Bei der CeMM handelte es sich hingegen um eine kleine, und somit 
nicht prüfungspflichtige, Kapitalgesellschaft im Sinne des § 22 1 UGB. 

Dennoch unterzog auch die CeMM ihren Jahresabschluss einer frei
willigen Abschlussprüfung. Mangels gesetzlicher Verpflichtung stell te 

die CeMM keinen Lagebericht auf. 

Alle drei Tochtergesellschaften stellten zusätzlich zu Bilanz, GuV und 

Anhang auf freiwilliger Basis auch eine Geldflussrechnung auf, um 
den Bilanzadressaten einen besseren Einbli ck in die flllanzielle Lage 

des Unternehmens zu ermögli chen. 

(2) Die Jahresabschlüsse der Gesellschaften bildeten te il weise vergleich

bare Sachverhalte unterschiedlich ab, wodurch ein zwischenbetrieb
licher Vergleich erschwerte wurde. Beispielsweise erfasste die IMBA 
di e beim FWF eingewo rbenen Drittmittel von rd. 893.000 EUR in der 

GuV 20 10 in den sonstigen betrieblichen Erträgen, wä hrend die GMJ 
Drittmittel des FWF von rd. 859.000 EUR in den Umsatzerlösen aus

wies.39 Ein weiteres Beispiel betraf den unterschiedlichen Ausweis der 
über die ÖAW an die Tochtergesellschaften weitergeleiteten Budget

mittel des BMWF in den Rechenwerken der Töchter. 

38 Der geprü fte Jahresabschluss 2010 der CeMM lag zur Zeit der Gebarungsüberpriifung 
noch nicht vor. 

)9 Auch die CeMM wies die vom FWF bezogenen Dril'tmitlel in den sonstigen betrieb

lichen Erträgen aus. Die ÖAW wiederum wies Drittmittel vom FWF in den Umsatzer
lösen aus. 
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30.2 Der RH wertete die freiwillige Prüfung des Jahresabschlusses der CeMM 
positiv. Der RH kritisierte, dass die Jahresabschlüsse der Tochtergesell
schaften vergleichbare Sachverhalte teilweise unterschiedlich abbil
deten und deshalb die Vergleichbarkeit und Transparenz zwischen den 
Tochtergesellschaften nicht gewährleistet war. 

Der RH empfahl der ÖAW und ihren Tochtergesellschaften, einen Kon
zernabschluss mit einheitlichen Vorgaben für die Bilanzerstellung vor
zunehmen rrZ 14). Er empfahl der CeMM, auf freiwilliger Basis einen 
Lagebericht zu erstellen, um durch verbale Erläuterungen zum Geschäfts
verlaufbzw. zur Lage des Unternehmens einen Informationsmehrwert zu 
den rein kennzahlengestützten Jahresabschlussanalysen sicherzustellen. 

30.3 Die ÖAW teilte mit, dass die Empfehlung des RH, einen Konzernab
schluss zu erstellen, bereits Bestandteil der aktuelleIl Leistungsverein 
barullg sei. Eill konsolidierter Konzernabschluss werde erstmals für 
das Geschäftsjahr 2013 erstellt werden. 

Zehnjahresplanung 

31.1 Die vom BMWF im Mai 2010 beauftragte Finanzplanung der ÖAW für 
die nächsten zehn Jahre (siehe TZ 15) sollte auch integrierte Planungs
rechnungen (Planbilanz, Plan-GuV; Plan- Geldflussrechnung) der Toch
tergesellschaften enthalten. Diese sollten in der Folge in eine konso
lidierte Planungsrechnung der ÖAW eingearbeitet werden. 

Zwar enthielt die im Oktober 2010 von der ÖAW vorgelegte Zehn
jahresplanung (TZ 15) - gemäß Ergebnis einer vom BMWF beauf
tragten externen Plausibilitätsprüfung - betriebswirtschaftlieh korrekt 
erstellte integrierte Planungsrechnungen der drei Tochtergesellschaften. 
jedoch keine konsolidierte Planungsrechnung der ÖAW samt Tochter
gesellschaften. Weiters ergab die Plausibilitätsprüfung. dass die Pla
nungsrechnungen der Tochtergesellschaften insbesondere betreffend 
die Zuordnung von Zahlungen zum Geldfluss aus der Finanzierungs
tätigkeit - unterschiedli che Darstellungsformen aufwiesen, wodurch 
zwischenbetriebliche Vergleiche sowie eine spätere Konsolidierung 
erschwert waren. Die den Planungsverrechnungen der Tochtergesell 
schaften zu Grunde gelegten Planungsprämissen waren nicht offen 
gelegt. Zudem zeigte die Plausibil itätsprüfung einige Abstimmungs-
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mängel zw ischen den Planungsrechnungen der ÖAW und jenen ihrer 

Tochtergesellschaften auf.4o 

31. 2 Der RH kritis ierte die mangelhafte Ausgestaltung und Einbezieh un g 

der Planungsrechnungen der Tochtergesellschaften. 

Er empfah l der ÖAW, eine rollierende Mehljahresplanung einzuführen, 
die einheitlich dargestellte und aufeinander abgestimmte Planungsrech

nungen der Tochtergesellschaften und der ÖAW in konsolidierter Form 

enthalten sollte. Dies deshalb, um auf der Grundlage jeweils aktuell en 
Datenmaterials (TZ 32) die Transpa renz und Steuerungsmöglichkeiten 
der ÖAW und ihrer Tochtergesellschaften gesamtheitlich zu verbessern. 

31.3 Laut Stellungnahme der ÖAW werde eine rollierende Mehrjahresplll
nung derzeit erarbeitet. 

Planungsrechnungen 

32.1 Die liquiden Mittel der IMBA samt Forderungen gegenüber der ÖAW 
betrugen zum 31. Dezember 2009 rd. 15,8 Mio. EUR. Der geplante 

Ausbau des Forschungsbetriebs - so sollte der Mitarbeiterstand der 
IMBA von 159 im Jahr 2009 auf 197 im Jahr 2014 ansteigen41 - ließ 

erwarten, dass die liquiden Mittel ab 20 12 sinken , bis 20 17 aber posi

tiv bleiben. Somit wurden auch längerfristig keine Liquiditätsprobleme 
der IMBA erwartet. 

Die Eigenkapita lquoten der fMBA lagen jedoch bereits im ersten Pla

nungsjahr 20 10 unterhalb der vom URG geforderten Mindestgrenze 
von 8 Ofo. Auch die fIktive Schuldentilgungsdauer lag im Planungs

zeitraum über der vom URG geforderten Höchstgrenze von 15 Jahren 
(siehe Tabelle 11). Dementsprechend waren laut Planungsrechnung 

som it bereits Ende 20 10 die Voraussetzungen für das Vorliegen eines 
Reorganisationsbedarfs gemäß URG gegeben . 

40 Beispielsweise setzte die ÖAW die Bezahlung ihrer Verbindlichkeit gegenüber der [MBA 
wesentlich früher in ihrer Planung an als es die IMBA tat. Die in der Planung der ÖAW 
angesetzten Budgetzuweisungen an die GM] st immten nicht mit den in der Planung 

der GMI angesetzten Werten überein. 

4 1 Daraus resultiert ein Anstieg der Personalaufwendungen von rd . 7.3 Mio. EUR im Jahr 

2009 auf rd . 11,5 Mio. EUR im Jahr 2014. 
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Tabelle 11: Zehnjahresplanung der IMBA (Auszug 2010 bis 2014) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Detailplanungszeitraum 

Anzahl 

Mitarbeiterstand 159 163 156 170 192 197 

in 1.000 EUR 

Liquide Mittel 
(exkl. Forderungen gegenüber ÖAW) 2.869 4.390 5.536 5.356 4.428 4.078 

in % 

Eigenmittelquote 9 4 (6,1)1 1 2 1 

in Jahren 

Fiktive Schuldentilgungsdauer 13 34 (28)1 30 

Klammerwerte - IST gemäß JahresabschLuss 2010 

QueLLe: RH 

Reorganisationsbe
darf bei der IMBA 

370 

Bei der CeMM und der GMI war gemäß Planungsrechnungen bis zum 
Jahr 2014 nicht mit einem Reorganisationsbedarf im Sinne des URG 
zu rechnen. 

32.2 Der RH merkte an, dass das Datenmaterial jenseits des Detailplanungs
zeitraums - somit ab 2015 - mit großer Prognoseunsicherheit behaf
tet war. Er verwies auf seine Empfehlung zur roJlierenden Mehrjah
resplanung (TZ 31). 

Der RH wies darauf hin, dass die Planungsergebnisse betreffend die 
GM] und die CeMM insofern unsicher waren, als die ihren Planungen 
zu Grunde gelegten Zuführungen von Budgetrnitteln durch die ÖAW 
- im Gegensatz zur IMBA - nicht durch verbindliche Zusagen des 
BMWF bzw. der ÖAW unterlegt waren. 

33.1 (1) Gemäß § 22 Abs. 1 Z 1 URG liegt die Vermutung eines Reorganisati
onsbedarfs dann vor, wenn die Eigenmittelquote (vgJ. § 23 URG) weniger 
als 8 Ofo und die fiktive SchuldentiJgungsdauer (vgJ. § 24 URG) mehr als 
15 Jahre beträgt.42 Der Abschlussprüfer hat gern. § 273 Abs. 3 UGB zu 
berichten, wenn bei der Prüfung des Jahresabschlusses die Vorausset
zungen für die Vermutung eines Reorganisationsbedarfs vorliegen. Die 
Nichtbeachtung des Reorganisationsbedarfs bei einer prüfungspflichti
gen Gesellschaft wie der IMBA kann zu einer Haftung der Mitglieder der 

42 Reorganisationsbedarf ist gern. § 1 Abs. 3 URG jedenfalls bei einer vorausschauend 
feststell baren wesentlichen Verschlechterung der Eigenmittelquote anzunehmen. 
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Geschäftsführung sowie einer Haftung des Aufsichtsrats und der Gene

ralversammlung führen. 

(2) Die aus dem Jahresabschluss 2009 der IM BA ermittelte Eigenka

pitalquote betrug rd. 9, 1 0/0. Die fiktive Schuldentilgungsdauer belief 
sich auf rd. 13 Jahre. Entsprechend wies der Abschlussprüfer in sei

nem Prüfbericht zum Jahresabschluss 2009 nicht auf das Vorliegen 
der Voraussetzungen für die Vermutung eines Reorganisationsbedarfs 
hin, wei l sowoh l die Eigenmittelquote mehr als 8 % als auch die fik

tive Schuldentilgungsdauer weniger als 15 Jahre betrugen. 

(3) Gleichzeitig wies der Abschlussprüfer im Jahr 2010 jedoch in Aus

übung seiner Redepflicht gern. § 273 Abs. 2 UGB darauf hin, dass 
dem für das Jahr 20 10 geplanten Jahresfehlbetrag (vor Verwendung 

von Zuschüssen) von rd. 11,5 Mio. EUR nur geSicherte Zuschüsse aus 
öffentlichen Mitteln von rd. 7,2 Mio. EUR, der Ersatz der Auslagen aus 

der Bedienung des ERP-Kred its (TZ 34) von rd. 0,2 Mio. EUR sowie 
das Eigenkapital per 31. Dezember 2009 von rd. 4,3 Mio. EUR - ins
gesamt somit rd. 11,7 Mio. EUR - gegenüberstanden. Bei Eintreffen 

der Prognose verbliebe am 31. Dezember 20 10 nur ein geringes posi

tives Eigenkapita l. 

(4) Obwohl die im Jahr 2009 erstellte Eigenkap italprognose übertroffen 

werden konnte, musste der Abschlussprüfer für das Jahr 20 10 ange
sichts einer Eigenmittelquote von rd. 6,1 Ofo und einer fiktiven Schul

dentilgungsdauer von rd. 28 Jahren auf das Vorliegen der Vorausset
zungen für die Vermutung eines Reorganisationsbedarfs gern . § 22 

Abs. I Z I URG hinweisen . Auch 20 II war nach Ansicht des Abschluss
prüfers ohne geeignete Gegensteuerungsmaßnahmen wieder ein zu 

vermutender Reorganisationsbedarf zu erwarten. 

(5) Die latente Eigenkapita lschwäche der IMBA sowie die aufgrund 

des URG daraus potenziell resultierenden haftungsrechtIichen Kon
sequenzen für die Geschäftsführung waren regelmäßig Gegenstand 

in tensiver Diskussionen im Finanzkuratorium, in der Strategie- und 

Planungskommission, im Aufsichtsrat der IMBA sowie in den Quar

talsbesprechungen der GmbH-Geschäftsführer mit dem Präsidium der 
ÖAW. 

Als mögliche Lösungen für diese Problematik wurden seitens der ange

führten Gremien dabei u.a. 

- die Zinsfreistellung eines von der Stadt Wien der IMBA gewährten 
Darlehens (siehe TZ 38), 
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- die Umwandlung der außerhalb des Eigenkapitals als Investitionszu
schüsse verbuchten Budgetmittel in Kapitalrücklagen (siehe TZ 37), 

- die - von der Geschäftsführung der IMBA bevorzugte - Zufuhr wei
terer Budgetmittel durch den Alleingesellschafter ÖAW sowie 

- die - aus Sicht des wissenschaftlichen Geschäftsführers der IMBA 
allerdings "nicht vorstellbare" - Reduktion von Aufwendungen ins
besondere durch eine Redimensionierung des Personalstands vor
geschlagen. 

(6) Die im Jahr 2009 vom kaufmännischen Geschäftsführer der IMBA 
und deren Abschlussprüfer - trotz hoher liquider Mittel und Forde
rungen gegenüber ÖAW - mittelfristig befürchteten Liquiditätsengpässe 
konnten durch die im September 2010 seitens der ÖAW - im Zuge einer 
Berufungsabwehr betreffend den wissenschaftlichen Geschäftsführer 
der IMBA - erfolgte Zusage weiterer Budgetmittel beseitigt werden. 

Diese Zusage sah vor, dass das Basisbudget der IMBA 2011 auf 
10 Mio. EUR und in den Folgejahren schrittweise um jeweils zusätz
lich I Mio. EUR angehoben wird, bis 2016 schließlich ein Betrag von 
15 Mio. EUR erreicht wird. Außerdem sollte die IMBA im Zeitraum 2011 

bis 2015 Mittel aus der Nationalstiftung von rd. 10,3 Mio. EUR erhal
ten. Trotz dieser Zusagen drohte nach Ansicht des kaufmännischen 
Geschäftsführers der IMBA ohne zusätzliche Maßnahmen weiterhin eine 
bereits 2011 schlagend werdende bilanzielle Überschuldung der IMBA. 

33.2 Der RH nahm die dargestellte Eigenkapitalproblematik bei der IMBA 
zum Anlass für eine diesbezüglich vertiefte Überprüfung. Da die ÖAW 
zur Zeit der Gebarungsüberprüfung noch über keinen testierten Jah
resabschluss für 2010 verfUgte, legte der RH seinen Analysen betref
fend ERP-Kredit, Investitionszuschüsse und Darlehen der Stadt Wien 
die sowohl für die ÖAW als auch die IMBA bereits vorliegenden tes
tierten Jahresabschlüsse 2009 zugrunde. 

34.1 (I) Das Präsidium der ÖAW wies die Tochtergesellschaften IMBA und 
GMJ am 7. November 2005 an, zwecks Finanzierung von Investiti
onen in die Infrastruktur des Institutsneubaus, ERP- Kreditverträge in 
Höhe von 15 Mio. EUR (IMBA) bzw. 5 Mio. EUR (GMJ) abzuschließen. 
Die entsprechenden Umlaufbeschlüsse des Präsidiums enthielten die 
Garantie, dass die ÖAW den beiden Tochtergesellschaften - zusätzlich 
zu den für den operativen Forschungsbetrieb weiterzuleitenden Mitteln 
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des BMWF - alle erforderli chen Finanzmittel zur Deckung der aus den 
Kreditverträgen resultierenden Tilgungen, Zinsen und sonstigen Kosten 
zeitgerecht zur Verfügung stellen wird. Dabei blieb außer Betracht, ob 
die Kreditnehmer IMBA und GMI selbst über ausreichende Mittel zu r 
Erfü ll ung ihrer Zahlungsverpflichtungen verfügen. 

(2) Das BMWF hielt gegenüber der die ERP- Kredite abwickelnden Bank 
fest, dass ihm die Bea ntragung dieser Kredite durch die GMI und die 
IMBA sowie die Garantie der daraus resultierenden Tilgungen und Zin
sen durch di e ÖAW bekannt wa ren. 

(3) In der Folge nahmen die IMBA im Dezember 2005 einen ERP- Kre
dit in Höhe von 7,3 Mi o. EUR und die GM I einen zweiten in Höhe 
von rd. 1,9 Mio. EUR auf. Die aus der IMBA und der GMI gebildete 
nicht rechtsfa hige HEG schloss einen dri tten ERP- Kreditvertrag über 
11 Mio. EUR ab (siehe Tabell e 12): 

Tabelle 12: ERP-Kredite 

Kredftnehmer 

!MBA 

GM! 

HEG 

Quelle: RH 

Bund 2013/1 

Datum Nominale Rückzahlung 

13. Dezember 2005 7.300.000 EUR ab 1. Juli 2011 in 14 Halbjahresraten 
a 521.400 EUR 

13. Dezember 2005 1.860.000 EUR ab 1. Jänner 2011 in 14 Halbjahresraten 
a 132.900 EUR 

13. Dezember 2005 11.000.000 EUR ab 1. Jänner 2011 in 20 Halbjahresraten 
a 550.000 EUR 

(4) Die beiden Kredi te an die IMBA und die GMI wurden aus dem ERP
Technologieprogramm fmanziert ; der Kredi t an di e HEG stammte aus 
dem ERP- Infrastrukturprogramm. 

Zur Vermeidung von Überschneidungen mit der auf die Fö rderung von 
wirtschafts naher Forschung spezialisierten FFG sollten ERP- Kredite 
bei Technologieprojekten laut Richtlinie zum ERP-Technologiepro
gramm nach dem Kri terium .. Reifegrad eines Projekts auf dem Weg 
zum Markt" zeitlich anschließend an FFG- Förderungen gewährt we r
den. Die Höhe der gewährten ERP- Kredite soll te nach den Richtlinien 
des ERP- Fonds zwischen 100.000 EUR und 7,5 Mio. EUR li egen. Im 
ERP- Infrastrukturprogramm konn ten in begründeten Ausnahmefa llen 
auch Kredite bis max imal 11 Mio. EUR gewährt werden. 
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34.2 Der RH wies darauf hin, dass die von der 1MBA als auch der GMl betrie
bene Grundlagenforschung der laut Richtlinie geforderten industriellen 
Forschung bzw. vorwettbewerblichen Entwicklung nach dem Kriterium 
.Reifegrad eines Projekts auf dem Weg zum Markt" zeitlich vorgela
gert war und somit als nicht förderungswürdig einzustufen gewesen 
wäre. Der RH wies weiters darauf hin, dass erst durch die Aufteilung 
des zur Realisierung des Infrastrukturprojekts erforderlichen Kredit
volumens auf drei verschiedene ERP-Kredite die Einhaltung der laut 
ERP-Richtlinien maximalen Kredithöhe erreicht werden konnte. 

Der RH empfahl der ÖAW, in Hinkunft adäquate Finanzierungen für 
Investitionen vorzusehen. 

34.3 Die Austria Wirtschaftsservice GmbH (AWSj teilte als Geschäftsstelle 
des ERP-Fonds mit, dass die Richtlinien zum ERP-Technologiepro
gramm fördeifiihige Projekte nach dem Kriterium .,Reifegrad eines 
Projektes auf dem Weg zum Markt" zeitlich anschließend an die För
derungen der Österreich ischen Forschungsförderungsgesellschaft mbH 
(FFGj definierten. Größere Forschungsprojekte könnten jedoch in abge
stimmter Weise auch gemeinsam mit der FFG unterstützt werden. Vor
zugsweise würden dann Investitionskosten aus Mitteln des ERP-Fonds 
und Personalkosten aus Mitteln der FFG gefördert. Da die drei För
derwerberinnen aufgrund ihrer Rechtsform und gewerblichen Tätig
keit als Unternehmen zu klassifizieren seien, habe richtliniengemäß 
das ERP-Technologieprogramm sowie das ERP-Injrastrukturprogramm 
zur Anwendung gebracht werden können. Die inhaltliche Prüfung der 
geplanten Projekte habe eine sehr hohe Entsprechung zur Programm
zielsetzung, international kompetitive Forschungsinjrastrukturen zu 
unterstützen, ergeben. 

Weiters teilte die AWS mit, dass der IMBA und der GM] je ein ERP
Technologiekreditfür die Ausstattung der Laborräumlichkeiten und der 
HEG ein Injrastrukturkreditfür die Errichtung der Immobilie gewährt 
wo'rden sei. Eine Überschreitung der jeweiligen Höchstgrenzen pro 
Unternehmen und Förderprogramm sei somit nicht erfolgt. Die Förde
rungen seien durch die anzuwendenden Richtlinien gedeckt. 

Laut Stellungnahme des BMVlT sei - unbeschadet der Tatsache, dass 
einer der beiden Geschäftsführer des ERP- Fonds vom BMVlT bestellt 
wird - für die Angelegenheiten des ERP- Fonds das BMWFJ zuständig. 

Laut Stellungnahme des BMWFJ schließe es sich inhaltlich der Stel
lungnahme der AWS an. 
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34.4 Der RH entgegnete der AWS und dem BMWFJ, dass die Richtlinien zum 
ERP-Technologieprogramm als förderungsfahige Projekte ausschließ
lich Projekte im Bereich der Forschung und experimentellen Entwick
lung, welche dem Ziel der Einführung neuer oder wesentlich verbes
serter Produkte, Produktionsverfahren oder Dienstleistungen dienen 
oder Projekte zur Erstellung von Prototypen, Pilot- oder Demonstra
tionsanlagen sowie Versuchsanlagen vorsehen. Darüber hinaus sind 
gemäß dieser Richtlinien lediglich Unternehmen mit Betriebs- oder For
schu ngsstätten in Österreich, die Projekte im Bereich der industriell en 
Forschung und experimentellen Entwicklung umsetzen, antragsberech
tigt. Die IMBA und die GM1 betrieben hingegen Grundlagenforschung 
und führten daher weder gemäß der Richtlinie zum ERP- Technolo
gieprogramm rörderungsfahige Projekte durch noch waren s ie gemäß 
dieser Richtlinie antragsberechtigte Unternehmen. 

35.1 (1) Die IMBA und die GMI suchten im Einvernehmen mit der ÖAW 
im Juni 2010 beim ERP- Fonds um eine Verschiebung des Tilgungsbe
ginns der eingeräumten Kredite um j ewei ls zwölf Monate an. Ein sol
cher Aufschub sei zwingend erforderlich, wei l die ÖAW, die sich den 
beiden Gesellschaften gegenüber zur unbedingten Übernahme sämt
licher Tilgungen und Kosten im Zusammenhang mit den ERP- Kre
diten verpfl ichtet hatte, im Jahr 20 10 und aufgrund der angespann
ten Budgetsituation des Bundes aller Voraussicht nach auch im Jahr 
20 11 nicht über die für die Kreditbedienung notwendigen Mittel ver
fügen würde. 

(2) Der ERP-Fonds genehm igte die Stundungsansuchen im Septem
ber 2010 in der Form, dass die Rückführungen a ll er drei ERP-Kredite 
erst ab 3 1. Dezember 201 1 erfo lgen soll ten.43 Laut Auskunft des ERP
Fonds sei ei ne Genehmigung weiterer Stundungsansuchen nicht vor
gesehen. 

(3) Im Budgetbrief vom 27. Jänner 20 11 für das Jahr 2011 stell te das 
BMWF kJar, dass die ÖAW aus den ihr zur Verfügung gestell ten Mi t
teln für die rechtzeitige und ausreichende Bereitstellung der erforder
lichen Finanzmittel zur Bedienung der ERP- Kredite im vorgesehenen 
Tilgungszeitraum vorzusorgen hat. 

4J DerTilgungsbeginn al ler drei ERP- Kredite wurde in der Folge nochmals vom 31. Dezem
ber 2011 auf 2. Jänner 201 2 verschoben. 
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(4) Anlässlich seiner früheren Gebarungsüberprüfung der ÖAW (siehe 
Reihe Bund 2004/7) stellte der RH u.a. fest, dass eine mittelfristige 
Finanzplanung in der ÖAW nur in Ansätzen vorhanden war. Er hatte 
der ÖAW daher die regelmäßige Durchführung einer über den Zeitrah
men des Jahresbudgets hinausgehenden (rollierenden) Mehrjahrespla
nung, um strategische Ziele und Maßnahmen in ihren mittelfristigen 
bilanziellen und fInanziellen Konsequenzen bewerten und entspre
chend steuern zu können, empfohlen. 

35.2 Der RH stellte kritisch fest, dass es der ÖAW - u.a. mangels künftige 
finanzielle Verpflichtungen abbildenden Mehrjahresplanung (TZ 3 J) -
innerhalb der fünljährigen tilgungsfreien Zeit der ERP-Kredite nicht 
gelungen ist, die für eine geordnete Rückführung der Kredite erforder
lichen Mittel durch geeignete Maßnahmen (z.B. Schließung von For
schungseinrichtungen) rechtzeitig frei zu setzen. 

Er verwies auf seine Empfehlungen zu TZ 31 und legte nahe, in der zu 
erstellenden rollierenden Mehrjahresplanung die mittelfristigen bilan
ziellen und finanziellen Auswirkungen von Gebarungsentscheidungen 
darzustellen. 

35.3 Die ÖAW teilte mit, dass eine rollierende Meilljahresplanung derzeit 
erarbeitet werde. 

Laut Stellungnahme der AWS sei die von der ÖAW angestrebte Stun
dung der Rückzahlung bis ]1. Dezember 201 I fristgerecht beim ERP
Fonds eingebracht und dieser Stundung vom ERP-Fonds mittels Zustim
mungserklärung vom ]0. September 2010 zugestimmt worden. Die 
danach erfolgte neuerliche Verschiebung auf den 2. Jänner 2012 sei im 
Einvernehmen auf Basis der Erläuterungen, die seitens der ÖAW vor
gebracht lvurden, erfolgt. Die Kapitalraten und die Zinszahlungen per 
2. Jänner 20J 2 und 20. Juni 20J 2 seien gemäß Tilgungsplan erfolgt. 

36.1 (J) Da die IMBA ebenso wie die GM] - trotz schriftlicher Zusicherung 
der ÖAW betreffend die Übernahme der Tilgungen und Kosten des 
ERP-Kredits - im Außenverhältnis als Schuldner für die Kreditrück
zahlung einzustehen hat, wies sie in der Bilanz 2009 den von ihr selbst 
aufgenommenen ERP-Kredit in Höhe von 7,3 Mio. EUR sowie den auf 
sie entfallenden Anteil des von der HEG aufgenommenen ERP-Kre
dits in Höhe von rd. 7,9 Mio. EUR (= 5/7 von 11 Mio. EUR) unter den 
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus. 
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(2) Eine aus der Übernahme aller zukünftigen Tilgungen und Kosten 
des ERP-Kredits resultierende Forderung gegenüber der ÖAW war in 
der Bilanz 2009 der IMBAjedoch nicht enthal ten, weil die Geschäfts
führung der IMBA und deren Wirtschaftsprüfer eine solche Forderung 
mangels einer besonderen Refmanzierungszusage des BMWF zuguns
ten der ÖAW für nicht werthaltig erachteten.44 

(3) Aufgrund der Verpflichtung der ÖAW, der IMBA sämtliche Finanz
mittel für die Bedienung ihrer ERP-Kredite zeitgerecht in Form von 
Zuführungen zur ungebundenen Kapitalrücklage zu r Verfügung zu 
stellen, wies die ÖAW in ihrer Bilanz 2009 eine Verbindlichkeit gegen
über der 1MBA aus.44 Diese Verbindlichkeit gegenüber der 1MBA belief 
sich insgesamt auf rd. 17,2 Mio. EUR.45 Die ÖAW reduzierte die Ver
bindlichkeitjährlich in jenem Ausmaß, in dem sie ihren Zahlungsver
pflichtungen gegenüber der IMBA nachgekommen war. 

(4) Als Gegenposition zur Verbindlichkeit der ÖAW gegenüber der 
IMBA aus der Bedienung des ERP-Kredits wies die ÖAW in der 
Bilanz 2009 einen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe 
von rd. 18, I Mio. EUR aus. Da die Mittel aus dem ERP-Kredit für die 
Gebäudeausrüstung gewidmet waren, löste die ÖAW den aktiven Rech
nungsabgrenzungsposten über die erwartete Nutzungsdauer der ange
schafften Gebäudeausrüstung von rd. 20 Jahren aufwa ndsw irksam auf. 

36.2 (I) Der RH bemängelte, dass die Bilanz 2009 der IMBA keine Forderung 
gegenüber der ÖAW aus deren verbindlicher Zusage, die für zukünf
tige Tilgungen, Zinsen und Provisionen aus dem ERP-Kredit erfor
derlichen Finanzmittel ze itgerecht zu r Verfügung zu stell en, auswies. 
Aus diesem Grund war das Eigenkapital der 1MBA per 31. Dezember 
2009 um rd. 15,2 Mio. EUR (= 7,3 Mio. EUR + 7,9 Mio. EUR) zu nied
rig ausgewiesen. 

(2) Die Nichtaktivierung der Forderung unter Hinweis auf eine feh
lende Refmanzierungszusage des BMWF zugunsten der ÖAW war nach 
Ansicht des RH nicht schlüssig. Die mit einer solchen Argumentation 
implizit unterstellte Uneinbringlichkeit der Forderung müsste aus einer 
akuten Insolvenzgefahrdung der ÖAW resultieren, wofür der gep rü fte 
Jahresabschluss 2009 der ÖAW keine Hinweise enthielt; die Eigenmit-

44 Analoge Ausführungen gellen betreffend den ERP- Kredit der GM I bzw. betreffend den 
Anteil der GM I am ERP- Krcdil der HEG. 

45 Neben den künftig zu tilgenden Nominalbeträgen in Höhe von 7,3 Mio. EUR {ERP- Kredit 

der IMBAJ bzw. rd. 7.9 Mio. EUR (Anteil der IMBA am ERP- Kredit der HEG) umfasste diese 
Verbindlichkeit der ÖAW alle zukünftigen Kosten (Zinsen, Prov isionen) aus der Bedienung 

der heiden ERP- Kredite. 
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telquote der ÖAW betrug per 31. Dezember 2009 rd. 26,0 <Ib, die fIk
tive Schuldentilgungsdauer rd. 5,9 Jahre.46 

(3) Schließlich bemängelte der RH den Ausweis eines aktiven Rech
nungsabgrenzungspostens in der Bilanz 2009 der ÖAW als Gegenposi
tion zur Verbindlichkeit gegenüber der 1MBA.47 

An Stelle eines aktiven Rechnungsabgrenzungspostens hätte nach 
Ansicht des RH aufgrund der Bedeckungszusage der ÖAW vielmehr die 
Beteiligung der ÖAW an der IMBA in entsprechender Höhe aufgestockt 
werden müssen. Dies auch deshalb, weil der aktive Rechnungsabgren
zungsposten aus - ökonomisch gesehen, noch nicht werthaltigen 
künftigen Grundlagenforschungsergebnissen abgeleitet war. 

(4) Die Beteiligung der ÖAW an der IMBA, die Verbindlichkeiten der 
ÖAW gegenüber der IMBA sowie die Forderungen der IMBA gegenüber 
der ÖAW wären somit zum Zeitpunkt der Kreditzuzählung in Höhe des 
Darlehens zu aktivieren bzw. aufzustocken und in der Folge im Gleich
schritt über die Kreditlau fze it (Forderung der IMBA gegenüber der ÖAW, 
Verbindlichkeit der ÖAW gegenüber der IMBA) bzw. die Nutzungsdauer 
der Infrastrukturinvestition (Beteiligung der ÖAW an der IMBA) verteilt 
zu vermindern gewesen. 

Nach Ansicht des RH vermittelte die von der ÖAW bzw. der 1MBA 
und GMJ gewählte Bilanzierungspraxis im Zusammenhang mit dem 
aufgenommenen ERP-Kredit kein ausreichend verlässliches Bild der 
Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage. 

Der RH empfahl der ÖAW, ihre eigene Bilanzierungspraxis sowie j ene 
ihrer Tochtergesellschaften IMBA und GMJ im Zusammenhang mit den 
aufgenommenen ERP- Krediten kritisch zu überarbeiten, um die Aus-

46 Nach § 22 URG wird Reorganisationsbedarf vennutet. wenn die Eigenmittelquote weni
ger als 8 % und die fiktive Schuldenti lgungsdauer mehr als 15 Jahre beträgt. Zwar wies 
der Wirtschaftsprüfer in AusObung seiner Redepflicht gern. § 273 Abs. 2 und Abs. 3 UGS 
auf mögliche künftige bilanzielle und finanzielle Belastungen der ÖAW aus der gemach
ten Bedeckungszusage hin. Dieser Hinweis war jedoch als Aufforderung an das Präsi
dium der ÖAW zu verstehen, künftigen bilanziellen und finanziellen Belastungen aus 
der abgegebenen Bedeckungszusage rechtzeitig durch geeignete Gegensteuerungsmaß
nahmen (z.B. Freisetzung von Budgetmitteln rur die Bedienung der ERP-Kredite durch 
Schließung anderer Forschungseinrichtungen) zu begegnen. Gemäß § 2 ÖAW-Gesetz hat 
die ÖAW bei Erfüllung ihrer Aufgaben Anspruch auf Schu tz und Förderung durch den 
Bund. 

41 Gemäß § 198 Abs. 5 UGB sind als Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite 
der Bilanz Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für 
eine bestimmte Zeit nach diesem Tag sind. Die ÖAW leistete jedoch in Zusammenhang 
mit dem ERP-Kredit kei ne solchen Ausgaben. 
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sagekraft des kaufmännischen Rechnungswesens entsprechend dem 
Grundsatz "true and fa ir vi ew" zu verbessern . 

36.3 Laut Stellungnahme der ÖAW sei der Ansatz einer Forderung der IMBA 
und GMlfür die Rejinanzierungszusage unterblieben, weil diese Zusage 
damals ein beidseitig unerfülltes Rechtsgeschäft gewesen sei, das nicht 
zu einem Verlust bei der IMBA jiih ren würde und daher bilanziell außer 
Ansatz geblieben sei. Im Falle einer Akti /lierung wäre die Werthaltig
keil aufgrund der damaligen Budgetlage nicht hinreichend erwiesen 
gewesen, so da ss eine Wertberichtigung erforderlich gewesen wäre. Da 
kein Einlageversprechen vorgelegen sei, sei das der Aktivierung gegen
überstehende Finanzierungsinstrument überdies nicht eines mit Eigen
kapitalcharakter gewesen. 

Der Inhalt des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens der ÖAW, der 
sich gegenüber der ERP- Kreditzusage ergeben habe, sei im vo raus 
getätigter Forschungsaufwand gewesen. Die Zuwendungen der ÖAW 
an die Tochtergesellschaften würden der Finanzierung der Fo rschung 
dienen und seien von IMBA und GMI nicht im ersten Jahr verbraucht 
worden; es sei damit mehrjährig nutzbare Infrastruktur angeschafft 
worden, die nunmehr - auf einen längeren Zeitraum über die Auflö
sung der aktiven Rechnungsabgrenzung im Ausmaß der AbnutZling -
Forschungsaufwand darstelle. Eine sof ortige Abschreibung hätte das 
Bilanzbild stark verzerrt. 

Die /10m RH f estgestellte Asymmetrie bestehe einerseits, weil keine 
Forderung in der IMBA angesetzt ist. Andererseits wäre diese aber in 
Bezug auf die Werthaltigkeit ZlI untersuchen gewesen, wobei sich eine 
Abwertung ergeben hätte. Insgesamt sei aber doch eine Ausgewogen
heil in der wirtschaftlichen Darstellung gegeben, weil in der IMBA dem 
ERP- Kredit die Investitionen gegenüberstünden, die im Ausmaß der 
Abschreibungen aufwandswirksam werden und in der ÖAW der Ver
bindlichkeit gegenüber der JMBA ein Akti /lposten gegenüberstehe, der 
sich entsprechend dem Verbrauch der Infrastruktur vermindert. Ins
gesamt habe keine Verminderung der Eigenkapitalbasis von ÖAW und 
IMBA gesamt gesehen stattgefunden. Aujivandswirksam und damit 
eigenkapitalbelastend wirksam würden bei der IMBA die Abschrei
bungen und in der ÖAW die Auflösung des Betrages der aktiven Rech
nungsabgrenzung. Der Ansatz einer Forderung in der IMBA würde 
zusätzlich Eigenkapital erzeugt haben, was aber nur im Falle ein es lier
bindlichen Einlageversprechens bei der IMBA aktivierungsjiihig ge/lie
sen wäre und nur bei dessen plausibler Finanzierbarkeit durch die ver
pflichtete ÖAW nicht wertzuberichtigen gewesen wäre. 
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Die ÖAW teilte mit, dass sie und ihre Tochtergesellschaften - unter Berück
sichtigung ihrer in der Stellungnahme beigebrachen Anmerkungen - eine 
Überarbeitung ihrer Bilanzierungspraxis im Zusammenhang mit den auf
genommenen ERP-Krediten in Angriff nehmen werde. Der Argumenta
tion des RH, den Abgrenzungsposten ERP- Kredit dem Beteiligungsansatz 
zuzuordnen, sei viel abzugewinnen. Beachtlich sei dabei, dass die ÖAW 
die Beteiligung an IMBA, GM! und CeMM auf Null abgeschrieben hat. Ob 
dies in gleicher Weise auchfür Abgrenzungsposten gilt, könne bezweifelt 
werden. Diese Bewertungsfragen träten in Non Profit- Unternehmen häu
fig auf, nämlich immer dann, wenn ein Vermögenswert nicht Geldrück
flüsse, sondern ZwecketjUllungsbeiträge erwarten lässt. In diesem Fall 
sei der Zweckerj'üllungsbeitrag die langfristige VetjUgbarkeit von Grund
lagenjorschungsinfrastruktur und damit ersparte künftige Mietaufwen
dungen für solche Infrastruktur. Ähnlich wie bei Investitionen, die For
schungsinfrastruktur bereitstellen, und im Ausmaß ihrer voraussichtlichen 
Nutzung abgeschrieben werden, wäre wohl auch hier das Bewertungs
kalkül anzusetzen. Die Alternativefür die ÖAW wäre gewesen, den Auf
wand eigenkapitalbelastend in voller Höhe in einem Jahr abzuschreiben. 
Ergänzend sei daraufhinzuweisen, dass die Umstände in den Prüjungs
berichten der Wirtschaftsprüfer der ÖAW umfassend dargestellt seien. 

36.4 Der RH hielt an seinen Feststellungen und Empfehlungen betreffend 
die unzulässige Bilanzierung in Zusammenhang mit der dem aufge

nommenen ERP-Kredit fest. Er wies nochmals darauf hin, dass 

- es sich bei dem Aktivposten in der Bilanz der ÖAW um keine aktive 
Rechnungsabgrenzung handeln konnte, weil seitens der ÖAW keine 
entsprechenden Auszahlungen, die erst zu einem späteren Zeit

punkt aufwandswirksam werden, getätigt wurden. Der Ausweis eines 
aktiven Rechnungsabgrenzungspostens widerspricht somit jeden
falls § 198 Abs. 5 UaB; 

- die Abschreibung des Beteiligungswerts der 1MBA unter Hinweis auf 

nicht zu erwartende künftige Cashflows den jedenfalls als Beteili
gungsuntergrenze zu berücksichtigenden Substanzwert der IMBA 

außer Acht lässt. Insbesondere ist die Zusage der ÖAW, alle künfti

gen Zahlungen in Zusammenhang mit dem ERP- Kredit zugunsten 

der 1MBA zu übernehmen, bei der 1MBA selbst als substanzwert
steigernde Einlage zu interpretieren, welche sich im Beteiligungs

ansatz bei der ÖAW entsprechend widerspiegeln müsste; 

- der Verbindlichkeit der ÖAW gegenüber der IMBA jedenfalls auch 

eine eigenkapitalwirksame Forderung der 1MBA gegenüber der ÖAW 
gegenüberzustellen ist. Spätestens bei Aufstellung eines Konzern
abschlusses wäre ansonsten im Rahmen der Schuldenkonsolidie-
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rung die Verbindlichkeit der ÖAW gegenüber der IMBA eigenkapi

talwirksam auszubuch en. Aufgrund dieser fehlenden Buchung ist 

die Eigenkapitalquote der IMBA viel niedriger ausgewiesen , als es 
den tatsächli chen wirtschaftlichen Verhältnissen entspricht. 

Insgesamt hielt der RH Fest, dass die bei der IMBA nicht eigenkapi
talwirksam aktiv ierte Forderung gegenüber der ÖAW sowie der Aus

weis eines aktiven Abgrenzungspostens anstell e einer Beteiligung zu 
einem stark verzerrten Bilanzbild sowohl bei der IMBA als auch bei 
der ÖAW Führten. 

Grundsätzliches 

37.1 (1) Während die GM1 und die CeMM die über die ÖAW an sie weiter

geleiteten Budgetmittel des BMWF als "Nicht geb undene Kapitalrück
lage" einbuchten,48 erfolgte bei der IMBA ein Ausweis als "Zuschüsse 
aus öffentl ichen Mitteln". Nur die darüber hinausgehenden MitteIzu

führungen durch die ÖAW (z.B. Kostenerstattungen für ERP- Kredite) 

wurden auch von der IMBA a ls Zuführungen zur ungebundenen Kapi
tal rücklage gebucht. 

(2) Die Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln wurden im Jahresabschluss 
der IMBA nach der Verwendung der Mittel 

- für Investitionen und 

- Für den restlichen Betrieb aufgetei lt. 

Die Zuschüsse für Investitionen wurden in Höhe der Abschreibungen 
über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer ertragswirksam aufge

löst. Dies entsprach der von der herrschenden Lehre bevorzugten bilan
ziellen Behandlung von Investitionszuschüssen aus öffentlichen Mit

teln (sogenannte "Bruttomethode"). 

(3) Der Wirtschaftsprüfer der IMBA rechtfertigte den Ausweis der durch 

die ÖAW an die IMBA weitergeleiteten Mittel des BMWF als Zuschüsse 
aus öffentlichen Mitteln mit einem vom 7. September 1999 datierten 

Schreiben des damaligen Bundesministers für Wissenschaft und Ver
kehr an den Präsidenten der ÖAW. Nach Ansicht des Wirtschaftsprüfers 

ließ sich aus der im Schreiben entha ltenen Absichtserklärung, der IMBA 

bis aufweiteresjährli ch maximal 100 Mio. ATS bzw. rd. 7,3 Mio. EUR 

48 Gemäß § 229 Abs. 2 Z 5 UGB ist der Betrag sonstiger Zuzahlungen, die durch die gesell 
schaftsrechtliche Verbindung veranlasst sind, als nicht gebundene Kapilalruckl age aus
zuweisen. 
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zur Verfügung zu stellen, eine bilanzielle Behandlung der erhaltenen 
Beträge als Förderung ableiten . Gleichzeitig räumte der Wirtschafts
prüfer ein, dass die unterschiedliche Behandlung der Mittel des BMWF 
in den Bilanzen der Tochtergesellschaften deren Vergleich erschwert. 

(4) Betreffend die Berücksichtigung der in der Bilanz in einem geson
derten Passivposten zwischen dem Eigen- und dem Fremdkapital aus
zuweisenden Investitionszuschüsse aus öffentlichen Mitteln bei den 
gern. §§ 23 und 24 URG zu herechnenden Kennzahlen (Eigenmit
teIquote, fIktive Schuldentilgungsdauer) lagen Stellungnahmen des 
Fachsenats für Unternehmensrecht und Revision des Instituts für 
Betriebswirtschaft, Steuerrecht und Organisation der Kammer der Wirt
schaftstreuhänder"9 sowie des AFRAC50 vor. 

Die Stellungnahme des AFRAC hielt fest, dass die Behandlung von 
[nvestitionszuschüssen mangels Klarstellungen durch den Gesetzgeher 
nicht eindeutig war und demzufolge mehrere [nterpretationsmöglich
keiten hestanden. Letztlich empfahlen jedoch heide Stellungnahmen, 
die [nvestitionszuschüsse aus öffentlichen Mitteln bei der Berechnung 
der Eigenmittelquote gern. § 23 URG nicht zu berücksichtigen. 

(5) Der Wirtschaftsprüfer der IMBA wandte die in den beiden Stellung
nahmen bevorzugte Ermittlungstechnik auf die IMBA an und berech
nete per 3 I. Dezember 2009 deren Eigenmittelquote gern. § 23 URG 
wie in Tabelle 1) dargestellt. 

49 Stellungnahme des Fachsenats für Untemehmensrecht und Revision des Instituts für 
Betriebswirtschaft, Steuerrecht und Organisation der Kammer der Wirtschaftstreuhänder 
zur Behandlung von nicht rückzahlbaren InvestitionszuschÜS5en bei der ErmittJung der 
Eigenmittelquote gern. § 23 URG und der fiktiven Schuldentilgungsdauer gern. § 24 URG 
vom 17. März 2008. 

50 Stellungnahme .. Bilanzierung von Zuschüssen bei Betrieben und sonstigen ausgeglie
derten Rechtsträgern im öffentlichen Sektor" der Arbeitsgruppe "Bilanzierungssonderfra
gen bei Betrieben und sonstigen ausgegliederten Rechtsträgem im öffentlichen Sektor" 
vom Juni 2008. 
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Tabelle 13: Eigenmittelquote IMBA 2009 

Bilanzposition 

Eigenkapital laut Bilanz 

+ unversteuerte Rücklage 

• Eigenkapital 

Gesamtkapitallaut Bilanz 

- Investitionszuschüsse 

• Gesamtkapital 

Eigenmittelquote gemäß § 23 URG 

Quelle: JMBA 

Betrag 

in EUR 

4.264.141,51 

139.002,21 

4.403.143,72 

54.999.927,54 

6.365.487,91 

48.634.439,63 

9,05 '10 

(6) Die in den beiden Stellungnahmen vorgeschlagene Vorgangsweise 
stand a ll erdings in Widerspruch mit den Controlling-Richtlin ien des 
BMF (siehe TZ 18), denen zufolge nicht rückzahlbare fnvestitionszu

schüsse der öffentli chen Hand, die nach der Bruttomethode bilanziert 
werden, in voller Höhe zu den Eigenmitteln im Sinne von § 23 URG 

zu zäh len sind.51 Nach den Controlling-Richtlinien des BMF hätte 
sich eine Eigenmittelquote gern. § 23 URG wie in Tabelle 14 darge
stellt ergeben: 

51 Das Anwend ungsgebict der Richtlinien erstreckt sich gern . § 1 Abs. 1 Contro lling- Richt

linie LV.m. § 15 Ahs. 1 BHG- Novelle 2002 aufGeselischafien, an denen der Bund direkt 
oder indirekt mehrheit lich beteiligt ist sowie auf der Aufsicht des Bundes unterliegende 
Gesellschaften bzw. Anstalten öffentlichen Rechts. 
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Tabelle 14: Eigenmittelquote IMBA 2009 gemäß 
Controlling-Richtli nie 

BIlanzposition 

Eigenkapital laut Bilanz 

+ unversteuerte Rücklage 

+ Investitionszuschüsse 

• Eigenkapital 

Gesamtkapitallaut Bilanz 

Eigenmittelquote gemäß § 23 URG 

Quelle: IM BA 

Betrag 

in EUR 

4.264.141,51 

139.002,21 

6.365.487,91 

10.768.631,63 

54.999.927,54 

19,58 % 

Die Hinzurechnung der Investitionszuschüsse aus öffentlichen Mit
teln zu den Eigenmitteln hätte somit zu einem deutlichen Anstieg der 
Eigenmittelquote gern. § 23 URG von 9,05 Ofo auf 19,58 Ofo geführt. Zum 
gleichen Ergebnis würde auch ein Ausweis der an die IMBA weiter
gelei teten Mittel des BMWF als ungebundene Kapitalrücklage führen. 

37.2 Der RH hielt fest, dass die niedrige Eigenmittelquote der IMBA - neben 
der nicht bilanzierten Forderung gegenüber der ÖAW (siehe TZ 36) -
auf die buchhalterische Darstellung der über die ÖAW weitergeleiteten 
Mittel des BMWF zurückzuführen war. Während die anderen Tochter
gesellschaften diese Mittel als ungebundene Kapitalrücklage einbuch
ten, erfolgte bei der IMBA ein Ausweis außerhalb des Eigenkapitals 
als Investitionszuschüsse aus öffentlichen Mitteln. 

Der RH vertrat die Ansicht, dass die über die ÖAW an die IMBA weiter
geleiteten Mittel des BMWF ana log zu den anderen Tochtergesellschaf
ten als ungebundene Kapitalrücklage auszuweisen wären. Da die IMBA 
Grundlagenforschung betrieb und demgegenüber die Kraft, Gewinne 
zu erwirtschaften und einzubehalten (Innenfmanzierung) in den Hin
tergrund trat, war es die Aufgabe des Gesellschafters, die für den lau
fenden Betrieb benötigten Eigenmittel in Form von Gesellschafterzu
schüssen (Außen- bzw. Beteiligungsfmanzierung) aufzubringen. Die 
somit in der GesellschaftersteIlung der ÖAW begründeten MitteIzufüh
rungen sind gern. § 229 Abs. 2 Z 5 UGB als nicht gebundene Kapital 
rücklage auszuweisen, womit auch eine bessere Vergleichbarkeit der 
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wirtschaftlichen Verhältnisse der Tochtergesellschaften gewährleistet52 

und das vermeintliche Eigenkapitalproblem der IMBA gelöst wären. 

Der RH empfahl der ÖAW daher, für einen Ausweis der an die IMBA 
weitergeleiteten Mittel des BMWF als ungebundene Kapitalrücklage 
zu so rgen. 

37.3 Laut Stellungnahme der ÖAW erlaube AFRAC aufgrund des Wort
lautes des URG bei der Ermittlung der Eigenmiltelquote gem. § 23 

URG, die Investitionszuschüsse nach der Nettowertmethode abzuzie
hen . Diese beg ünstigende Methode sei vom Wirtschaftsprüfer, wie der 
RH zutreffend wiedergebe, angewendet worden. Ei ne drüber hinaus
gehende Zurechnung zum Eigenkapital, wie dies sinnvollerweise die 
Controlling Richtlinie des Bundes "orsehe, erlaube der Wortlaut des 
URG nicht. Diesführe häufig zu unnötigen Problemen bei der Berech
nung der Eigenmittelquote. 

Die ÖAW wies darauf hin, dass sie der Empfehlung des RH, die Mit
te/zuführung an die IMBA umzustellen, ab 201 2 Rechnung getragen 
habe. Nach der mittelfristigen Auflösung der In vestitionszuschüsse 
ergebe sich die vom RH empfohlene Vergleichbarkeit der wirtschaftli
chen Verhältnisse. 

Darlehen der Stadt Wien 

38.1 (I) Das der IMBA von der Stadt Wien im Oktober 2000 geWährte Dar
lehen von rd . 19,6 Mio. EU R53 di ente zur Finanzierung des Liegen
schaftserwerbs und der Errichtung des Institutsgebäudes. 

(2) Der ursprüngliche Darlehensvertrag sah eine maximale Höhe 
von 216 Mio. ATS (= rd. 15,7 Mio. EUR) vor. Davon nahm die IMBA 
rd. 14,9 Mi o. EUR in Anspruch. Der Darlehensvertrag sah vor, dass 
25 Jahre nach Vertragsabschluss entweder der in Anspruch genom
mene Darlehensbetrag samt aufgelaufenen Zinsen54 an die Stadt Wien 
zurückbezahlt wird oder das Gebäude samt Grundstück in das Eigen
tum der Stadt Wien rückübertragen wird.55 Auch eine ein vernehm-

52 Die vom RH empfohlene Erstellung eines Konzernabschlusses der ÖAW (siehe TZ 31) 
impliziert bereits die An wendung einheit l icher Bilanzierungs- und Bewenungsmetho
den der in den Konzernabschluss einzubeziehenden Tochterunternehmen. 

5J davon betrug das Nominale rd. 14,9 Mio. EUR; der Rest von rd. 4.7 Mio. EU R entfIel auf 
die seil der Aufnahme des Darlehens aufgelaufenen Zinsen 

54 Der Darl ehensvert rag sah einen Zinssa tz vo n 5,25 % p.a. vor. 

55 Die auf den Grundstückserwerb entfa llende Darlehenssumme betrug laut Darl ehensver
trag rd. 26 Mio. ATS (rd. \,89 Mio. EURJ, somit rd. 12 % von den insgesamt aufgenom

menen 216 Mio. ATS. 
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liche Verlängerung des Darlehensvertrags war als weitere Option vor
gesehen. Als ausschließlichen Nutzungszweck für das zu errichtende 
Gebäude sah der Darlehensvertrag die Grundlagenforschung auf dem 
Gebiet der Biotechnologie vor. 

(3) Bei einer Änderung des Darlehensvertrags im April 2007 erfolgte 
eine Verlängerung der Darlehenslaufzeit von 25 auf 50 Jahre. 

(4) Das Darlehen und dessen kontinuierliches Anwachsen belasteten 
in den Folgejahren die Kennzahlen des URG 56. Daher bemühte sich 
die Geschäftsführung der IMBA bei der Stadt Wien um eine Umwand
lung des Darlehens in einen verlorenen Zuschuss oder zumindest eine 
Zinsenfreistellung. 

Im Dezember 2010 informierte die Stadt Wien die IMBA, dass das 
mit einem Betrag von rd. 19,5 Mio. EUR aushaftende Darlehen per 
31. Dezember 2010 zinsenfrei gestellt wird. 

Die Geschäftsführung der 1MBA sowie deren Wirtschaftsprüfer verwie
sen betreffend den Ausweis des Darlehens in der Bilanz 2009 mit einem 
Betrag von 19,6 Mio. EUR - rd. 14,9 Mio. EUR ursprünglich aufge
nommener Betrag zuzüglich rd. 4,7 Mio. EUR an seither aufgelaufenen 
Zinsen - auf§ 211 Abs. I UGB. Dieser Bestimmung zufolge sind Ver
bindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen, wobei auf 
den Grundsatz der Vorsicht (§ 201 Abs. 2 Z 4 UGB) Bedacht zu neh
men ist. Aufgrund des Stichtagsprinzips ist dabei nicht der gesamte 
Betrag, der bei Fälligkeit für die Begleichung der Verbindlichkeit auf
zuwenden ist, zu passivieren, sondern vielmehr die aus der Sicht des 
Bewertungsstichtags maßgebliche Summe (Darlehensbetrag zuzüglich 
der bis zum Bilanzstichtag aufgelaufenen Zinsen). 

38.2 Der RH kritisierte die Darlehensaufnahme, weil die [MBA reine Grund
lagenforschung betrieb und deshalb das wirtschaftliche Risiko bestand, 
das aufgenommene Darlehen samt aufgelaufener Zinsen am Ende der 
Laufzeit nicht rückführen zu können. Aufgrund der unüblich langen 
Laufzeit des Darlehens wurde diese Tilgungsproblematik jedoch de 
facto in die längerfristige Zukunft und damit auf nachfolgende Ent
scheidungsträger verschoben. 

56 In einem 2005 erstellten Gutachten gern. § 26 URG zur Frage des Vorliegens eines Reor
ganisationsbedarfs hielt der Gutachter fest. dass die in den Jahresabschlüssen der 1MBA 
ausgewiesenen und zum negativen Eigenkapital filhrenden l ahresverluste im Wesent
lichen aus dem Aufwand der nicht zahlungswirksamen Zinsen für das von der Stadt Wien 
geWährte Darlehen resultieren. Im Jahr 2009 erhöhte sich das Darlehen durch die dem zu 
Beginn des Jahres aushaftenden Betrag zugeschlagenen Zinsen um rd. 978.000 EUR. 
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Der Ausweis des Darlehens in der Bilanz 2009 in Höhe der ursprüng
lichen Kapitalschuld zuzüglich der zwischenzeitlich aufgelaufenen Zin
sen entsprach nach Ansicht des RH grundsätzlich einer Bilanzierung 
gern. § 211 Abs. 1 UGB. 

Kapitalsituation der IMBA - Zusammenfassende Beurteilung 

39 .1 Der Jahresabschluss ei ner Kapitalgesellschaft hat gem. § 222 Abs. 2 UGB 
ein möglichst getreues Bild der Vermögens- , Finanz- und Ertragslage 
des Unternehmens zu vermitteln. 

39.2 Aufgrund seiner Analysen betreffend die 

- Verbuchung der ERP-Kredite (TZ 36), 

- über die ÖAW an die IMBA weitergeleiteten Mittel des BMWF (TZ 29) 
sowie das 

- Darlehen der Stadt Wien (TZ 38) 

zog der RH den Schluss, dass der Jahresabschluss 2009 der IMBA die 
wi rtscha ftlichen Verhältnisse der Gesellschaft nicht zutreffend wie
dergab. 

Nach Ansicht des RH war in der Bilanz 2009 der IMBA das Eigen
kapital um mindestens rd. 21,6 Mio. EUR zu niedrig angesetzt. Die
ser Betrag setzt sich aus rd. 6,4 Mio. EUR aus einer Umgliederung der 
In vestitionszuschüsse in die ungebundene Kapitalrücklage sowie rd. 
15,2 Mio. EUR aus der Einbuchung einer Forderung gegenüber der 
ÖAW zusammen. 

Der RH empfah l der ÖAW, das Eigenkapitalproblem der IMBA nicht 
durch eine Zufuhr weiterer Eigenmittel durch den Alleingesellschaf
ter ÖAW, sondern in erster Linie durch eine dem Grundsatz des .. true 
and fair view" entsprechende Bilanzierung zu lösen. Darüber hinaus 
verwies er auf seine Empfehlungen betreffend die Einführung eines 
Konzernabschlusses (TZ 14). 

39.3 Laut Stellungnahme der ÖAW sei der Ausweis der [nvestitionszuschüsse 
aufgrund der direkten Zusage eines ehemaligen Wissenschaftsministers 
für die IMBA eiforderlich gewesen. Der Ansatz einer Forderung in der 
IMBA hätte eines Einlageversprechens bedutJt, das damals nicht gege
ben gewesen sei und dessen Werthaltigkeit in Höhe von 15,2 Mio. EUR 
aufgrund der Finanzierungssituation der ÖAW ebenfalls nicht gegeben 
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gewesen sei. Nach Ansicht der ÖAW sei das Eigenkapital der fMBA rich
tig ausgewiesen, wobei der besondere Charakter des Investitionszuschus
ses bekannt gewesen sei. Dessen Inhalt und Umfang seien dokumentiert 
gewesen, so dass das Eigenkapital in wirtschaftlicher Hinsicht leicht durch 
Addition der Posten Eigenkapital, Investitionszuschüsse aus öffentlichen 
Mitteln und unversteuerte Rücklagen zu berechnen gewesen sei. 

39.4 Der RH wies darauf hin, dass die von der ÖAW an die 1MBA weitergelei
teten Mittel bei der 1MBA als KapitalrückJage auszuweisen wären. Aus 
diesem Grund sowie aufgrund des nicht erfolgten Ausweises einer For
derung gegenüber der ÖAW war die Eigenmittelquote der 1MBA stets zu 
niedrig ausgewiesen. 

40.1 (J) Im Juni 2007 erstellte die ÖAW weitestgehend einheitliche Con
trolling-Richtlinien für ihre Tochtergesellschaften 1MBA, CeMM und 
GMJ. 

(2) Für die von den Geschäftsführern der Tochtergesellschaften für 
Zwecke der Quartalsbesprechung erstellten Berichte existierten in der 
Vergangenheit keine einheitlichen Berichtsformate. Dies erschwerte 
Vergleiche zwischen den Gesellschaften insbesondere betreffend die 
fmanzielle Lage. 

Eine im November 2010 vom Präsidium der ÖAW eingesetzte Arbeits
gruppe aus Vertretern der ÖAW und den Tochtergesellschaften legte im 
Mai 2011 ein einheitliches Berichtsformat für die dem QuartaJscontrol
Iing künftig zu Grunde zu legenden Finanzberichte vor. Der wissen
schaftliche Teil der Quartalsberichte der Tochtergesellschaften wurde 
hingegen nicht vereinheitlicht. 

(3) Der Entwicklungsplan der ÖAW vom April 2011 sah vor, dass in 
Hinkunft die Quartalsbesprechungen zwischen dem Alleingesellschaf
ter und den Geschäftsführern der Töchter einzeln pro Tochtergesell
schaft durchgeführt werden sollen. Vor dem Hintergrund künftiger 
Leistungsvereinbarungen zwischen der ÖAW und dem BMWF (siehe 
TZ 9) sah der EntwickJungsplan außerdem vor, das Beteiligungsma
nagement unter der Leitung des neuen Direktors für Finanzen und 
Administration so zu überarbeiten, dass in Hinkunft - unter Zugrun
delegung mehrjähriger Businesspläne der Tochtergesellschaften - auch 
Zielvereinbarungen zwischen der ÖAW und ihren Tochtergesellschaf
ten als Basis für eine leistungsorientierte Mittelverteilung und -kon
trolle abgeschlossen werden. 
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40.2 Der RH beurteilte die seit 2011 auf einheitlichen Finanzberichten basie
rende regelmäßige Durchführung gemeinsamer Quartal sbesprechun gen 

des Präs idiums mit den Geschäftsführern der Tochtergesellschaften 
pos itiv. Da die Abhaltung gemeinsa mer Quartalsbesprechungen ni cht 

nur der Sitzungsökonomi e diente, so ndern auch di e gemeinsa me Suche 

nach Best Practice-Lösun gen im Konzern für auftretende strategische 
und operative Problemstellungen unterstützte, empfahl der RH der 
ÖAW, die im Entwicklun gsplan vorgesehene Trennung der Qua rta ls

besprechun gen nicht umzusetzen. Weiters empfahl der RH der ÖAW, 
auch den wissenschaft li chen Teil des Quartalsreporting durch Vorga be 

einheitlicher Berichtsformate künftig stärker zu harm onis ieren. 

40.3 Laut Stellungnahme der ÖAW werde die Handhabung der Steuerung der 
Tochtergesellschaften nicht zuletzt im Rahmen der laufenden Reform
überlegungen Berücksichtigung finden . 

41.1 (I) Obwohl die im GmbH-Gesetz genann ten Voraussetzungen für eine 

ve rpflichtende Einri chtung eines Aufsichtsrats nicht vo rlagen, richtete 
di e ÖAW a ls Alleingesellschafterin - auf freiwilliger Bas is - sowohl 

für die IMBA als auch für die GMI Aufsichtsräte zu r Überw achung und 
Beratun g der Geschäftsführun g ein . 

Die gemäß GmbH- Gesetz grundsätzlich dem Aufsichtsrat vorbehal
tenen Geschäfte (z.B. Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen, 

Erwerb und Veräußerung vo n Li egenschaften, Gewä hrung von Dar
lehen) wurden in der Errichtungsurkunde der IMBA in leicht adap

tierter Form expliz it in die Kompetenz des Au fs ichtsrats gestell t. Die 
Erri chtungsurkunde ihrer Schwestergesellschaft GMI stell te hingege n 

die gleichen Geschäfte explizit in die Kompetenz der Generalversa mm

lung57 (vgl. auch § 35 Abs. 2 GmbH-Gesetz). 

(2) Weder der Au fs ichtsrat der 1MBA und jener der GMI verfügte über 
eine Geschäftsordnung. 

(3) Da die ÖAW keine eigenen leite nden Angestell ten in die Au fs ichts
räte ihrer Tochtergesellschaften entsa ndte, agierten di e Entsa ndten 

mi tunter weniger als Kontrollorga ne des Gesellschafters, sondern als 
auto nome Übermi ttier vo n Budgetw ünschen der Geschäfts führer an 

das Präsidiu m der ÖAW. 

57 Generalversammlungsheschlüsse erfolgten regelmäßig in Form schrirtlicher Umlauf
beschlüsse des Präsidiums der ÖAW. 
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(4) Trotz der gemäß der Geschäftsordnung der ÖAW vom 16. Okto
ber 2009 bestehenden Verpflichtung des Präsidiums der ÖAW zur Ein
richtung eines primär für die wirtschaftlichen Belange zuständigen 
Aufsichtsrats in den Tochtergesellschaften, war zur Zeit der Gebarungs
überprüfung noch kein Aufsichtsrat für die CeMM bestellt. 

41.2 Der RH bemängelte die nicht erfolgte Bestellung eines Aufsichtsrats 
für die CeMM und empfahl, dies rasch nachzuholen. Der RH empfahl 
weiters die rasche Umsetzung der im Entwicklungsplan bereits vorge
sehenen Schaffung einheitlicher gesellschaftsrechtlicher Regelungen 
für die Aufgaben und Befugnisse der Aufsichtsräte. Außerdem emp
fahl er der ÖAW, zur Steuerung ihrer Tochtergesellschaften leitende 
Angestellte der ÖAW in die Aufsichtsräte der Tochtergesellschaften zu 
entsenden. 

41.3 Laut Stellungnahme der ÖAW werde die Handhabung der Steuerung der 
Tochtergesellschaften nicht zuletzt im Rahmen der laufenden Reform
überlegungen Berücksichtigung }inden. 

42.1 (I) Gemäß GmbH-Gesetz haben die Geschäftsführer einer GmbH dafür 
zu sorgen, dass ein Rechnungswesen und ein Internes Kontrollsystem 
geführt werden, die den Anforderungen des Unternehmens entspre
chen. Auch die ÖAW-Geschäftsordnung vom 16. Oktober 2009 sah 
vor, dass das Präsidium bei rechtlich selbständigen Forschungseinrich
tungen u.a. dafür zu sorgen hatte, dass ein angemessenes Berichts
und Kontrollsystem in wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Belan
gen eingerichtet ist. 

Wesentliche Rechte und Pflichten der Geschäftsführer der Tochter
gesellschaften wurden in den Errichtungsurkunden der Gesellschaf
ten, den Dienstverträgen der Geschäftsführer sowie den Controlling
Richtlinien normiert. 

(2) Die Controlling-Richtlinien für die IMBA, GMI und CeMM (siehe 
TZ 40) sahen vor, dass die Gesellschaften schriftliche Regelwerke betref
fend Kassaführung, Einkaufsrichtlinien, Inventurrichtlinien, Reiseord
nung, Bewertungsordnung, Dokumentation der Eingangs- und Aus
gangspost sowie Stellenbeschreibungen erstellen und für verbindlich 
erklären. 

Zudem normierten die Controlling-Richtlinien, dass der Aufgabenbe
reich der Internen Revision der ÖAW - in Entsprechung der Revisi-
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onsordnung der ÖAW - auch die Tochtergesellschaften umfasst.58 Ent
sprechend waren bei den Tochtergesellschaften der ÖAW keine eigenen 

Revisionsabteilungen eingerichtet. 

(3) Weiters sahen die Controlling-R ichtl inien des BMF die Implemen

tierung und laufende Evaluierung eines adäquaten In ternen Kontroll

systems vor. 

(4) Im Prüfbericht zum Jahresabsch luss 2009 der CeMM merkte der 

Abschlussprüfer an, dass das Interne Kontrollsystem der Gesellschaft 

betreffend die Buchhaltung aufgrund der personellen Situation im 
Berichtszeitraum nur in verringertem Ausmaß funktionstüchtig war. 

Neben der bereits erfolgten personellen Verstärkung war sei ner Ansicht 
nach auch eine intensivere Dokumentation des Internen Kontrollsys

tems erforderlich. In den Prüfberichten zur IMBA und GMI fanden 

sich keine entsprechenden Hinweise des jeweiligen Abschlussprüfers. 

(5) Insgesamt war das Interne Kontrollsystem der Tochtergesellschaf

ten heterogen und unvollständig. 

42.2 Der RH bemängelte die unvollständigen und in ihrer Ausgestaltung 
heterogenen Internen Kontrollsysteme der Tochtergesellschaften. 

Er empfahl der ÖAW, den Ist- Zustand der Internen Kontrollsysteme 
bei den Tochtergesellschaften durch ihre Revisionsabteilung anhand 

von Checklisten systematisch zu erheben und die aufgedeckten Lücken 
rasch zu schließen. Erforderlichenfalls sollten die personellen Kapazi

täten der Internen Revision der ÖAW entsprechend aufgestockt werden. 

43.1 (I) Sämtliche Tochtergesellschaften der ÖAW nahmen für bei ihnen 
angefallene Forschungsaufwendungen bzw. - ausgaben die Forschungs
prämie gern . § lOBe EStG in Anspruch (siehe Tabelle 15). Die im Zuge 

des Budgetbegleitgesetzes 20 11 von acht auf zehn Prozent angehobene 
Forschungsprämie führt zu einer direkten Gutschrift auf dem Abga

ben konto und kann somit im Gegensatz zu dem bis 2010 alternativ 
wählbaren Forschungsfreibetrag gern. § 4 Abs. 4 Z 4 EStG auch in Ver

lustjahren als zusätzliche Finanzierungsquelle in Anspruch genommen 
werden. 

58 In seiner Sirzung vom 14. Jänner 2010 beschloss das Präsidium allerdings, dass Umlauf
beschlüsse betreffend die Tochtergesell schaften künftig nicht mehr vorgängig du rch 
die Interne Revision der ÖAW geprüft werden. 
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Tabelle 15: Forschungsprämie 

2009 2010 
Tochtergesellschaft 

in 1.000 EUR 

IMBA 525 624 

GM! 537 810 

CeMM 419 914 

Quelle: RH 

(2) Bei der Ermittlung der Forschungsprämie sind - gem. § I Abs. I 
der Verordnung des BMF über die Kriterien zur Festlegung der u.a. 
nach § lOSe förderbaren Forschungs- und Entwicklungsausgaben - die 
Bestimmungen des § 6 Z 10 und § 20 Abs. 2 EStG sowie § 12 Abs. 2 

KStG anzuwenden. 

Gemäß § 20 Abs. 2 EStG dürfen Aufwendungen, soweit sie mit nicht 
steuerpflichtigen Einnahmen in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusam
menhang stehen, bei der Ermittlung der Einkünfte nicht abgezogen 
werden. Folglich können Forschungsaufwendungen, die durch steuer
freie Einnahmen gedeckt sind, nicht in die Bemessungsgrundlage zur 
Ermittlung der Forschungsprämie Eingang finden. Von der Einkom
mensteuer befreit sind u.a. gem. § 3 Abs. I Z 3 Iit. c EStG Bezüge und 
Beihilfen aus öffentlichen Mitteln zur Förderung von Wissenschaft und 
Forschung (Abgeltung von Aufwendungen oder Ausgaben). 

(3) Entsprechend zogen die IMBA, die GMl und die CeMM bei der 
Ermittlung der Bemessungsgrundlage für die Forschungsprämie die bei 
Förderagenturen des Bundes (z.B. FWF, FFG) bzw. Landes (z.B. Wie
ner Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds, ZIT) einge
worbenen Beihilfen ab. 

(4) Ein Ausscheiden der über die ÖAW an die Tochtergesellschaften 
weitergeleiteten Mittel des BMWF aus der Bemessungsgrundlage hängt 
von deren Interpretation entweder als .steuerfreie Zuwendungen aus 
öffentlichen Mitteln" oder als eine aus der GesellschaftersteIlung der 
ÖAW resultierende . Kapitaleinlage" ab. 

- Da die IMBA die ihr zugeflossenen Mittel des BMWF als steuerfreie 
Zuwendung aus öffentlichen Mitteln interpretierte und außerha lb 
des Eigenkapitals verbuchte, verringerte sie die Bemessungsgrund
lage für die Forschungsprämie in eben dieser Höhe. 
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- Die GMI und die CeMM verbuchten die ihnen - im Wege der ÖAW 
- zugeflossenen Mittel des BMWF innerhalb des Eigenkapitals als 
ungebundene Kapitalrücklage (siehe TZ 37). Folgl ich reduzierten 
diese bei den Gesellschaften die Bemessungsgrundlage für die For
schungsprämie nicht in entsprechender Höhe. 

(5) Die IMBA beauftragte einen anderen Steuerberater als die GMI und 
die CeMM. Dies behinderte die Entwicklung einer einheitlichen Vorge
hensweise im Konzern in Fragen der Unternehmensbesteuerung (z.B. 
Forschungsprämie, Gesellschaftsteuer, TZ 44). 

43.2 Der RH zeigte auf, dass die drei Tochtergesellschaften der ÖAW die 
Bemessungsgrundlage für die Forschungsprämie unterschiedlich ermit
telten. 

Im Zusammenhang mit der Empfehlung des RH, diese Mittel in den 
Bilanzen der Tochtergesellschaften einheitlich als ungebundene Kapi
talrückJage auszuweisen (siehe TZ 37), empfahl er der ÖAW darauf hin
zuwirken, dass die IMBA bei der Ermittlung der Bemessungsgrund
lage für die Forschungsprämie nach denselben Grundsätzen wie GM] 
und die CeMM vorgeht. 

43.3 Die ÖAW teilte mit, dass durch die Umstellung der Mittelzu.flihrung an 
die IMBA eine einheitliche Bemessungsgrundlage geschaffen werde. 

44.1 (I) Die GMl und die CeMM verbuchten die über die ÖAW an sie wei
tergeleiteten Budgetmittel des BMWF als ungebundene Kapitalrück
lage und unterwarfen diese Mittel der Gesellschaftsteuer. 

Die IMBA verbuchte die im Wege der ÖAW an sie weitergeleiteten 
Mittel des BMWF hingegen als im Zeitablauf aufzu lösender Zuschuss 
aus öffentli chen Mitteln (siehe TZ 43) und führte dafür keine Gesell 
schaftsteuer ab. Nur di e darüber hinausgehenden Mittelzuführungen 
der ÖAW (z.B. Kostenerstattungen für ERP-Kredite) wurden auch von 
der 1MBA als ungebundene Kapitalrücklage verbucht und lösten in 
entsprechender Höhe Gesellschaftsteuerpflicht aus (siehe Tabelle 16). 
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Tabelle 16: Gesellschaftsteuer 

2009 2010 
Tochtergesellschaft 

in 1.000 EUR 

IMBA 34 10 

GMI 48 81 

CeMM 60 94 

Quelle: RH 

(2) Gemäß § 2 Z 4 Iit. a KVG unterliegen freiwillige Zuschüsse eines 
Gesellschafters an eine inländische Kapitalgesellschaft der Gesellschaft
steuer, wenn die Leistung geeignet ist, den Wert der Gesellschafts
rechte zu erhöhen. Zuschüsse sind Geldleistungen oder vergleichbare 
Leistungen eines Gesellschafters, wobei es nicht darauf ankommt, wie 
diese in der Unternehmensbilanz ihren Niederschlag fmden. Bei Geld
leistungen ist jedenfalls davon auszugehen, dass diese den Wert der 
Gesellschaftsrechte erhöhen. 

Auch eine Körperschaft öffentlichen Rechts kann eine gesellschaftsteu
erpflichtige freiwillige Leistung erbringen, beispielsweise in Form einer 
Subvention an Kapitalgesellschaften, deren Gesellschafterin sie ist. Eine 
Zweckbindung der Subvention, etwa für die Anschaffung bestimmter 
Anlagegegenstände, schließt die Freiwilligkeit der Leistung nicht aus. 

Ist die Gesellschafterin jedoch verpflichtet, die ihr vom Bund zugeflos
senen Mittel an ihre Kapitalgesellschaften weiterzuleiten, so erfolgt dies 
nicht freiwillig und löst daher keine Gesellschaftsteuerpflicht aus. Durch
geleitete Subventionen sind nach herrschender Lehre nicht steuerbar. 

(3) Der Expertenbericht vom September 2009 merkte an, dass die 
Zuschüsse der ÖAW an die GMl und die CeMM im Gegensatz zur 
1MBA nicht durch einen Widmungsbrief hinterlegt waren undjährlich 
neu beschlossen wurden. Jedoch sahen die Budgetbriefe des BMWF 
für die Jahre 2007 bis 2011 in Form von Budgetzeilen ebenfalls aus
drückliche Widmungen betreffend die seitens der ÖAW an die 1MBA, 
die GMI und die CeMM weiterzuleitenden Budgetmittel vor. 

44.2 Der RH wies auf die ausdrücklichen Widmungen in den Budgetbrie
fen des BMWF hin, denenzufolge er - unabhängig vom Ausweis in der 
Unternehmensbilanz - keine Freiwilligkeit der Weiterleitungen von Mit
teln des BMWF durch die ÖAW an die [MBA, die GMl und die CeMM 
erblickte. 
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Der RH empfahl der ÖAW und ihren Tochtergesellschaften, die Situa

tion - unter Miteinbeziehung des BMWF - mit dem BMF abzuklären , 

um eine einheitliche Besteuerungspraxis zu erwirken. 

44.3 Das BMWF teilte mit, dass es die Empfeh lung des RH aufgreifen werde 
und eine Klärung der Frage mit der ÖAW und dem BMF anstrebe. 

Die ÖAW teilte mit, dass eine einheitliche Handhabung der Gesell
schaftsteuer durch die Harmonisierullg der Gestaltullg der Gesellschaf
terzuf/üsse erreicht werden sollte. Die Empfehlung des RH, gemeinsam 
mit dem BMWF beim BMF abzuklären, illwieweit überhaupt Gesell
schaftsteuerpf/icht besteht, greife die ÖAW gerne auf 

45.1 (I) Der RH hatte der ÖAW anlässlich seiner früheren Gebarungs

überprüfungen eine Überprüfung all er bedeutenden, im Wesentlichen 

aus Vorjahresansätzen fortgesc hriebenen Persona l- und Sachaufwen
dungen bzw. -kosten auf mögliche Einsparungspotenzia le empfoh len. 

Zielsetzung sollte dabei eine mindestens zehnprozentige Reduktion der 
Gesamtkosten der ÖAW sei n (Reihe Bund 2004/7 ). 

Wie der RH feststellte, hatte die ÖAW beispielsweise folgende Kosten
senkungsmaßnahmen ergriffen: 

- Da die Personalaufwendungen die bei Weitem wichtigste Kosten
position darstellte, bemühte sich das Präsidium in den mit der GÖD 

geführten j ährlichen Kollektivertragsverhandlungen um moderate 
Gehaltsanpassungen.59 Vom Präsidium zwecks Kostenreduktion 

beabsichtigte Nulllohnrunden waren gegenüber dem Betriebsrat 
der ÖAW und der GÖD nicht durchsetzbar. 

- Der Verlag der ÖAW konnte u.a . durch die Standardisierung seiner 
Publikationen, den verstärkten Einsatz der Digitaldrucktechnologie 

sowie den Abbau von Mitarbeitern die Herstellkosten sign ifik ant redu
zieren. Insgesamt waren die Herstellkosten Ende 2009 um rd. 60 0/0 

niedriger als noch vor fünf Jahren. Das Betriebsergebnis des Ver

lags konnte entsprechend von rd. - 500.000 EUR im Jahr 2008 auf 
rd. - 371.000 EUR im Jahr 2009 verbessert werden. Eine im Dezem

ber 2010 eingerichtete Kommission sollte im Auftrag des Präsidiums 
weitere Vorschläge zur Verlustreduktion des Verlags ausa rbeiten (z.8. 
Reduktion von Freiexemplaren). 

59 Für 2011 wurde eine Erhöhung der Gehälter um 0,7 % - minrlcsLcnsj crloch 35 EUR 
vereinbart. 
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- Im Jahr 2010 schaffte die ÖAW die Honorare für die in externen Eva
luierungen zum Einsatz kommenden Gutachter ab. Bis 2009 erhielten 
Leiter von Evaluationsteams noch ein Honorar von rd. 4.000 EUR 
und einfache Mitglieder ein Honorar von rd. 3.000 EUR. 

- Auf Basis der bis Ende 2012 abzuschließenden Evaluierungen aller 
Forschungseinrichtungen soll deren Zahl laut Entwicklungsplan (siehe 
TZ 5 ff.) u.a. zwecks Erreichung kostengünstigerer Größenordnungen 
in einem ersten Schritt von 63 auf maximal 45 reduziert werden. 

- Durch die vertraglich geregelte gemeinsame Nutzung der am Cam
pus Vienna Biocenter von der IMBA und GMJ betriebenen For
schungsinfrastruktur konnten teure Mehrfachanschaffungen ver
mieden und somit Kosten eingespart werden . 

- Die für den internationalen Wissenschaftleraustausch vorgesehenen 
Budgetmittel wurden von 385.000 EUR im Jahr 2005 auf 50.000 EUR 
im Jahr 2011 schrittweise verringert. 

(2) Da die Personalstände und -kosten der ÖAW und ihrer Tochtergesell
schaften trotz der regelmäßig gegenüber dem BMWF geltend gemachten 
Finanzierungsengpässe im Zeitablauf stark anstiegen, wies das Finanzku
ratorium der ÖAW im November 2009 auf das Erfordernis einer Balance 
zwischen der Entwicklung der Personalkosten und der Sachkosten unter 
Berücksichtigung von Einsparungen hin. Gegensteuernde Redimensio
nierungsmaßnahmen wurden zwar in verschiedenen Gremien der ÖAW 
(z.B. Strategie- und Planungskommission, Senat) intensiv diskutiert, 
vom Präsidium jedoch unter Verweis auf ausständige Evaluierungser
gebnisse sowie den erforderlichen Abschluss umfassender Reformkon
zepte (z.B. Strukturplan, Entwicklungsplan) regelmäßig aufgeschoben, 
so dass die Personalstände und - kosten der ÖAW auch in den Folgejah
ren - wenngleich langsamer - weiterstiegen (siehe Tabelle 17). 
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